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RICHTLINIE 2003/87/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES 

vom 13. Oktober 2003 

über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der ►M9 Union ◄ und zur 

Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

▼M2 
KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

▼B 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Richtlinie wird ein System für den Handel mit Treibhausgas­
emissionszertifikaten in der ►M9 Union ◄ (nachstehend „►M9 EU- 
EHS ◄“ genannt) geschaffen, um auf kosteneffiziente und wirtschaft­
lich effiziente Weise auf eine Verringerung von Treibhausgasemissio­
nen hinzuwirken. 

▼M15 
Diese Richtlinie schreibt auch eine stärkere Reduzierung von Treib­
hausgasemissionen vor, um die Verringerungsraten zu erreichen, die 
aus wissenschaftlicher Sicht zur Vermeidung gefährlicher Klimaände­
rungen erforderlich sind. Sie trägt zur Verwirklichung des Unionsziels 
der Klimaneutralität und der Klimaziele der Union, die in der Verord­
nung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
festgelegt sind, und damit zu den Zielen des Übereinkommens von 
Paris ( 2 ) bei. 

▼M4 
Diese Richtlinie regelt auch die Bewertung und Umsetzung der Ver­
pflichtung der ►M9 Union ◄ zu einer Reduzierung der Treibhausgas­
emissionen von mehr als 20 % im Anschluss an den Abschluss eines 
internationalen Abkommens über den Klimawandel durch die 
►M9 Union ◄, das zu höheren als den in Artikel 9 vorgesehenen 
Reduktionen von Treibhausgasemissionen führt, was der auf der Ta­
gung des Europäischen Rates im März 2007 eingegangenen Verpflich­
tung zu einer Reduzierung von 30 % entspricht. 

▼B 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

▼M15 
(1) Diese Richtlinie gilt für die in den Anhängen I und III aufgeführ­
ten Tätigkeiten und für die in Anhang II aufgeführten Treibhausgase. 
Wenn eine Anlage, die aufgrund des Betriebs von Verbrennungseinhei­
ten mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mehr als 20 MW in 
den Anwendungsbereich des EU-EHS fällt, ihre Produktionsverfahren 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung 
der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 
und (EU) 2018/1999 („Europäisches Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 
9.7.2021, S. 1). 

( 2 ) ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4.
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ändert, um ihre Treibhausgasemissionen zu verringern, und diesen 
Schwellenwert nicht mehr erreicht, räumt der betreffende Mitgliedstaat, 
in dem sich die Anlage befindet, dem Betreiber die Möglichkeit ein, 
nach der Änderung seiner Produktionsverfahren bis zum Ende des der­
zeitigen und des nächsten Fünfjahreszeitraums gemäß Artikel 11 Ab­
satz 1 Unterabsatz 2 im Anwendungsbereich des EU-EHS zu verbleiben. 
Der Betreiber dieser Anlage kann entscheiden, dass die Anlage nach der 
Änderung ihrer Produktionsverfahren nur bis zum Ende des derzeitigen 
Fünfjahreszeitraums oder auch bis zum Ende des nächsten Fünfjahres­
zeitraums im Geltungsbereich des EU-EHS verbleibt. Der betreffende 
Mitgliedstaat teilt der Kommission Änderungen an der Liste mit, die der 
Kommission gemäß Artikel 11 Absatz 1 übermittelt wurde. 

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Anforderungen gemäß 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ). 

▼M2 
(3) Die Anwendung dieser Richtlinie auf den Flughafen von Gibral­
tar erfolgt unbeschadet der Rechtsstandpunkte des Königreichs Spanien 
und des Vereinigten Königreichs in der strittigen Frage der Souveräni­
tät über das Gebiet, auf dem sich der Flughafen befindet. 

▼B 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Zertifikat“ das Zertifikat, das zur Emission von einer Tonne Koh­
lendioxidäquivalent in einem bestimmten Zeitraum berechtigt; es 
gilt nur für die Erfüllung der Anforderungen dieser Richtlinie und 
kann nach Maßgabe dieser Richtlinie übertragen werden; 

▼M15 
b) „Emissionen“ die Freisetzung von Treibhausgasen aus Quellen in 

einer Anlage oder die Freisetzung der in Anhang I in Verbindung 
mit der Tätigkeitskategorie „Luftverkehr“ oder in Anhang I in Ver­
bindung mit der Tätigkeitskategorie „Seeverkehr“ aufgeführten 
Gase aus einem Flugzeug bzw. einem Schiff, das eine derartige 
Tätigkeit durchführt, oder die Freisetzung von Treibhausgasen aus 
der in Anhang III genannten Tätigkeit; 

▼M4 
c) „Treibhausgase“ die in Anhang II aufgeführten Gase und sonstige 

natürliche oder anthropogene gasförmige Bestandteile der Atmo­
sphäre, welche infrarote Strahlung aufnehmen und wieder abgeben; 

▼M15 

( 1 ) Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, 
S. 17).



 

02003L0087 — DE — 01.03.2024 — 016.001 — 5 

d) „Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen “ eine Genehmi­
gung, die gemäß den Artikeln 5, 6 und 30b erteilt wird; 

▼B 
e) „Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in der eine oder meh­

rere der in Anhang I genannten Tätigkeiten sowie andere unmittel­
bar damit verbundene Tätigkeiten durchgeführt werden, die mit den 
an diesem Standort durchgeführten Tätigkeiten in einem tech­
nischen Zusammenhang stehen und die Auswirkungen auf die 
Emissionen und die Umweltverschmutzung haben können; 

f) „Betreiber“ eine Person, die eine Anlage betreibt oder besitzt oder 
der — sofern in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen — 
die ausschlaggebende wirtschaftliche Verfügungsmacht über den 
technischen Betrieb einer Anlage übertragen worden ist; 

g) „Person“ jede natürliche oder juristische Person; 

▼M9 
h) „neuer Marktteilnehmer “ eine Anlage, die eine oder mehrere der in 

Anhang I aufgeführten Tätigkeiten durchführt und der zum ersten 
Mal in dem Zeitraum, der drei Monate vor dem Termin für die 
Einreichung des Verzeichnisses gemäß Artikel 11 Absatz 1 beginnt 
und drei Monate vor dem Termin für die Einreichung des nächsten 
Verzeichnisses gemäß demselben Artikel endet, eine Genehmigung 
zur Emission von Treibhausgasen erteilt wurde; 

▼B 
i) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere Personen sowie gemäß den na­

tionalen Rechtsvorschriften oder der nationalen Praxis Zusammen­
schlüsse, Organisationen oder Gruppen von Personen; 

j) „Tonne Kohlendioxidäquivalent “ eine metrische Tonne Kohlen­
dioxid (CO 2 ) oder eine Menge eines anderen in Anhang II auf­
geführten Treibhausgases mit einem äquivalenten Erderwärmungs­
potenzial; 

▼M1 
k) „Anlage-I-Vertragspartei “ eine gemäß Artikel 1 Absatz 7 des Kyo­

to-Protokolls in Anlage I des Rahmenübereinkommens der Verein­
ten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) aufgeführte Ver­
tragspartei, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert hat; 

l) „Projektmaßnahme “ eine Projektmaßnahme, die von einer oder 
mehreren Anlage-I-Vertragspartei(en) gemäß Artikel 6 bzw. Arti­
kel 12 des Kyoto-Protokolls und den im Rahmen des UNFCCC 
oder des Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen gebilligt wurde; 

m) „Emissionsreduktionseinheit “ oder „ERU“ eine nach Artikel 6 des 
Kyoto-Protokolls und den im Rahmen des UNFCCC oder des 
Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen ausgestellte Einheit; 

n) „zertifizierte Emissionsreduktion “ oder „CER“ eine nach Artikel 12 
des Kyoto-Protokolls und den im Rahmen des UNFCCC oder des 
Kyoto-Protokolls getroffenen Entscheidungen ausgestellte Einheit; 

▼M15
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o) „Luftfahrzeugbetreiber “ die Person, die ein Flugzeug zu dem Zeit­
punkt betreibt, zu dem eine Luftverkehrstätigkeit im Sinne des 
Anhangs I durchgeführt wird, oder, wenn die Identität der Person 
unbekannt ist oder vom Flugzeugeigentümer nicht angegeben wird, 
den Eigentümer des Flugzeugs; 

p) „gewerblicher Luftverkehrsbetreiber “ den Betreiber, der gegen Ent­
gelt Linien- oder Bedarfsflugverkehrsleistungen für die Öffentlich­
keit erbringt, bei denen er Fluggäste, Fracht oder Post befördert; 

q) „Verwaltungsmitgliedstaat “ den Mitgliedstaat, der für die Verwal­
tung des ►M9 EU-EHS ◄ in Bezug auf einen Luftfahrzeugbetrei­
ber gemäß Artikel 18a zuständig ist; 

r) „zugeordnete Luftverkehrsemissionen “ Emissionen aus Flugzeugen, 
die im Rahmen der Luftverkehrstätigkeiten im Sinne des Anhangs I 
eingesetzt werden und die von einem Flugplatz im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats starten oder aus einem Drittland kommend auf 
einem Flugplatz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats landen; 

s) „historische Luftverkehrsemissionen “ den durchschnittlichen Mit­
telwert der jährlichen Emissionen von Luftfahrzeugen, die eine 
Luftverkehrstätigkeit im Sinne des Anhangs I durchführen, in den 
Kalenderjahren 2004, 2005 und 2006; 

▼M4 
t) „Verbrennung“ die Oxidierung von Brennstoffen ungeachtet der 

Art und Weise, auf welche die Wärme, der Strom oder die mecha­
nische Arbeit, die in diesem Verfahren erzeugt werden, genutzt 
wird sowie alle sonstigen unmittelbar damit zusammenhängenden 
Tätigkeiten einschließlich der Abgasreinigung; 

▼M15 __________ 

▼M14 
v) „Nicht-CO 2 -Effekte aus dem Luftverkehr“ die Auswirkungen auf 

das Klima, die sich aus der Freisetzung von Stickstoffoxiden 
(NOx), Rußpartikeln und oxidierten Schwefelverbindungen wäh­
rend der Verbrennung von Kraftstoff ergeben, und die Auswirkun­
gen von Wasserdampf, einschließlich Kondensstreifen, durch Luft­
fahrzeuge, die eine Luftverkehrstätigkeit gemäß Anhang I durch­
führen. 

▼M15 
w) „Schifffahrtsunternehmen “ den Schiffseigner oder eine sonstige Or­

ganisation oder Person, wie den Geschäftsführer oder den Barebo­
at-Charterer, der/die vom Schiffseigner die Verantwortung für den 
Betrieb des Schiffs übernommen hat und sich bei Übernahme die­
ser Verantwortung bereit erklärt hat, alle Pflichten und Verantwort­
lichkeiten zu übernehmen, die sich aus dem Internationalen Code 
für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs 
und zur Verhütung der Meeresverschmutzung gemäß Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ) ergeben; 

▼M2 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Februar 2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maß­
nahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der 
Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des 
Rates (ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 1).
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x) „Fahrt“ eine Fahrt im Sinne von Artikel 3 Buchstabe c der Ver­
ordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ); 

y) „für ein Schifffahrtsunternehmen zuständige Verwaltungsbehörde “ 
die Behörde, die für die Anwendung des EU-EHS in Bezug auf ein 
Schifffahrtsunternehmen gemäß Artikel 3gf zuständig ist; 

z) „Anlaufhafen“ den Hafen, in dem ein Schiff Halt macht, um Güter 
zu laden oder zu löschen oder Personen ein- oder auszuschiffen, 
oder den Hafen, in dem ein Offshore-Schiff haltmacht, um die 
Besatzung auszuwechseln; ausgenommen sind Halte, zum alleini­
gen Zweck der Bebunkerung, der Übernahme von Proviant, des 
Besatzungswechsels eines Schiffes, das kein Offshore-Schiff ist, 
der Verlegung in ein Trockendock oder der Reparatur des Schiffes, 
von dessen Ausrüstung oder beidem, Halte, weil das Schiff der 
Hilfe bedarf oder sich in Seenot befindet, außerhalb von Häfen 
durchgeführte Umladungen von Schiff zu Schiff, Haltealte, die 
dem alleinigen Zweck des Schutzes vor Schlechtwetterlagen dienen 
oder aufgrund von Such- und Rettungsaktionen erforderlich sind, 
sowie Halte von Containerschiffen in einem benachbarten Contai­
nerumladehafen, der in dem gemäß Artikel 3ga Absatz 2 erlasse­
nen Durchführungsrechtsakt aufgeführt ist; 

aa) „Kreuzfahrtschiff “ ein Fahrgastschiff ohne Frachtdeck, das aus­
schließlich für die gewerbsmäßige Beförderung von Fahrgästen 
mit Übernachtung auf einer Seereise ausgelegt ist; 

ab) „Differenzvertrag “ oder „CD“ einen Vertrag zwischen der Kom­
mission und dem Hersteller eines CO 2 -armen oder CO 2 -freien Pro­
dukts, der im Rahmen eines Ausschreibungsmechanismus, wie z. B. 
einer Versteigerung, ausgewählt wurde, und bei dem dem Herstel­
ler gemäß dem Vertrag eine Unterstützung aus dem Innovations­
fonds gewährt wird, mit der die Differenz zwischen dem Zu­
schlagspreis, dem sogenannten Basispreis, einerseits und einem 
Referenzpreis andererseits, der sich aus dem Preis des hergestellten 
CO 2 -armen oder CO 2 -freien Produkts, dem Marktpreis eines bei­
nahe gleichwertigen Ersatzes oder einer Kombination dieser beiden 
Preise ergibt, abgedeckt wird; 

ac) „CO 2 -Differenzvertrag “ oder „CCD“ einen Vertrag zwischen der 
Kommission und dem Hersteller eines CO 2 -armen oder CO 2 -freien 
Produkts, der im Rahmen eines Ausschreibungsmechanismus, wie 
z. B. einer Versteigerung, ausgewählt wurde, und bei dem dem 
Hersteller gemäß dem Vertrag eine Unterstützung aus dem Inno­
vationsfonds gewährt wird, mit der die Differenz zwischen dem 
Zuschlagspreis, dem sogenannten Basispreis einerseits und einem 
Referenzpreis andererseits, der sich aus dem durchschnittlichen 
Preis der Zertifikate ergibt, abgedeckt wird; 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2015 über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem 
Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen 
und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG (ABl. L 123 vom 19.5.2015, 
S. 55).
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ad) „Vertrag über feste Prämien“ einen Vertrag zwischen der Kommis­
sion und dem Hersteller eines CO 2 -armen oder CO 2 -freien Pro­
dukts, der im Rahmen eines Ausschreibungsmechanismus, wie z. B. 
einer Versteigerung, ausgewählt wurde, und bei dem dem Herstel­
ler gemäß dem Vertrag eine Unterstützung in Form eines festen 
Betrags pro Einheit des hergestellten Produkts gewährt wird; 

ae) „beaufsichtigtes Unternehmen“ für die Zwecke des Kapitels IVa 
jede natürliche oder juristische Person – mit Ausnahme aller End­
verbraucher der Brennstoffe –, die die in Anhang III genannte 
Tätigkeit ausübt und in eine der folgenden Kategorien fällt: 

i) wenn der Brennstoff durch ein Steuerlager im Sinne von Ar­
tikel 3 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates ( 1 ) 
geleitet wird, der zugelassene Lagerinhaber im Sinne von Ar­
tikel 3 Nummer 1 der genannten Richtlinie, dem gegenüber als 
Steuerschuldner gemäß Artikel 7 der genannten Richtlinie ein 
Verbrauchsteueranspruch entstanden ist; 

ii) wenn Ziffer i nicht anwendbar ist, jede andere Person, der 
gegenüber als Steuerschuldner gemäß Artikel 7 der Richtlinie 
(EU) 2020/262 oder Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 1 der 
Richtlinie 2003/96/EG des Rates ( 2 ) ein Verbrauchsteuer­
anspruch in Bezug auf die unter Kapitel IVa der vorliegenden 
Richtlinie fallenden Brennstoffe entstanden ist; 

iii) wenn die Ziffern i und ii nicht anwendbar sind, jede andere 
Person, die von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 
als Steuerschuldner registriert werden muss, einschließlich aller 
Personen, die gemäß Artikel 21 Absatz 5 Unterabsatz 4 der 
Richtlinie 2003/96/EG des Rates von der Verbrauchsteuer be­
freit sind; 

iv) wenn die Ziffern i, ii und iii nicht anwendbar sind oder wenn 
mehrere Personen gesamtschuldnerisch zur Zahlung derselben 
Verbrauchsteuer verpflichtet sind, jede andere von einem Mit­
gliedstaat benannte Person; 

af) „Brennstoff“ im Sinne von Kapitel IVa dieser Richtlinie jedes 
Energieerzeugnis gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richt­
linie 2003/96/EG, einschließlich der in Anhang I Tabelle A und 
Tabelle C der genannten Richtlinie aufgeführten Heiz- bzw. Kraft­
stoffe, sowie jedes andere Erzeugnis, das zur Verwendung als 
Heiz- oder Kraftstoff gemäß Artikel 2 Absatz 3 der genannten 
Richtlinie bestimmt, als solcher zum Verkauf angeboten oder als 
solcher verwendet wird, auch zur Stromerzeugung; 

▼M15 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur Festlegung 
des allgemeinen Verbrauchsteuersystems (ABl. L 58 vom 27.2.2020, S. 4). 

( 2 ) Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung 
der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energie­
erzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51).
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ag) „Überführung in den steuerrechtlich freien Verkehr“ im Sinne von 
Kapitel IVa dieser Richtlinie eine Überführung in den steuerrecht­
lich freien Verkehr im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 
(EU) 2020/262; 

ah) „TTF-Gaspreis“ im Sinne von Kapitel IVa den Preis des Month- 
Ahead-Terminkontrakts für Gas, der an dem von Gasunie Trans­
port Services B.V. betriebenen virtuellen Handelspunkt Title Trans­
fer Facility (TTF) gehandelt wird; 

ai) „Preis für Rohöl der Sorte Brent“ im Sinne von Kapitel IVa den 
Preis des Month-Ahead-Terminkontrakts für Rohöl, der als Refe­
renzpreis für den Kauf von Öl verwendet wird. 

▼M2 

KAPITEL II 

▼M15 
LUFT- UND SEEVERKEHR 

Artikel 3a 

Anwendungsbereich 

Die Artikel 3b bis 3g gelten für die Zuteilung und Vergabe von Zer­
tifikaten im Zusammenhang mit den in Anhang I aufgeführten Luft­
verkehrstätigkeiten. Die Artikel 3ga bis 3gg gelten im Zusammenhang 
mit den in Anhang I aufgeführten Seeverkehrstätigkeiten. 

▼M2 

Artikel 3b 

Luftverkehrstätigkeiten 

Bis zum 2. August 2009 legt die Kommission nach ►M9 dem in 
Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren ◄ Leitlinien für die 
genaue Auslegung der in Anhang I aufgeführten Luftverkehrstätigkeiten 
fest. 

Artikel 3c 

Gesamtmenge der Zertifikate für den Luftverkehr 

(1) Für die Handelsperiode vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 
2012 entspricht die Gesamtmenge der den Luftfahrzeugbetreibern zu­
zuteilenden Zertifikate 97 % der historischen Luftverkehrsemissionen. 

▼M14 __________ 

▼M2 
(3) Die Kommission überprüft die Gesamtmenge der den Luftfahr­
zeugbetreibern zuzuteilenden Zertifikate gemäß Artikel 30 Absatz 4. 

▼M15
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(3a) Jede Zuteilung von Zertifikaten für Luftverkehrstätigkeiten von 
und nach Flugplätzen in Ländern außerhalb des Europäischen Wirt­
schaftsraums (EWR) unterliegt nach dem 31. Dezember 2023 einer 
Überprüfung gemäß Artikel 28b. 

▼M2 
(4) Bis zum 2. August 2009 entscheidet die Kommission anhand der 
besten verfügbaren Daten, einschließlich Schätzungen auf der Grund­
lage von Angaben über das tatsächliche Verkehrsaufkommen, über die 
historischen Luftverkehrsemissionen. Diese Entscheidung wird in dem 
in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ausschuss erörtert. 

▼M14 
(5) Die Kommission bestimmt die Gesamtmenge der den Luftfahr­
zeugbetreibern für das Jahr 2024 zuzuteilenden Zertifikate auf der 
Grundlage der den Luftfahrzeugbetreibern, die im Jahr 2023 Luftver­
kehrstätigkeiten nach Anhang I durchgeführt haben, insgesamt zugeteil­
ten Zertifikate — gekürzt um den linearen Kürzungsfaktor nach Arti­
kel 9 — und veröffentlicht diese Menge sowie die Menge der Zertifi­
kate, die 2024 gemäß den Vorschriften für die kostenlose Zuteilung, die 
vor den durch die Richtlinie (EU) 2023/958 des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 1 ) eingeführten Änderungen in Kraft waren, 
kostenlos zugeteilt worden wären. 

(6) Im Hinblick auf gewerbliche Luftfahrzeugbetreiber werden für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2030 höchs­
tens 20 Mio. der Gesamtmenge der Zertifikate nach Absatz 5 auf trans­
parente, gleiche und diskriminierungsfreie Weise für die Verwendung 
nachhaltiger Flugkraftstoffe und anderer Flugkraftstoffe, die nicht aus 
fossilen Kraftstoffen stammen, und die gemäß einer Verordnung zur 
Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen nachhalti­
gen Luftverkehr für die Erreichung des Mindestanteils an nachhaltigen 
Flugkraftstoffen, den Luftfahrzeugbetreibern an Flughäfen der Union 
von Anbietern von Flugkraftstoffen zur Verfügung gestellte Flugkraft­
stoffe gemäß der genannten Verordnung enthalten müssen, gezählt wer­
den, für Unterschallflüge reserviert, für die Zertifikate im Einklang mit 
Artikel 12 Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie abzugeben sind. Kann 
ein zulässiger Flugkraftstoff an einem Flughafen nicht physisch einem 
bestimmten Flug zugeordnet werden, so stehen die gemäß diesem Un­
terabsatz reservierten Zertifikate für an diesem Flughafen vertankte 
zulässige Flugkraftstoffe zur Verfügung, die im Verhältnis zu den 
Emissionen aus Flügen des Luftfahrzeugbetreibers von diesem Flugha­
fen stehen, für die Zertifikate gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Richt­
linie abgegeben werden müssen. 

Die gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes reservierten Zerti­
fikate werden von den Mitgliedstaaten zugeteilt, um den Preisunter­
schied zwischen der Verwendung von fossilem Kerosin und der Ver­
wendung der einschlägigen zulässigen Flugkraftstoffe ganz oder teil­
weise auszugleichen, wobei Anreize aus dem CO 2 -Preis und den harmo­
nisierten Mindeststeuerbeträgen für fossile Kraftstoffe zu berücksichti­
gen sind. Bei der Berechnung dieses Preisunterschieds berücksichtigt 

▼M8 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2023/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG in Bezug auf den 
Beitrag des Luftverkehrs zum gesamtwirtschaftlichen Emissionsreduktions­
ziel der Union und die angemessene Umsetzung eines globalen marktbasier­
ten Mechanismus (ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 115).
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die Kommission den von der Agentur der Europäischen Union für Flug­
sicherheit entsprechend einer Verordnung zur Gewährleistung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr veröffent­
lichten technischen Bericht. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Finanzierung im Rahmen dieses Absatzes auf eine Art und Weise sicht­
bar ist, die mit den in Artikel 30m Absatz 1 Buchstaben a und b dieser 
Richtlinie genannten Anforderungen im Einklang steht. 

Die gemäß dem vorliegenden Absatz zugeteilten Zertifikate decken 
Folgendes ab: 

a) 70 % des verbleibenden Preisunterschieds zwischen der Verwen­
dung von fossilem Kerosin und Wasserstoff aus erneuerbaren Ener­
giequellen sowie fortschrittlichen Biokraftstoffen im Sinne von Ar­
tikel 2 Absatz 2 Nummer 34 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), für die der Emissions­
faktor gemäß Anhang IV oder dem nach Artikel 14 der vorliegen­
den Richtlinie erlassenen Durchführungsrechtsakt null ist; 

b) 95 % des verbleibenden Preisunterschieds zwischen der Verwen­
dung von fossilem Kerosin und erneuerbaren Kraftstoffen nicht bio­
genen Ursprungs im Einklang mit Artikel 25 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001, die im Luftverkehr verwendet werden und für 
die der Emissionsfaktor gemäß Anhang IV oder dem nach Artikel 14 
der vorliegenden Richtlinie erlassenen Durchführungsrechtsakt null 
ist; 

c) 100 % des verbleibenden Preisunterschieds zwischen der Verwen­
dung von fossilem Kerosin und jeglichem zulässigen Flugkraftstoff, 
der nicht aus fossilen Kraftstoffen gemäß Unterabsatz 1 dieses Ab­
satzes gewonnen wird, auf Flughäfen auf Inseln mit einer Fläche 
von weniger als 10 000 km 

2 und ohne Straßen- oder Schienenver­
bindung zum Festland, auf Flughäfen, die nicht groß genug sind, um 
als Flughäfen der Union gemäß einer Verordnung zur Gewährleis­
tung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luft­
verkehr definiert zu werden, und auf Flughäfen in einem Gebiet in 
äußerster Randlage; 

d) in anderen als den unter den Buchstaben a, b und c genannten 
Fällen 50 % des verbleibenden Preisunterschieds zwischen der Ver­
wendung von fossilem Kerosin und einem beliebigen der unter Un­
terabsatz 1 dieses Absatzes fallenden zulässigen Flugkraftstoffe, die 
nicht aus fossilen Kraftstoffen gewonnen werden. 

Bei der Zuteilung von Zertifikaten gemäß dem vorliegenden Absatz 
kann eine mögliche Unterstützung im Rahmen anderer Regelungen 
auf nationaler Ebene berücksichtigt werden. 

▼M14 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer­
baren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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Gewerbliche Luftfahrzeugbetreiber können jährlich eine Zuteilung von 
Zertifikaten auf der Grundlage der Menge der in diesem Absatz ge­
nannten zulässigen Flugkraftstoffe beantragen, die auf Flügen verwen­
det werden, für die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezem­
mber 2030 Zertifikate gemäß Artikel 12 Absatz 3 abzugeben sind, 
ausgenommen Flüge, für die diese Anforderung gemäß Artikel 28a 
Absatz 1 als erfüllt gilt. Ist die Nachfrage nach Zertifikaten für die 
Verwendung dieser Kraftstoffe in einem bestimmten Jahr höher als 
die Verfügbarkeit von Zertifikaten, so wird die Menge der Zertifikate 
für alle von der Zuteilung betroffenen Luftfahrzeugbetreiber einheitlich 
für das besagte Jahr verringert. 

Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union 
jährlich Einzelheiten über die durchschnittliche Kostendifferenz zwi­
schen fossilem Kerosin unter Berücksichtigung von Anreizen aus 
dem CO 2 -Preis und den harmonisierten Mindeststeuerbeträgen für fos­
sile Kraftstoffe und den einschlägigen zulässigen Flugkraftstoffen für 
das Vorjahr. 

Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Richtlinie durch die Festlegung detaillierter Vor­
schriften für die jährliche Berechnung der Kostendifferenz nach Unter­
absatz 6 dieses Absatzes, für die Zuteilung von Zertifikaten für die 
Verwendung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Kraft­
stoffe und für die Berechnung der Treibhausgasemissionen, die durch 
die Verwendung von Kraftstoffen eingespart wurden, wie gemäß dem 
nach Artikel 14 Absatz 1 erlassenen Durchführungsrechtsakt berichtet, 
und durch die Festlegung der Vorkehrungen für die Berücksichtigung 
von Anreizen aus dem Kohlenstoffpreis und harmonisierten Mindest­
steuerbeträgen für fossile Kraftstoffe zu erlassen. 

Bis zum 1. Januar 2028 führt die Kommission eine Bewertung der 
Anwendung des vorliegenden Absatzes durch und übermittelt die Er­
gebnisse dieser Bewertung im Rahmen eines Berichts zeitnah dem 
Europäischen Parlament und dem Rat. Dem Bericht kann gegebenen­
falls ein Legislativvorschlag zur Zuteilung einer zahlenmäßig und zeit­
lich begrenzten Menge von Zertifikaten bis zum 31. Dezember 2034 
beigefügt werden, um weitere Anreize für die Verwendung der in Un­
terabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Kraftstoffe zu schaf­
fen, insbesondere für die Verwendung erneuerbarer Kraftstoffe nicht 
biogenen Ursprungs im Einklang mit Artikel 25 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001, die im Luftverkehr verwendet werden und für die 
der Emissionsfaktor gemäß Anhang IV oder gemäß dem nach Artikel 14 
der vorliegenden Richtlinie erlassenen Durchführungsrechtsakt null ist. 

Ab dem 1. Januar 2028 bewertet die Kommission die Anwendung 
dieses Absatzes in dem Jahresbericht, den sie gemäß Artikel 10 Ab­
satz 5 vorzulegen hat. 

(7) Bei Flügen, die von einem Flugplatz im EWR abgehen und an 
einem Flugplatz im EWR, in der Schweiz oder im Vereinigten König­
reich ankommen, und die 2023 nicht unter das EU-EHS fielen, wird die 
Gesamtmenge der den Luftfahrzeugbetreibern zuzuteilenden Zertifikate 
um die Höhe der Zuteilungen, einschließlich kostenloser Zuteilungen 
und Versteigerungen, erhöht, die vorgenommen worden wären, wenn 
sie in jenem Jahr unter das EU-EHS gefallen wären, gekürzt um den 
linearen Kürzungsfaktor nach Artikel 9. 

▼M14
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(8) Abweichend von Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 3 und 
Artikel 16 betrachten die Mitgliedstaaten die in diesen Bestimmungen 
festgelegten Anforderungen als erfüllt und ergreifen gegenüber Luft­
fahrzeugbetreibern keine Maßnahmen in Bezug auf Emissionen, die 
bis zum 31. Dezember 2030 bei Flügen zwischen einem Flugplatz in 
einem Gebiet in äußerster Randlage eines Mitgliedstaats und einem 
Flugplatz in demselben Mitgliedstaat, einschließlich eines anderen 
Flugplatzes in demselben Gebiet in äußerster Randlage oder in einem 
anderen Gebiet in äußerster Randlage desselben Mitgliedstaats, entste­
hen. 

▼M2 

Artikel 3d 

Methode der Zuteilung von Zertifikaten für den Luftverkehr durch 
Versteigerung 

▼M14 
(1) In den Jahren 2024 und 2025 werden 15 % der Zertifikate gemäß 
Artikel 3c Absätze 5 und 7 sowie 25 % im Jahr 2024 bzw. 50 % im 
Jahr 2025 der verbleibenden 85 % dieser Zertifikate, die kostenlos 
zugeteilt worden wären, versteigert, mit Ausnahme der Mengen an 
Zertifikaten gemäß Artikel 3c Absatz 6 und Artikel 10a Absatz 8 Un­
terabsatz 4. Die für diese Jahre verbleibenden Zertifikate werden kos­
tenlos zugeteilt. 

Ab dem 1. Januar 2026 wird die gesamte Menge an Zertifikaten, die in 
jenem Jahr kostenlos zugeteilt worden wäre, versteigert, mit Ausnahme 
der Menge an Zertifikaten gemäß Artikel 3c Absatz 6 und Artikel 10a 
Absatz 8 Unterabsatz 4. 

(1a) Zertifikate, die kostenlos zugeteilt werden, werden Luftfahr­
zeugbetreibern im Verhältnis zu ihrem Anteil an den für 2023 berich­
teten geprüften Emissionen aus Luftverkehrstätigkeiten zugeteilt. Bei 
dieser Berechnung werden auch die geprüften Emissionen aus Luftver­
kehrstätigkeiten berücksichtigt, die für Flüge berichtet werden, die erst 
ab dem 1. Januar 2024 unter das EU-EHS fallen. Bis zum 30. Juni des 
betreffenden Jahres vergeben die zuständigen Behörden die Zertifikate, 
die für das betreffende Jahr kostenlos zugeteilt werden. 

__________ 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 
dieser Richtlinie gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
die die genauen Vorkehrungen für die Versteigerung von Luftverkehrs­
zertifikaten gemäß den Absätzen 1 und 1a des vorliegenden Artikels 
durch die Mitgliedstaaten ergänzt und die genauen Vorkehrungen der 
Versteigerungen regelt, die für die Übertragung eines Teils der Einkünfte 
aus solchen Versteigerungen als Eigenmittel gemäß Artikel 311 Absatz 3 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf 
den Gesamthaushaltsplan der Union erforderlich sind. Die Menge der 
von den einzelnen Mitgliedstaaten in jeder Handelsperiode zu verstei­
gernden Zertifikate entspricht dem Anteil dieses Mitgliedstaats an den 
gesamten Luftverkehrsemissionen, wie sie allen Mitgliedstaaten für das 
Bezugsjahr zugeordnet und gemäß Artikel 14 Absatz 3 gemeldet 

▼M14
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sowie gemäß Artikel 15 überprüft wurden. Für jede Handelsperiode 
gemäß Artikel 13 gilt als Bezugsjahr das Kalenderjahr, das 24 Monate 
vor Beginn der Handelsperiode, auf die sich die Versteigerung bezieht, 
endet. Die delegierten Rechtsakte müssen sicherstellen, dass die in Ar­
tikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1 dargelegten Grundsätze eingehalten 
werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten bestimmen die Verwendung der Einkünfte 
aus der Versteigerung von Zertifikaten, die unter dieses Kapitel fallen, 
mit Ausnahme der als Eigenmittel nach Artikel 311 Absatz 3 AEUV 
geltenden Einkünfte, die in den Gesamthaushaltsplan der Union einge­
stellt werden. Die Mitgliedstaaten verwenden die Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten oder den entsprechenden finanziellen 
Gegenwert dieser Einkünfte nach Artikel 10 Absatz 3 dieser Richtlinie. 

▼M2 
(5) Die der Kommission gemäß dieser Richtlinie übermittelten In­
formationen entbinden die Mitgliedstaaten nicht von der Unterrich­
tungspflicht des Artikels 88 Absatz 3 des Vertrags. 

▼M14 __________ 

▼M15 

Artikel 3g 

Überwachungs- und Berichterstattungspläne 

Die Verwaltungsmitgliedstaaten gewährleisten, dass jeder Luftfahrzeug­
betreiber der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats einen 
Überwachungsplan übermittelt, in dem Maßnahmen zur Überwachung 
und Berichterstattung hinsichtlich der Emissionen enthalten sind, und 
dass diese Pläne von der zuständigen Behörde gemäß den in Artikel 14 
genannten Durchführungsrechtsakten gebilligt werden. 

Artikel 3ga 

Anwendungsbereich in Bezug auf Seeverkehrstätigkeiten 

(1) Die Zuteilung von Zertifikaten und die Anwendung der Abgabe­
verpflichtungen im Hinblick auf Seeverkehrstätigkeiten gelten für fünf­
zig Prozent (50 %) der Emissionen von Schiffen, die Fahrten von einem 
Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu einem Anlaufha­
fen außerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats durchführen, 
fünfzig Prozent (50 %) der Emissionen von Schiffen, die Fahrten von 
einem Anlaufhafen außerhalb der Hoheitsgebiete eines Mitgliedstaats 
zu einem Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durchfüh­
ren, einhundert Prozent (100 %) der Emissionen von Schiffen, die Fahr­
ten von einem Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu 
einem Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durchführen, 
und einhundert Prozent (100 %) der Emissionen von Schiffen in einem 
Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats. 
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(2) Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2023 im Wege 
von Durchführungsrechtsakten eine Liste der benachbarten Container­
umladehäfen und aktualisiert diese Liste danach alle zwei Jahre bis zum 
31. Dezember. 

In diesen Durchführungsrechtsakten wird ein Hafen als ein benachbar­
ter Containerumschlaghafen aufgeführt, in dem der Anteil des Contai­
nerumschlags, gemessen in 20-Fuß-äquivalenten Einheiten, 65 % des 
gesamten Containerverkehrs dieses Hafens während desjenigen letzten 
Zwölfmonatszeitraums übersteigt, für den einschlägige Daten vorhan­
den sind, und wenn dieser Hafen außerhalb der EU liegt, aber weniger 
als 300 Seemeilen von einem Hafen im Hoheitsgebiet eines Mitglied­
staats entfernt ist. Für die Zwecke dieses Absatzes gelten Container als 
umgeladen, wenn sie von einem Schiff in den Hafen zum alleinigen 
Zweck des Verladens auf ein anderes Schiff entladen werden. Die von 
der Kommission gemäß Unterabsatz 1 erstellte Liste enthält keine Hä­
fen in einem Drittland, für die dieses Drittland wirksam Maßnahmen 
anwendet, die dieser Richtlinie gleichwertig sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Ab­
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Artikel 9, 9a und 10 gelten für Seeverkehrstätigkeiten in der 
gleichen Weise wie für andere unter das EU-EHS fallende Tätigkeiten 
mit der folgenden Ausnahme im Hinblick auf die Anwendung von 
Artikel 10. 

Bis zum 31. Dezember 2030 wird den Mitgliedstaaten ein Anteil der 
Zertifikate zugeteilt, deren Anteil an Schifffahrtsunternehmen, die ge­
mäß Artikel 3gf ihrer Verantwortung unterliegen würden, im Vergleich 
zu ihrer jeweiligen Bevölkerung im Jahr 2020 auf der Grundlage der 
für den Zeitraum von 2018 bis 2020 verfügbaren Daten über 15 Schiff­
fahrtsunternehmen je eine Million Einwohner liegt. Die Menge der 
Zertifikate entspricht 3,5 % der zusätzlichen Menge an Zertifikaten auf­
grund der Anhebung der Obergrenze für den Seeverkehr gemäß Arti­
kel 9 Absatz 3 in dem betreffenden Jahr. Für die Jahre 2024 und 2025 
wird die Menge der Zertifikate zusätzlich mit den Prozentsätzen multi­
pliziert, die gemäß Artikel 3gb Absatz 1 Buchstaben a und b für das 
betreffende Jahr gelten. Die Einnahmen aus der Versteigerung von 
diesem Anteil der Zertifikate sollten für die Zwecke gemäß Artikel 10 
Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe g – in Bezug auf den Seeverkehrs­
sektor – und Buchstaben f und i verwendet werden. 50 % der Menge 
der Zertifikate werden unter den betreffenden Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage des Anteils der ihrer Verantwortung unterliegenden Schiff­
fahrtsunternehmen und der Rest zu gleichen Teilen auf die betreffenden 
Mitgliedstaaten aufgeteilt. 

Artikel 3gb 

Schrittweise Einführung der Anforderungen für den Seeverkehr 

Schifffahrtsunternehmen sind verpflichtet, Zertifikate wie folgt abzuge­
ben: 
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a) 40 % der für 2024 berichteten geprüften Emissionen, für die die 
Abgabeverpflichtungen gemäß Artikel 12 gelten würde; 

b) 70 % der für 2025 berichteten geprüften Emissionen, für die die 
Abgabeverpflichtungen gemäß Artikel 12 gelten würden; 

c) 100 % der für 2026 und jedes Folgejahr berichteten geprüften Emis­
sionen gemäß Artikel 12. 

Werden für die Jahre 2024 und 2025 im Verhältnis zu geprüften Emis­
sionen aus dem Seeverkehr weniger Zertifikate abgegeben, sollte eine 
dieser Differenz entsprechende Menge von Zertifikaten gelöscht wer­
den, anstatt sie gemäß Artikel 10 zu versteigern, sobald die Differenz 
zwischen den geprüften Emissionen und den abgegebenen Zertifikaten 
für jedes Jahr festgestellt wurde. 

Artikel 3gc 

Bestimmungen für die Übertragung der Kosten des EU-EHS von 
dem Schifffahrtsunternehmen auf eine andere Stelle 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher­
zustellen, dass in Fällen, in denen die endgültige Verantwortung für den 
Ankauf von Brennstoff oder den Betrieb des Schiffes oder beides ge­
mäß einer vertraglichen Vereinbarung bei einer anderen Stelle als dem 
Schifffahrtsunternehmen liegt, das Schifffahrtsunternehmen einen An­
spruch auf Erstattung der Kosten gegen diese Stelle hat, die sich aus 
der Abgabe von Zertifikaten ergeben. 

Der „Betrieb des Schiffes“ im Sinne dieses Artikels bedeutet die Ent­
scheidungshoheit über die beförderte Ladung oder die Route und die 
Geschwindigkeit des Schiffes. Das Schifffahrtsunternehmen bleibt die 
zuständige Stelle für die Abgabe von Zertifikaten gemäß den Arti­
keln 3gb und 12 und für die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschrif­
ten zur Umsetzung dieser Richtlinie insgesamt. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass die ihrer Verantwortung unterliegenden Schifffahrts­
unternehmen den Verpflichtungen zur Abgabe von Zertifikaten gemäß 
den Artikeln 3gb und 12 – ungeachtet des Anspruchs dieser Schiff­
fahrtsunternehmen auf Erstattung der durch die Abgabe entstehenden 
Kosten durch die gewerblichen Betreiber – nachkommen. 

Artikel 3gd 

Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen aus 
dem Seeverkehr 

In Bezug auf die in Anhang I der vorliegenden Richtlinie aufgeführten 
Emissionen aus Seeverkehrstätigkeiten stellt die für ein Schifffahrts­
unternehmen zuständige Verwaltungsbehörde sicher, dass ein ihrer Ver­
antwortung unterliegendes Schifffahrtsunternehmen die einschlägigen 
Parameter während eines Berichtszeitraums überwacht und meldet 
und ihr gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) 2015/757 aggregierte 
Emissionsdaten auf Unternehmensebene vorlegt. 
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Artikel 3ge 

Regeln für die Prüfung und Akkreditierung im Zusammenhang mit 
Emissionen aus dem Seeverkehr 

Die für ein Schifffahrtsunternehmen zuständige Verwaltungsbehörde 
stellt sicher, dass die Berichterstattung über die aggregierten Emissions­
daten auf Ebene des Schifffahrtsunternehmens gemäß Artikel 3gd der 
vorliegenden Richtlinie im Einklang mit den Prüfungs- und Akkredi­
tierungsvorschriften in Kapitel III der Verordnung (EU) 2015/757 über­
prüft wird. 

Artikel 3gf 

Die für ein Schifffahrtsunternehmen zuständige Verwaltungs­
behörde 

(1) Die für ein Schifffahrtsunternehmen zuständige Verwaltungs­
behörde ist: 

a) im Falle eines in einem Mitgliedstaat registrierten Schifffahrtsunter­
nehmens der Mitgliedstaat, in dem es registriert ist; 

b) im Falle eines Schifffahrtsunternehmens, das nicht in einem Mit­
gliedstaat registriert ist, der Mitgliedstaat, in dem das Schifffahrts­
unternehmen in den vorangegangenen vier Überwachungsjahren ge­
schätzt die meisten Hafenaufenthalte im Rahmen der von dem 
Schifffahrtsunternehmen durchgeführten Fahrten hatte, die in den 
in Artikel 3ga festgelegten Anwendungsbereich fallen; 

c) im Falle eines Schifffahrtsunternehmens, das nicht in einem Mit­
gliedstaat registriert ist und in den letzten vier Überwachungsjahren 
keine in den Anwendungsbereich gemäß Artikel 3ga fallende Fahrt 
durchgeführt hat, der Mitgliedstaat, in dem ein Schiff des Schiff­
fahrtsunternehmens seine erste in den in jenem Artikel festgelegten 
Anwendungsbereich fallende Fahrt begonnen oder beendet hat. 

(2) Auf der Grundlage der besten verfügbaren Informationen trifft 
die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten folgende 
Maßnahmen: 

a) vor dem 1. Februar 2024 eine Liste der Schifffahrtsunternehmen, die 
am oder mit Wirkung vom 1. Januar 2024 eine in Anhang I auf­
geführte Seeverkehrstätigkeit ausgeübt haben, die in den in Arti­
kel 3ga festgelegten Anwendungsbereich fiel, wobei die für ein 
Schifffahrtsunternehmen zuständige Verwaltungsbehörde gemäß Ab­
satz 1 dieses Artikels anzugeben ist; 

b) vor dem 1. Februar 2026 und danach alle zwei Jahre eine Aktuali­
sierung der Liste, um die in einem Mitgliedstaat registrierten Schiff­
fahrtsunternehmen einer anderen für ein Schifffahrtsunternehmen 
zuständigen Verwaltungsbehörde zuzuordnen, wenn sie den Mit­
gliedstaat der Registrierung gemäß Absatz 1 Buchstabe a innerhalb 
der Union gewechselt haben, oder um Schifffahrtsunternehmen da­
rin aufzunehmen, die später nachfolgend eine in Anhang I auf­
geführte Seeverkehrstätigkeit gemäß Absatz 1 Buchstabe c dieses 
Artikels ausgeübt haben, die in den in Artikel 3ga festgelegten 
Anwendungsbereich fiel; und 
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c) vor dem 1. Februar 2028 und danach alle vier Jahre eine Aktuali­
sierung der Liste, um Schifffahrtsunternehmen, die nicht in einem 
Mitgliedstaat registriert sind, gemäß Absatz 1 Buchstabe b dieses 
Artikels einer anderen für ein Schifffahrtsunternehmen zuständigen 
Verwaltungsbehörde zuzuordnen. 

(3) Eine für ein Schifffahrtsunternehmen zuständige Verwaltungs­
behörde, die gemäß der nach Absatz 2 erstellten Liste für ein Schiff­
fahrtsunternehmen zuständig ist, behält diese Zuständigkeit unabhängig 
von späteren Änderungen der Tätigkeiten oder der Registrierung des 
Schifffahrtsunternehmens, bis diese Änderungen in einer aktualisierten 
Liste vermerkt sind. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
detaillierter Vorschriften für die Verwaltung von Schifffahrtsunterneh­
men durch die für ein Schifffahrtsunternehmen zuständigen Verwal­
tungsbehörden im Rahmen dieser Richtlinie. Diese Durchführungs­
rechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüf­
verfahren erlassen. 

Artikel 3gg 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Im Falle der Annahme eines globalen marktbasierten Mechanis­
mus zur Verringerung der Treibhausgasemissionen aus dem Seeverkehr 
durch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) überprüft 
die Kommission diese Richtlinie im Hinblick auf eine solche Maßnah­
me. 

Zu diesem Zweck legt die Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat innerhalb von 18 Monaten nach Annahme dieses globalen 
marktbasierten Mechanismus und vor seinem Anwendungsbeginn einen 
Bericht vor. In diesem Bericht prüft die Kommission den globalen 
marktbasierten Mechanismus in Bezug auf 

a) seine Ambitionen im Hinblick auf die Ziele der Ziele des Überein­
kommens von Paris 

b) seine allgemeine Umweltintegrität, auch im Vergleich zu den Be­
stimmungen dieser Richtlinie über den Seeverkehr und 

c) alle Fragen im Zusammenhang mit der Kohärenz zwischen dem EU- 
EHS und dieser Maßnahme. 

Gegebenenfalls kann die Kommission dem in Unterabsatz 2 des vor­
liegenden Absatzes genannten Bericht einen Legislativvorschlag zur 
Änderung dieser Richtlinie beifügen, wobei die Änderungen mit dem 
Klimaziel der Union für 2030 und dem Ziel der Klimaneutralität gemäß 
der Verordnung (EU) 2021/1119 sowie mit dem Ziel, die Umweltinte­
grität und Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen der Union zu wah­
ren, im Einklang stehen müssen, um die Kohärenz zwischen der Um­
setzung des globalen marktbasierten Mechanismus und des EU-EHS 
sicherzustellen und gleichzeitig eine erhebliche Doppelbelastung zu 
vermeiden 
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(2) Für den Fall, dass die IMO bis 2028 keinen globalen markt­
basierten Mechanismus zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
aus dem Seeverkehr im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens 
von Paris und mindestens mit einem Niveau einführt, das mit dem 
Niveau vergleichbar ist, das sich aus den im Rahmen dieser Richtlinie 
ergriffenen Maßnahmen der EU ergibt, legt die Kommission dem Eu­
ropäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem sie prüft, 
ob die Zuteilung von Zertifikaten und Abgabeverpflichtungen für mehr 
als fünfzig Prozent (50 %) der Emissionen von Schiffen, die Fahrten 
zwischen einem Anlaufhafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats und 
einem Anlaufhafen außerhalb des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats 
durchführen, im Lichte der Ziele des Übereinkommens von Paris er­
forderlich sind. In diesem Bericht begutachtet die Kommission ins­
besondere die Fortschritte auf IMO-Ebene, prüft, ob ein Drittland 
über eine marktbasierte Maßnahme verfügt, die dieser Richtlinie gleich­
wertig ist, und bewertet das Risiko einer Zunahme von Ausweichprak­
tiken, unter anderem durch eine Verlagerung auf andere Verkehrsträger 
oder eine Verlagerung von Knotenpunkthäfen zu Häfen außerhalb der 
EU. 

Dem in Unterabsatz 1 genannten Bericht ist gegebenenfalls ein Legis­
lativvorschlag für eine entsprechende Änderung dieser Richtlinie bei­
zufügen. 

(3) Die Kommission überwacht die Umsetzung dieses Kapitels in 
Bezug auf den Seeverkehr, insbesondere um Umgehungsverhalten auf­
zudecken und ein solches Verhalten frühzeitig zu verhindern, auch 
unter der Berücksichtigung der Gebiete in äußerster Randlage, und 
erstattet ab 2024 alle zwei Jahre Bericht über die Umsetzung dieses 
Kapitels in Bezug auf den Seeverkehr und über etwaige Entwicklungen 
in Bezug auf Schifffahrtsunternehmen, die sich den Anforderungen 
dieser Richtlinie entziehen wollen. Die Kommission überwacht auch 
die Auswirkungen, unter anderem in Bezug auf mögliche Erhöhungen 
der Transportkosten, Marktverzerrungen und Veränderungen im Hafen­
verkehr, wie z. B. das Meiden von Häfen und die Verlagerung von 
Umschlagzentren, die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des Seever­
kehrssektors in den Mitgliedstaaten und insbesondere die Auswirkun­
gen auf diejenigen Seeverkehrsdienste, die wesentliche Dienste der 
territorialen Kontinuität darstellen. Gegebenenfalls schlägt die Kommis­
sion Maßnahmen vor, um die wirksame Umsetzung dieses Kapitels in 
Bezug auf den Seeverkehr zu gewährleisten, insbesondere Maßnahmen, 
um Entwicklungen in Bezug auf Schifffahrtsunternehmen, die sich den 
Anforderungen dieser Richtlinie entziehen wollen, entgegenzuwirken. 

(4) Die Kommission bewertet bis spätestens 30. September 2028, ob 
es angemessen ist, die Anwendung von Artikel 3ga Absatz 3 Unter­
absatz 2 über den 31. Dezember 2030 hinaus zu verlängern, und legt 
gegebenenfalls einen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag vor. 

(5) Spätestens am 31. Dezember 2026 legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem sie 
die Durchführbarkeit sowie die wirtschaftlichen, umweltlichen und so­
zialen Auswirkungen der Aufnahme von Emissionen von Schiffen, ein­
schließlich Offshore-Schiffen, mit einer Bruttoraumzahl von unter 
5 000, aber nicht unter 400 in diese Richtlinie prüft, wobei sie sich 
insbesondere auf die Analyse stützt, die der bis 31. Dezember 2024 
vorzulegenden Überprüfung der Verordnung (EU) 2015/757 beigefügt 
ist. 
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In diesem Bericht werden auch die Verknüpfungen zwischen dieser 
Richtlinie und der Verordnung (EU) 2015/757 betrachtet und die bei 
deren Anwendung gewonnenen Erfahrungen genutzt. In diesem Bericht 
prüft die Kommission auch, wie mit dieser Richtlinie am besten die 
Einführung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Schiffskraftstoffe auf 
Lebenszyklusbasis gefördert werden kann. Diesem Bericht können ge­
gebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge beigefügt werden. 

▼M2 

KAPITEL III 

ORTSFESTE ANLAGEN 

▼M15 

Artikel 3h 

Anwendungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Genehmigungen zur 
Emission von Treibhausgasen und die Zuteilung und Vergabe von Zer­
tifikaten im Zusammenhang mit den in Anhang I aufgelisteten Tätig­
keiten, ausgenommen Luftverkehrstätigkeiten und Seeverkehrstätigkei­
ten. 

▼M4 

Artikel 4 

Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab dem 1. Januar 2005 keine 
Anlage die in Anhang I genannten Tätigkeiten, bei denen die für diese 
Tätigkeit spezifizierten Emissionen entstehen, durchführt, es sei denn, 
der Betreiber verfügt über eine Genehmigung, die von einer zuständi­
gen Behörde gemäß den Artikeln 5 und 6 erteilt wurde, oder die An­
lage wurde gemäß Artikel 27 vom ►M9 EU-EHS ◄ ausgeschlossen. 
Dies gilt auch für Anlagen, die gemäß Artikel 24 in das ►M9 EU- 
EHS ◄ einbezogen werden. 

▼B 

Artikel 5 

Anträge auf Erteilung der Genehmigung zur Emission von 
Treibhausgasen 

An die zuständige Behörde gerichtete Anträge auf Erteilung von Ge­
nehmigungen zur Emission von Treibhausgasen müssen Angaben zu 
folgenden Punkten enthalten: 

a) Anlage und dort durchgeführte Tätigkeiten und verwendete Tech­
nologie, 

b) Rohmaterialien und Hilfsstoffe, deren Verwendung wahrscheinlich 
mit Emissionen von in Anhang I aufgeführten Gasen verbunden ist, 

c) Quellen der Emissionen von in Anhang I aufgeführten Gasen aus 
der Anlage und 

▼M4 
d) geplante Maßnahmen zur Überwachung und Berichterstattung be­

treffend Emissionen im Einklang mit den in Artikel 14 genannten 
►M9 Rechtsakten ◄. 
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Dem Antrag ist eine nicht-technische Zusammenfassung der in Unter­
absatz 1 genannten Punkte beizufügen. 

Artikel 6 

Voraussetzungen für die Erteilung und Inhalt der Genehmigung 
zur Emission von Treibhausgasen 

(1) Die zuständige Behörde erteilt eine Genehmigung zur Emission 
von Treibhausgasen, durch die die Emission von Treibhausgasen aus 
der gesamten Anlage oder aus Teilen davon genehmigt wird, wenn sie 
davon überzeugt ist, dass der Betreiber in der Lage ist, die Emissionen 
zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten. 

Eine Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen kann sich auf 
eine oder mehrere vom selben Betreiber am selben Standort betriebene 
Anlagen beziehen. 

▼M9 __________ 

▼B 
(2) Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen enthalten fol­
gende Angaben: 

a) Name und Anschrift des Betreibers, 

b) Beschreibung der Tätigkeiten und Emissionen der Anlage, 

▼M4 
c) einen Überwachungsplan, der den Anforderungen der in Artikel 14 

genannten ►M9 Rechtsakte ◄ genügt. Die Mitgliedstaaten können 
den Betreibern erlauben, die Überwachungspläne zu aktualisieren, 
ohne die Genehmigung zu ändern. Die Betreiber legen der zustän­
digen Behörde alle aktualisierten Überwachungspläne zur Billigung 
vor, 

▼B 
d) Auflagen für die Berichterstattung und 

▼M15 
e) eine Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten in Höhe der nach 

Artikel 15 geprüften Gesamtemissionen der Anlage in jedem Kalen­
derjahr innerhalb der in Artikel 12 Absatz 3 festgelegten Frist. 

▼M4 

Artikel 7 

Änderungen an Anlagen 

Der Betreiber unterrichtet die zuständige Behörde von allen geplanten 
Änderungen der Art oder Funktionsweise der Anlage sowie von einer 
Erweiterung oder wesentlichen Verringerung der Kapazität der Anlage, 
die eine Aktualisierung der Genehmigung zur Emission von Treibhaus­
gasen erfordern könnten. Gegebenenfalls aktualisiert die zuständige 
Behörde die Genehmigung. Ändert sich die Identität des Betreibers, 
so aktualisiert die zuständige Behörde die Genehmigung in Bezug auf 
Namen und Anschrift des neuen Betreibers. 

▼B
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Artikel 8 

Abstimmung mit der Richtlinie 2010/75/EU 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher­
zustellen, dass bei Anlagen, deren Tätigkeiten in Anhang I der Richt­
linie 2010/75/EU aufgeführt sind, die Voraussetzungen und das Ver­
fahren für die Erteilung einer Genehmigung zur Emission von Treib­
hausgasen mit denjenigen für die in jener Richtlinie vorgesehene Ge­
nehmigung abgestimmt werden. Die Anforderungen gemäß Artikel 5, 6 
und 7 der vorliegenden Richtlinie können in die Verfahren gemäß der 
Richtlinie 2010/75/EU integriert werden. 

Die Kommission überprüft die Wirksamkeit der Synergien mit der 
Richtlinie 2010/75/EU. Umwelt- und klimarelevante Genehmigungen 
sollen koordiniert werden, um eine effiziente und schnellere Durchfüh­
rung der Maßnahmen zu gewährleisten, die zur Einhaltung der Klima- 
und Energieziele der EU erforderlich sind. Die Kommission kann dem 
Europäischen Parlament und dem Rat im Zusammenhang mit einer 
etwaigen künftigen Überprüfung dieser Richtlinie einen Bericht über­
mitteln. 

▼M4 

Artikel 9 

►M9 Unionsweite ◄ Menge der vergebenen Zertifikate 

Die ►M9 unionsweite ◄ Menge der Zertifikate, die ab 2013 jährlich 
vergeben werden, wird ab der Mitte des Zeitraums von 2008 bis 2012 
linear verringert. Die Menge wird um einen linearen Faktor von 
1,74 %, verglichen mit der durchschnittlichen jährlichen Gesamtmenge 
der Zertifikate, die von den Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Ent­
scheidungen der Kommission über die nationalen Zuteilungspläne für 
den Zeitraum von 2008 bis 2012 zugeteilt wurden, verringert. ►A1 
Die ►M9 unionsweite ◄ Menge der Zertifikate wird infolge des Bei­
tritts Kroatiens lediglich um die Menge der Zertifikate erhöht, die 
Kroatien gemäß Artikel 10 Absatz 1 versteigern muss. ◄ 

▼M9 
Ab 2021 gilt ein linearer Faktor von 2,2 %. 

▼M15 
Im Jahr 2024 wird die unionsweite Menge der Zertifikate um 90 Mil­
lionen Zertifikate gesenkt. Im Jahr 2026 wird die unionsweite Menge 
der Zertifikate um 27 Millionen Zertifikate gesenkt. Im Jahr 2024 wird 
die unionsweite Menge der Zertifikate um 78,4 Millionen Zertifikate 
für den Seeverkehr erhöht. Von 2024 bis 2027 gilt ein linearer Faktor 
von 4,3 % und ab 2028 von 4,4 %. Der lineare Faktor gilt auch für die 
Zertifikate, die den gemäß der Verordnung (EU) 2015/757 für 2018 
und 2019 berichteten durchschnittlichen Emissionen aus dem Seever­
kehr entsprechen und in Artikel 3ga der vorliegenden Richtlinie behan­
delt werden. Die Kommission veröffentlicht die unionsweite Menge der 
Zertifikate bis zum 6. September 2023. 

Ab dem 1. Januar 2026 bzw. dem 1. Januar 2027 wird die Menge der 
Zertifikate erhöht, um der Erfassung anderer Treibhausgasemissionen als 
CO 2 -Emissionen aus Seeverkehrstätigkeiten und der Erfassung der 
Emissionen von Offshore-Schiffen auf der Grundlage ihrer Emissionen 

▼M15
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des letzten Jahres, für das Daten vorliegen, Rechnung zu tragen. Un­
geachtet des Artikels 10 Absatz 1 werden die Zertifikate, die sich aus 
dieser Erhöhung ergeben, für die Innovationsförderung gemäß Arti­
kel 10a Absatz 8 bereitgestellt. 

▼M4 

Artikel 9a 

Anpassung der ►M9 unionsweiten ◄ Menge der Zertifikate 

(1) Für Anlagen, die im Zeitraum von 2008 bis 2012 gemäß Arti­
kel 24 Absatz 1 in das ►M9 EU-EHS ◄ einbezogen wurden, wird die 
Menge der ab dem 1. Januar 2013 zu vergebenden Zertifikate nach 
Maßgabe der durchschnittlichen jährlichen Menge der Zertifikate ange­
passt, die für diese Anlagen während des Zeitraums ihrer Einbeziehung 
vergeben wurden, ihrerseits angepasst um den linearen Faktor gemäß 
Artikel 9. 

(2) Für die Anlagen, die in Anhang I genannte Tätigkeiten durch­
führen und die erst ab 2013 in das ►M9 EU-EHS ◄ einbezogen 
werden, gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass deren Betreiber der 
betreffenden zuständigen Behörde hinreichend begründete und von un­
abhängiger Stelle geprüfte Emissionsdaten vorlegen, damit diese mit 
Blick auf die Anpassung der ►M9 unionsweiten ◄ Menge der zu 
vergebenden Zertifikate berücksichtigt werden. 

Diese Angaben sind der betreffenden zuständigen Behörde bis 30. April 
2010 gemäß den nach Artikel 14 Absatz 1 erlassenen Vorschriften zu 
übermitteln. 

Sind die Angaben hinreichend begründet, so übermittelt die zuständige 
Behörde diese der Kommission bis 30. Juni 2010, und die anhand des 
linearen Faktors gemäß Artikel 9 angepasste Menge der zu vergeben­
den Zertifikate wird entsprechend angepasst. Im Fall von Anlagen, die 
andere Treibhausgase als CO 2 ausstoßen, kann die zuständige Behörde 
entsprechend dem jeweiligen Emissionsreduktionspotenzial dieser An­
lagen geringere Emissionen melden. 

(3) Die Kommission veröffentlicht die angepassten Mengen gemäß 
den Absätzen 1 und 2 bis 30. September 2010. 

(4) Für Anlagen, die gemäß Artikel 27 vom ►M9 EU-EHS ◄ aus­
geschlossen sind, wird die Menge der ►M9 unionsweit ◄ ab dem 
1. Januar 2013 zu vergebenden Zertifikate gesenkt, um die anhand des 
in Artikel 9 genannten linearen Faktors angepassten geprüften jährlichen 
Durchschnittsemissionen dieser Anlagen im Zeitraum von 2008 bis 2010 
widerzuspiegeln. 

▼M15
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Artikel 10 

Versteigerung von Zertifikaten 

▼M9 
(1) Ab dem Jahr 2019 versteigern die Mitgliedstaaten sämtliche Zer­
tifikate, die nicht gemäß den Artikeln 10a und 10c dieser Richtlinie 
kostenlos zugeteilt werden und nicht in die mit dem Beschluss 
(EU) 2015/1814 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) einge­
richtete Marktstabilitätsreserve (im Folgenden „Marktstabilitätsreser­
ve“) eingestellt oder gemäß Artikel 12 Absatz 4 dieser Richtlinie ge­
löscht werden. 

Ab 2021 beträgt der Anteil der zu versteigernden Zertifikate 57 %, 
unbeschadet einer möglichen Kürzung gemäß Artikel 10a Absatz 5a. 

▼M15 
2 % der Gesamtmenge der Zertifikate im Zeitraum 2021-2030 werden 
versteigert, um einen Fonds für die Verbesserung der Energieeffizienz 
und die Modernisierung der Energiesysteme bestimmter Mitgliedstaaten 
(im Folgenden „begünstigte Mitgliedstaaten “) gemäß Artikel 10d (im 
Folgenden „Modernisierungsfonds “) einzurichten. Die begünstigten 
Mitgliedstaaten für diese Menge von Zertifikaten sind die Mitgliedstaa­
ten, deren Pro-Kopf-BIP zu Marktpreisen im Jahr 2013 unter 60 % des 
EU-Durchschnitts lag. Die dieser Menge von Zertifikaten entsprechen­
den Mittel werden gemäß Anhang IIb Teil A aufgeteilt. 

Darüber hinaus werden 2,5 % der Gesamtmenge der Zertifikate zwi­
schen 2024 und 2030 für den Modernisierungsfonds versteigert. Die 
begünstigten Mitgliedstaaten für diese Menge von Zertifikaten sind 
die Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BIP zu Marktpreisen im Zeit­
raum von 2016 bis 2018 unter 75 % des EU-Durchschnitts lag. Die 
dieser Menge von Zertifikaten entsprechenden Mittel werden gemäß 
Anhang IIb Teil B aufgeteilt. 

▼M9 
Die gesamte Restmenge der von den Mitgliedstaaten zu versteigernden 
Zertifikate wird gemäß Absatz 2 aufgeteilt. 

▼M7 
(1a) Übersteigt vor Anwendung von Artikel 1 Absatz 5 des Be­
schlusses (EU) 2015/1814 die Menge der im letzten Jahr jedes in 
►M9 Artikel 13 ◄ der vorliegenden Richtlinie genannten Zeitraums 
von den Mitgliedstaaten zu versteigernden Zertifikate die voraussicht­
liche durchschnittliche Auktionsmenge für die ersten beiden Jahre des 
darauffolgenden Zeitraums, so werden zwei Drittel der Differenz zwi­
schen diesen Mengen von den Auktionsmengen des letzten Jahres des 
Handelszeitraums abgezogen und in gleichen Tranchen den in den 
ersten beiden Jahren des darauffolgenden Zeitraums von den Mitglied­
staaten zu versteigernden Mengen hinzugefügt. 

▼M4 

( 1 ) Beschluss (EU) 2015/1814 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Oktober 2015 über die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilitäts­
reserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten 
in der Union und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG (ABl. L 264 vom 
9.10.2015, S. 1).



 

02003L0087 — DE — 01.03.2024 — 016.001 — 25 

(2) Die Gesamtmenge der von jedem Mitgliedstaat zu versteigernden 
Zertifikate setzt sich zusammen aus 

a) ►M9 90 % ◄ der Gesamtmenge der zu versteigernden Zertifikate, 
die unter den Mitgliedstaaten in Anteilen aufgeteilt wird, die dem 
Anteil des betreffenden Mitgliedstaats an den geprüften Emissionen 
im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄ im Jahr 2005 oder im Durch­
schnitt des Zeitraums von 2005 bis 2007 — je nachdem, welcher 
Wert höher ist — entsprechen; 

▼M9 
b) 10 % der Gesamtmenge der zu versteigernden Zertifikate, die im 

Interesse von Solidarität, Wachstum und Verbund in der Union 
unter bestimmten Mitgliedstaaten aufgeteilt wird, wodurch sich die 
Zahl der von diesen Mitgliedstaaten jeweils versteigerten Zertifikate 
gemäß Buchstabe a um die in Anhang IIa aufgeführten Prozentsätze 
erhöht. 

__________ 

▼M4 
Für die Zwecke von Buchstabe a wird der Anteil der Mitgliedstaaten, 
die 2005 nicht am ►M9 EU-EHS ◄ teilgenommen haben, auf der 
Grundlage ihrer im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄ geprüften Emissio­
nen des Jahres 2007 berechnet. 

▼M9 
Erforderlichenfalls werden die Prozentsätze gemäß Buchstabe b pro­
portional angepasst, um sicherzustellen, dass 10 % der Zertifikate auf­
geteilt werden. 

▼M15 
(3) Die Mitgliedstaaten legen die Verwendung der Einnahmen aus 
der Versteigerung von in Absatz 2 dieses Artikels genannten Zertifika­
ten fest, mit Ausnahme der Einnahmen gemäß Artikel 311 Absatz 3 
AEUV, die als Eigenmittel in den EU-Haushalt eingestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten verwenden diese Einnahmen mit Ausnahme der Ein­
nahmen, die für den Ausgleich indirekter CO 2 -Emissionskosten gemäß 
Artikel 10a Absatz 6 der vorliegenden Richtlinie verwendet werden, 
oder den entsprechenden finanziellen Gegenwert dieser Einnahmen für 
einen oder mehrere der folgenden Zwecke: 

▼M4 
a) Reduzierung von Treibhausgasemissionen, einschließlich durch 

Beiträge zum Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneu­
erbare Energien und zum Anpassungsfonds, der auf der 14. Kon­
ferenz von Posen über den Klimawandel (COP 14 und COP/MOP 
4) operationalisiert wurde, Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels und Finanzierung von Forschung und Entwicklung 
sowie von Demonstrationsprojekten auf den Gebieten der Emis­
sionsminderung und der Anpassung an die Auswirkungen des Kli­
mawandels, einschließlich der Beteiligung an Initiativen im Rah­
men des Europäischen Strategieplans für Energietechnologie und 
der Europäischen Technologieplattformen; 

▼M4
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b) Entwicklung erneuerbarer Energien und von Netzen für die Strom­
übertragung, um die Verpflichtung der Union mit Blick auf erneu­
erbare Energien sowie die Zielvorgaben der Union für Vernetzung 
zu erfüllen, sowie Entwicklung anderer Technologien, die zum 
Übergang auf eine sichere und nachhaltige kohlenstoffarme Wirt­
schaft mit geringem CO 2 -Ausstoß beitragen, und Unterstützung bei 
der Erfüllung der Verpflichtung der Union, die Energieeffizienz 
auf das in einschlägigen Rechtsakten festgelegte Maß zu steigern, 
einschließlich der Stromerzeugung von Eigenversorgern im Be­
reich erneuerbare Elektrizität und Erneuerbare-Energie-Gemein­
schaften; 

c) Maßnahmen zur Verhinderung des Abholzens von Wäldern, zur 
Unterstützung des Schutzes und der Wiederherstellung von Torf­
land, Wäldern und anderen Land- oder Meeresökosystemen, ein­
schließlich Maßnahmen, die zum Schutz, zur Wiederherstellung 
und zur besseren Bewirtschaftung dieser Systeme beitragen, ins­
besondere in Bezug auf geschützte Meeresgebiete, und zur För­
derung der Aufforstung und Wiederaufforstung, die der biologi­
schen Vielfalt förderlich sind, auch in den Entwicklungsländern, 
die das Übereinkommen von Paris ratifiziert haben, und Maßnah­
men des Technologietransfers und zur Erleichterung der Anpas­
sung dieser Länder an die negativen Auswirkungen des Klimawan­
dels; 

d) Kohlenstoffspeicherung durch Forstwirtschaft und im Boden in der 
Union; 

e) umweltverträgliche Abscheidung und geologische Speicherung von 
CO 2 , insbesondere aus mit festen fossilen Brennstoffen betriebenen 
Kraftwerken und in verschiedenen industriellen Sektoren und Teil­
sektoren einschließlich in Drittstaaten, sowie innovative technolo­
gische Verfahren zur Entnahme von Kohlendioxid, wie CO 2 -Ge­
winnung aus der Luft und Speicherung; 

f) Investitionen in und Beschleunigung des Übergangs zu Verkehrs­
trägern, die erheblich zur Dekarbonisierung des Sektors beitragen, 
einschließlich der Entwicklung eines klimafreundlichen Personen- 
und Güterverkehrs auf der Schiene sowie von Busdiensten und 
-technologien, Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Seeverkehrs­
sektors, einschließlich der Verbesserung der Energieeffizienz von 
Schiffen, Häfen, innovativen Technologien und entsprechender In­
frastruktur, sowie nachhaltiger alternativer Kraftstoffe wie Wasser­
stoff und Ammoniak, die aus erneuerbaren Quellen hergestellt 
werden, sowie emissionsfreie Antriebstechnologien, und die Finan­
zierung von Maßnahmen zur Unterstützung der Dekarbonisierung 
von Flughäfen im Einklang mit einer Verordnung des Europäi­
schen Parlaments und des Rates über den Aufbau der Infrastruktur 
für alternative Kraftstoffe; und zur Aufhebung der Richt­
linie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
und einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für einen 
nachhaltigen Luftverkehr; 

▼M4 
g) Finanzierung der Erforschung und Entwicklung energieeffizienter 

und sauberer Technologien in Sektoren, die unter diese Richtlinie 
fallen; 

▼M15
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h) Maßnahmen zur Verbesserung von Energieeffizienz, Fernwär­
menetzen und Wärmedämmung, zur Unterstützung einer effizien­
ten und aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten Wärme- und 
Kälteversorgung oder zur Unterstützung der umfassenden und der 
umfassenden abgestuften Gebäuderenovierung im Einklang mit der 
Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
( 1 ), beginnend mit der Renovierung der Gebäude mit der schlech­
testen Energieeffizienz; 

ha) finanzielle Unterstützung, um soziale Aspekte in Haushalten mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen anzugehen, unter anderem 
durch die Senkung verzerrend wirkenden Steuern und durch ge­
zielte Ermäßigungen von Abgaben und Gebühren für aus erneuer­
baren Energiequellen gewonnenen Strom; 

hb) Finanzierung der nationalen Klimadividendensysteme mit nach­
gewiesenen positiven Umweltauswirkungen, wie in dem in Arti­
kel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates genannten Jahresbericht dokumentiert 
( 2 ). 

▼M4 
i) Deckung der Kosten für die Verwaltung des ►M9 EU-EHS ◄; 

▼M9 
j) Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in gefährdeten Drittlän­

dern, einschließlich der Anpassung an die Folgen des Klimawan­
dels; 

▼M15 
k) Förderung der Umschulung und die Umstrukturierung des Arbeits­

marktes von Arbeitskräften, um insbesondere in den von der Ver­
lagerung von Arbeitsplätzen am stärksten betroffenen Regionen zu 
einem fairen Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern beizutragen und in die 
Weiterbildung und Umschulung von potenziell von dem Übergang 
betroffenen Arbeitnehmern, einschließlich der Arbeitnehmer im 
Seeverkehr, zu investieren. 

l) Bekämpfung des Restrisikos der Verlagerung von CO 2 -Emissionen 
in den unter Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates ( 3 ) fallenden Wirtschaftszwei­
gen zur Unterstützung des Übergangs und zur Förderung der De­
karbonisierung dieser Branchen im Einklang mit den Vorschriften 
über staatliche Beihilfen. 

▼M15 

( 1 ) Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 
vom 18.6.2010, S. 13). 

( 2 ) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 
2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Par­
laments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 zur Schaffung eines CO 2 -Grenzausgleichssystems (ABl. L 130 
vom 16.5.2023, S. 52).
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Bei der Bestimmung der Verwendung der Einnahmen aus der Verstei­
gerung der Zertifikate berücksichtigen die Mitgliedstaaten die Notwen­
digkeit, die internationale Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in 
finanziell schwächeren Drittländern gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe j 
weiter aufzustocken. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedstaaten die Bestimmun­
gen dieses Absatzes einhalten, wenn sie, einschließlich insbesondere in 
Entwicklungsländern, steuerliche oder finanzielle Unterstützungs- oder 
Regulierungsmaßnahmen ergreifen und umsetzen, die finanzielle Unter­
stützung mobilisieren, für die in Unterabsatz 1 genannten Zwecke ein­
gerichtet wurden und dem Wert der Einnahmen gemäß Unterabsatz 1 
entsprechen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission in ihren gemäß Ar­
tikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten Berich­
ten über die Verwendung der Einnahmen und die gemäß diesem Absatz 
ergriffenen Maßnahmen und geben, insoweit dies erheblich und an­
gemessen ist, an, welche Einnahmen verwendet werden und welche 
Maßnahmen zur Umsetzung ihrer gemäß der genannten Verordnung 
vorgelegten integrierten nationalen Energie- und Klimapläne und ihrer 
territorialen Pläne für einen gerechten Übergang gemäß Artikel 11 der 
Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) getätigt werden. 

Die Berichterstattung muss ausreichend detailliert sein, damit die Kom­
mission die Einhaltung von Unterabsatz 1 durch die Mitgliedstaaten 
bewerten kann. 

▼M9 
(4) ►M15 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Er­
gänzung dieser Richtlinie gemäß Artikel 23 dieser Richtlinie delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, die den zeitlichen und administrativen Ablauf 
betreffen sowie sonstige Aspekte der Versteigerung, einschließlich der 
Modalitäten für die Versteigerung, die für die Übertragung eines Teils 
der Einnahmen an den EU-Haushalt als externe zweckgebundene Ein­
nahmen gemäß Artikel 30d Absatz 4 dieser Richtlinie oder als Eigen­
mittel gemäß Artikel 311 Absatz 3 AEUV erforderlich sind, um ein 
offenes, transparentes, harmonisiertes und nicht diskriminierendes Ver­
fahren sicherzustellen. Zu diesem Zweck muss das Verfahren vorher­
sehbar sein, besonders was den Zeitplan und die Abfolge der Verstei­
gerungen und die voraussichtlich zur Verfügung zu stellenden Mengen 
angeht. ◄ 

Diese delegierten Rechtsakte müssen sicherstellen, dass die Gestaltung 
der Versteigerungen gewährleistet, dass 

a) die Betreiber, insbesondere die unter das EU-EHS fallenden kleinen 
und mittleren Unternehmen, einen uneingeschränkten, fairen und 
gleichberechtigten Zugang haben, 

b) alle Teilnehmer zum selben Zeitpunkt Zugang zu denselben Infor­
mationen haben und den Auktionsbetrieb nicht beeinträchtigen, 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang 
(ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1).
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c) die Organisation der Versteigerungen und die Teilnahme an ihnen 
kosteneffizient sind und unnötige Verwaltungskosten vermieden 
werden und 

d) der Zugang zu Zertifikaten für kleine Emittenten gewährleistet ist. 

▼M4 
Die Mitgliedstaaten erstatten über die ordnungsgemäße Anwendung der 
Versteigerungsregeln für jede Versteigerung Bericht, insbesondere im 
Hinblick auf den fairen und offenen Zugang, die Transparenz, die 
Preisbildung und technische und verfahrenstechnische Aspekte. Diese 
Berichte werden binnen einem Monat nach der Versteigerung vorgelegt 
und auf der Website der Kommission veröffentlicht. 

▼M15 
(5) Die Kommission überwacht das Funktionieren des europäischen 
CO 2 -Marktes. Sie legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jähr­
lich einen Bericht über das Funktionieren des CO 2 -Marktes und über 
andere relevante klimaschutz- und energiepolitische Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des Auktionsbetriebs, der Liquidität und der gehan­
delten Mengen vor, in dem die von der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gemäß Absatz 6 dieses Artikel vor­
gelegten Informationen und die Informationen der Mitgliedstaaten zu 
den in Artikel 10a Absatz 6 genannten finanziellen Maßnahmen zu­
sammengefasst sind. Nötigenfalls stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass die einschlägigen Informationen der Kommission spätestens zwei 
Monate vor Annahme dieses Kommissionsberichts übermittelt werden. 

(6) Die ESMA überwacht regelmäßig die Integrität und Transparenz 
des europäischen CO 2 -Marktes, insbesondere im Hinblick auf Markt­
volatilität und Preisentwicklung, den Auktionsbetrieb und Handels­
geschäfte auf dem Markt für Emissionszertifikate und entsprechende 
Derivate, einschließlich des außerbörslichen Handels, der Liquidität 
und der gehandelten Mengen, sowie die Kategorien und das Handels­
verhalten der Marktteilnehmer, einschließlich der Positionen von Finan­
zintermediären. Die ESMA nimmt gemäß Artikel 32 Absatz 3 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) die einschlägigen Feststellungen in die Bewertungen auf, die 
sie dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken vorlegt, und spricht gegebe­
nenfalls Empfehlungen aus. Für die Zwecke der in Satz 1 dieses Ab­
satzes genannten Aufgaben arbeiten die ESMA und die jeweils zustän­
digen Behörden gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) zusammen und tauschen 
detaillierte Informationen über Einzelheiten aller Arten von Geschäften 
aus. 

▼M9 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichts­
behörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Ände­
rung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlus­
ses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG 
und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).
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Artikel 10a 

►M9 Unionsweite ◄ Übergangsvorschriften zur Harmonisierung 
der kostenlosen Zuteilung 

▼M9 
(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 
dieser Richtlinie gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
die die unionsweiten und vollständig harmonisierten Maßnahmen für 
die Zuteilung der in den Absätzen 4, 5, 7 und 19 genannten Zertifikate 
betreffen. 

▼M4 
Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 legen so weit wie möglich die 
►M9 unionsweiten ◄ Ex-ante-Benchmarks fest, um sicherzustellen, 
dass durch die Art der Zuteilung Anreize für die Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen und für energieeffiziente Techniken geschaffen 
werden, indem sie den effizientesten Techniken, Ersatzstoffen, alterna­
tiven Herstellungsprozessen, der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopp­
lung, der effizienten energetischen Verwertung von Restgase n, der 
Verwendung von Biomasse sowie der Abscheidung und Speicherung 
von CO 2 , sofern entsprechende Anlagen zur Verfügung stehen, Rech­
nung tragen, und sie keine Anreize für eine Erhöhung der Emissionen 
bieten. Für die Stromerzeugung erfolgt keine kostenlose Zuteilung, mit 
Ausnahme der unter Artikel 10c fallenden Fälle und des aus Restgasen 
erzeugten Stroms. 

▼M15 
Fällt eine Anlage unter die Verpflichtung zur Durchführung eines Ener­
gieaudits oder eines zertifizierten Energiemanagementsystems gemäß 
Artikel 8 der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ) und werden die Empfehlungen des Auditberichts 
oder des zertifizierten Energiemanagementsystems nicht umgesetzt, 
wird die Menge von kostenlos zuzuteilenden Zertifikaten um 20 % 
verringert, es sei denn, die Amortisationszeit für die betreffenden In­
vestitionen überschreitet drei Jahre oder die Kosten dieser Investitionen 
sind unverhältnismäßig. Die Menge von kostenlos zuzuteilenden Zerti­
fikaten wird nicht verringert, wenn ein Betreiber nachweist, dass er 
andere Maßnahmen umgesetzt hat, die zu Verringerungen der Treib­
hausgasemissionen führen, die den im Auditbericht oder im Rahmen 
des zertifizierten Energiemanagementsystems für die betreffende An­
lage empfohlenen gleichwertig sind. 

Die Kommission ergänzt diese Richtlinie, indem sie in den gemäß 
diesem Absatz erlassenen delegierten Rechtsakten unbeschadet der 
nach der Richtlinie 2012/27/EU geltenden Vorschriften verwaltungs­
technische, einfache, harmonisierte Vorschriften für die Anwendung 
von Unterabsatz 3 dieses Absatzes vorsieht, mit denen sichergestellt 
wird, dass die Anwendung der Konditionalität nicht gleiche Wett­
bewerbsbedingungen, die Umweltintegrität oder die Gleichbehandlung 
von Anlagen in der gesamten Union gefährdet. Diese harmonisierten 
Vorschriften enthalten insbesondere Fristen und Kriterien für die An­
erkennung umgesetzter Energieeffizienzmaßnahmen sowie alternativer 
Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, wobei das 
Verfahren für nationale Umsetzungsmaßnahmen gemäß Artikel 11 Ab­
satz 1 dieser Richtlinie anzuwenden ist. 

▼M4 

( 1 ) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richt­
linien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richt­
linien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1).
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Zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Unterabsatz 3 dieses Absatzes 
erfolgt die in Unterabsatz 3 genannte Verringerung um 20 % in Fällen, 
in denen Anlagenbetreiber, deren Treibhausgasemissionswerte über den 
80.Perzentil-Emissionswerten für die einschlägigen Produkt-Bench­
marks liegen, nicht bis 1. Mai 2024 für jede dieser Anlagen einen 
Plan zur Klimaneutralität für ihre unter diese Richtlinie fallenden Tätig­
keiten erstellt haben. Dieser Plan enthält die in Artikel 10b Absatz 4 
genannten Elemente und wird im Einklang mit den in dem genannten 
Artikel vorgesehenen Durchführungsrechtsakten erstellt. Artikel 10b 
Absatz 4 ist so auszulegen, dass er sich nur auf die Anlagenebene 
bezieht. Das Erreichen der in Artikel 10b Absatz 4 Unterabsatz 3 Buch­
stabe b genannten Zielvorgaben und Etappenziele wird in Bezug auf 
den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 und danach in Bezug auf 
den Zeitraum bis zum 31. Dezember jedes fünften Jahres im Einklang 
mit den in Artikel 15 bereitgestellten Verfahren zur Prüfung und Ak­
kreditierung überprüft. Über 80 % hinaus werden keine kostenlosen 
Zertifikate zugeteilt, wenn das Erreichen der Zwischenziele und Etap­
penziele für den Zeitraum bis Ende 2025 oder für den Zeitraum 
von 2026 bis 2030 nicht überprüft wurde. 

Zertifikate, die aufgrund einer Verringerung der kostenlosen Zuteilung 
gemäß den Unterabsätzen 3 und 5 dieses Absatzes nicht zugeteilt wer­
den, werden verwendet, um Anlagen von der Anpassung gemäß Ab­
satz 5 dieses Artikels auszunehmen. Bleiben solche Zertifikate übrig, so 
werden 50 % dieser Zertifikate für die Innovationsförderung gemäß 
Absatz 8 dieses Artikels zur Verfügung gestellt. Die übrigen 50 % 
dieser Zertifikate werden gemäß Artikel 10 Absatz 1 der vorliegenden 
Richtlinie versteigert, und die Mitgliedstaaten sollten die jeweiligen 
Einnahmen verwenden, um jedwedem Restrisiko der Verlagerung von 
CO 2 -Emissionen in den unter Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956 
fallenden Sektoren entgegenzuwirken, den Übergang zu unterstützen 
und ihre Dekarbonisierung im Einklang mit den Vorschriften über 
staatliche Beihilfen zu fördern. 

Anlagen in Sektoren oder Teilsektoren werden keine kostenlosen Zer­
tifikate zugeteilt, soweit sie unter andere Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Risikos der Verlagerung von CO 2 -Emissionen gemäß der Verord­
nung (EU) 2023/956 fallen. Die in Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Absatzes genannten Maßnahmen werden entsprechend angepasst. 

In jedem Sektor bzw. Teilsektor wird der Benchmark grundsätzlich für 
die Produkte und nicht für die Einsatzstoffe berechnet, um die Treib­
hausgasemissionsreduktionen und Energieeinsparungen während sämtli­
cher Produktionsprozesse des betreffenden Sektors bzw. Teilsektors zu 
maximieren. Um weitere Anreize für die Verringerung der Treibhaus­
gasemissionen und die Verbesserung der Energieeffizienz zu schaffen, 
und um für Anlagen, in denen neue Technologien eingesetzt werden, mit 
denen weniger oder keine Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden, 
und für Anlagen, in denen bestehende Technologien einsetzt werden, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, werden die fest­
gelegten unionsweiten Ex-ante-Benchmarks für ihre Anwendung im 
Zeitraum 2026 bis 2030 überprüft, um möglicherweise die Definitionen 
und Systemgrenzen bestehender Produkt-Benchmarks zu ändern, 

▼M15
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wobei das Potenzial der kreislauforientierten Verwendung von Mate­
rialien und der Umstand, dass die Benchmarks von den Rohstoffen 
und der Art des Produktionsverfahrens unabhängig sein sollten, sofern 
die Produktionsverfahren denselben Zweck haben, als Leitprinzipien 
dienen sollten. Die Kommission bemüht sich, die Durchführungsrechts­
akte zum Zwecke der Festlegung der überarbeiteten Benchmarkwerte für 
die kostenlose Zuteilung gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3 möglichst bald 
und vor Beginn des Zeitraums von 2026 bis 2030 zu erlassen. 

▼M4 
Die Kommission konsultiert die betroffenen Interessenträger einschließ­
lich der betroffenen Sektoren bzw. Teilsektoren zur Definition der 
Grundsätze zur Festlegung der Ex-ante-Benchmarks für die jeweiligen 
Sektoren bzw. Teilsektoren. 

Die Kommission überprüft diese Maßnahmen, sobald die 
►M9 Union ◄ ein internationales Abkommen über den Klimawandel 
genehmigt hat, das Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen vor­
schreibt, die mit denen der ►M9 Union ◄ vergleichbar sind, um si­
cherzustellen, dass eine kostenlose Zuteilung nur erfolgt, wenn dies in 
Anbetracht des Abkommens voll und ganz gerechtfertigt ist. 

▼M15 
(1a) Vorbehaltlich der Anwendung der Verordnung (EU) 2023/956 
werden für die Herstellung der in Anhang I der genannten Verordnung 
aufgeführten Waren keine Zertifikate kostenlos zugeteilt. 

Abweichend von Unterabsatz 1 werden in den ersten Jahren der An­
wendung der Verordnung (EU) 2023/956 für die Herstellung der in 
Anhang I der genannten Verordnung aufgeführten Waren geringere 
Mengen von Zertifikaten kostenlos zugeteilt. Es wird ein Faktor ange­
wandt, mit dem die kostenlose Zuteilung für die Herstellung dieser 
Waren gekürzt wird (CBAM-Faktor). Der CBAM-Faktor liegt während 
des Zeitraums zwischen dem Inkrafttreten der genannten Verordnung 
und dem Ende des Jahres 2025 bei 100 % und, vorbehaltlich der An­
wendung von Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe b der genannten Verord­
nung 97,5 % im Jahr 2026, 95 % im Jahr 2027, 90 % im Jahr 2028, 
77,5 % im Jahr 2029, 51,5 % im Jahr 2030, 39 % im Jahr 2031, 26,5 % 
im Jahr 2032 und 14 % im Jahr 2033. Ab 2034 kommt kein CBAM- 
Faktor zur Anwendung. 

Die Kürzung der kostenlosen Zuteilung wird jährlich als durchschnitt­
licher Anteil der Nachfrage nach kostenlosen Zuteilungen für die Her­
stellung der in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956 aufgeführten 
Waren an der berechneten Gesamtnachfrage nach kostenlosen Zuteilun­
gen für alle Anlagen für den jeweiligen in Artikel 11 Absatz 1 der 
vorliegenden Richtlinie genannten Zeitraum berechnet. Es ist bei dieser 
Berechnung der CBAM-Faktor anzuwenden. 

Zertifikate, die infolge der Verringerung der kostenlosen Zuteilung ver­
fügbar sind, werden gemäß Absatz 8 für die Innovationsförderung be­
reitgestellt. 

▼M15
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Bis zum 31. Dezember 2024 bewertet die Kommission im Rahmen 
ihres Jahresberichts an das Europäische Parlament und den Rat gemäß 
Artikel 10 Absatz 5 dieser Richtlinie das Risiko der Verlagerung von 
CO 2 -Emissionen bei in der Union zwecks Ausfuhr in Drittländer her­
gestellten, dem CBAM unterliegenden Waren, in denen weder das EU- 
EHS noch ein ähnliches CO 2 -Bepreisungssystem angewandt wird. In 
dem Bericht wird insbesondere das Risiko der Verlagerung von CO 2 - 
Emissionen in Sektoren, für die das CBAM gelten wird, bewertet, ins­
besondere die Rolle und die beschleunigte Einführung von Wasserstoff, 
sowie die Entwicklungen in Bezug auf die Handelsströme und die 
grauen Emissionen der von diesen Sektoren hergestellten Waren auf 
dem Weltmarkt. Ergibt der Bericht, dass bei zwecks Ausfuhr in Dritt­
länder in der EU hergestellten Waren ein Risiko der Verlagerung von 
CO 2 -Emissionen in Länder besteht, die weder das EU-EHS noch ein 
ähnliches CO 2 -Bepreisungssystem anwenden, legt die Kommission ge­
gebenenfalls einen Legislativvorschlag vor, um dieses Risiko der Ver­
lagerung von CO 2 -Emissionen in einer Weise anzugehen, die den Re­
geln der Welthandelsorganisation, einschließlich Artikel XX des Allge­
meinen Zoll- und Handelsabkommens 1994, entspricht und der Dekar­
bonisierung von Anlagen in der EU Rechnung trägt. 

▼M4 
(2) Der Ausgangspunkt bei der Festlegung der Grundsätze für die 
Ex-ante-Benchmarks für die einzelnen Sektoren bzw. Teilsektoren ist 
die Durchschnittsleistung der 10 % effizientesten Anlagen eines Sektors 
bzw. Teilsektors in der ►M9 Union ◄ in den Jahren 2007 und 2008. 
Die Kommission konsultiert die betroffenen Interessenträger einschließ­
lich der betroffenen Sektoren bzw. Teilsektoren. 

Die gemäß Artikel 14 und 15 erlassenen ►M9 Rechtsakte ◄ harmo­
nisieren die Überwachung, die Berichterstattung und die Überprüfung 
der produktionsbedingten Treibhausgasemissionen im Hinblick auf die 
Festlegung der Ex-ante-Benchmarks. 

▼M9 
Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 
angepassten Benchmarkwerte für die kostenlose Zuteilung. Diese 
Rechtsakte müssen mit den delegierten Rechtsakten im Einklang ste­
hen, die gemäß Absatz 1 dieses Artikels erlassen wurden, und müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 werden die Benchmarkwerte 
anhand der gemäß Artikel 11 für die Jahre 2016 und 2017 über­
mittelten Informationen festgelegt. Anhand eines Vergleichs dieser 
Benchmarkwerte mit den Benchmarkwerten im Sinne des Beschlus­
ses 2011/278/EU der Kommission vom 27. April 2011 ( 1 ) bestimmt 
die Kommission die jährliche Reduktionsrate für die einzelnen 
Benchmarks und wendet sie auf die im Zeitraum von 2013 bis 
2020 gültigen Benchmarkwerte für jedes Jahr zwischen 2008– 
2023 an und legt auf diese Weise die Benchmarkwerte für den 
Zeitraum von 2021 bis 2025 fest. 

▼M15 

( 1 ) Beschluss 2011/278/EU der Kommission vom 27. April 2011 zur Festlegung 
EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zutei­
lung von Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 130 vom 17.5.2011, 
S. 1).
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b) In Fällen, in denen die jährliche Reduktionsrate über 1,6 % oder 
unter 0,2 % liegt, werden die im Zeitraum von 2013 bis 2020 gül­
tigen Benchmarkwerte für jedes Jahr zwischen 2008 und 2023 um 
den jeweils relevanten der beiden genannten Prozentsätze verringert 
und als Benchmarkwerte für die Jahre von 2021 bis 2025 festgelegt. 

▼M15 
c) Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 werden die Benchmarkwerte 

auf dieselbe Art wie in den Buchstaben a und d vorgesehen und 
unter Berücksichtigung von Buchstabe e dieses Unterabsatzes fest­
gelegt, und zwar anhand der gemäß Artikel 11 für die Jahre 2021 
und 2022 vorgelegten Informationen und anhand der Anwendung 
der jährlichen Reduktionsrate für jedes Jahr zwischen 2008 
und 2028. 

d) In Fällen, in denen die jährliche Reduktionsrate über 2,5 % oder 
unter 0,3 % liegt, werden die im Zeitraum von 2013 bis 2020 gül­
tigen Benchmarkwerte für jedes Jahr zwischen 2008 und 2028 um 
den jeweils relevanten der beiden genannten Prozentsätze verringert 
und als Benchmarkwerte für die Jahre von 2026 bis 2030 festgelegt. 

e) Im Zeitraum von 2026 bis 2030 bleibt die jährliche Reduktionsrate 
für den Produkt-Benchmark für flüssiges Roheisen von der Ände­
rung der festgelegten Produkt-Benchmarks und entsprechenden Sys­
temgrenzen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 8 unberührt. 

Die Benchmarkwerte für Aromaten und Synthesegas werden abwei­
chend um denselben Prozentsatz angepasst wie die Raffinerie-Bench­
marks, um für die Hersteller dieser Produkte einheitliche Wettbewerbs­
bedingungen zu gewährleisten. 

▼M9 
Die Durchführungsrechtsakte, die im Unterabsatz 3 genannt werden, 
werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

Um die effiziente energetische Verwertung von Restgasen im unter 
Unterabsatz 3 Buchstabe b genannten Zeitraum zu fördern, wird der 
Benchmarkwert für flüssiges Roheisen, der sich überwiegend auf Rest­
gase bezieht, mit einer jährlichen Reduktionsrate von 0,2 % aktualisiert. 

▼M15 __________ 

(5) Um den Versteigerungsanteil gemäß Artikel 10 einzuhalten, wer­
den in jedem Jahr, in dem die Summe der kostenlosen Zuteilungen die 
dem Versteigerungsanteil entsprechende Höchstmenge nicht erreicht, 
die insoweit übrigen Zertifikate verwendet, um zu vermeiden, dass 
kostenlose Zuteilungen gekürzt werden, damit der Versteigerungsanteil 
in späteren Jahren eingehalten wird, oder um derartige Kürzungen in 
Grenzen zu halten. Wird die Höchstmenge jedoch erreicht, werden die 
kostenlosen Zuteilungen entsprechend angepasst. Derartige Anpassun­
gen werden einheitlich vorgenommen. Anlagen, deren Treibhausgas­
emissionen für die relevanten Benchmarks unter dem Durchschnitt 
der effizientesten 10 % der Anlagen eines Sektors oder Teilsektors in 
der EU in einem Jahr, in dem die Anpassung gilt, liegen, werden 
jedoch von der Anpassung ausgenommen. 

▼M9
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(5a) Abweichend von Absatz 5 wird ein zusätzlicher Betrag von bis 
zu 3 % der Gesamtmenge der Zertifikate soweit notwendig genutzt, um 
die verfügbare Höchstmenge im Sinne von Absatz 5 zu erhöhen. 

(5b) Sind weniger als 3 % der Gesamtmenge der Zertifikate erfor­
derlich, um die verfügbare Höchstmenge im Sinne von Absatz 5 zu 
erhöhen, 

— werden bis zu 50 Millionen Zertifikate dazu verwendet, die Anzahl 
der Zertifikate, die für die Innovationsförderung gemäß Artikel 10a 
Absatz 8 zur Verfügung steht, zu erhöhen, und 

— werden bis zu 0,5 % der Gesamtmenge an Zertifikaten dazu ver­
wendet, die Anzahl der Zertifikate, die für die Modernisierung der 
Energiesysteme bestimmter Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10d zur 
Verfügung steht, zu erhöhen. 

(6) ►M15 Die Mitgliedstaaten sollten zugunsten von Sektoren oder 
Teilsektoren, die aufgrund erheblicher indirekter Kosten, die durch die 
Weitergabe der Kosten von Treibhausgasemissionen über die Strom­
preise tatsächlich entstehen, einem tatsächlichen Risiko einer Verlage­
rung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind, finanzielle Maßnahmen ge­
mäß den Unterabsätzen 2 und 4 erlassen, vorausgesetzt, dass diese 
finanziellen Maßnahmen mit den Vorschriften für staatliche Beihilfen 
im Einklang stehen und insbesondere keine ungerechtfertigten Wett­
bewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verursachen. Die erlassenen fi­
nanziellen Maßnahmen sollten keine indirekten Kosten ausgleichen, die 
durch die kostenlose Zuteilung im Einklang mit den gemäß Absatz 1 
dieses Artikels festgelegten Benchmarks gedeckt werden. Gibt ein Mit­
gliedstaat einen Betrag aus, der 25 % der Versteigerungseinnahmen 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 desjenigen Jahres übersteigt, in dem die 
indirekten Kosten angefallen sind, begründet er, warum er diese Menge 
überschreitet. ◄ 

Die Mitgliedstaaten bemühen sich zudem, für die finanziellen Maßnah­
men gemäß Unterabsatz 1 nicht mehr als 25 % ihrer Einkünfte aus der 
Versteigerung von Zertifikaten zu verwenden. Mitgliedstaaten, die fi­
nanzielle Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 erlassen haben, müssen den 
Gesamtbetrag der Kompensation nach Sektor und Teilsektor auf­
geschlüsselt und in leicht zugänglicher Form binnen drei Monaten 
nach Ablauf eines jeden Jahres der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Ab 2018 veröffentlicht ein Mitgliedstaat in jedem Jahr, in dem er für 
diese Zwecke mehr als 25 % seiner Einkünfte aus der Versteigerung 
von Zertifikaten verwendet, einen Bericht, in dem er begründet, warum 
er diesen Betrag überschreitet. Dieser Bericht enthält einschlägige An­
gaben zu den Strompreisen für die industriellen Großabnehmer, die 
diese finanziellen Maßnahmen in Anspruch nehmen, wobei die Anfor­
derungen an den Schutz vertraulicher Informationen allerdings in vol­
lem Umfang zu erfüllen sind. Der Bericht enthält zudem Informationen 
darüber, ob andere Maßnahmen, mit denen sich die indirekten CO 2 - 
Emissionskosten mittel- bis langfristig senken lassen, gebührend be­
rücksichtigt wurden. 

Die Kommission nimmt in dem Bericht gemäß Artikel 10 Absatz 5 
unter anderem eine Bewertung der Auswirkungen solcher finanziellen 
Maßnahmen auf den Binnenmarkt vor und spricht gegebenenfalls Emp­
fehlungen für Maßnahmen aus, die dieser Bewertung zufolge erforder­
lich sein können. 

▼M9
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Diese Maßnahmen werden so ausgestaltet, dass ein angemessener 
Schutz vor dem Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen, der 
auf Ex-ante-Benchmarks für indirekte CO 2 -Emissionen pro Produkti­
onseinheit beruht, sichergestellt wird. Diese Ex-ante-Benchmarks wer­
den für einen bestimmten Sektor bzw. Teilsektor berechnet als Produkt 
des Stromverbrauchs pro Produktionseinheit entsprechend den effizien­
testen verfügbaren Techniken und der CO 2 -Emissionen des entspre­
chenden europäischen Stromerzeugungsmix. 

▼M4 
(7) ►M9 Zertifikate aus der Höchstmenge gemäß Absatz 5 dieses 
Artikels, die bis 2020 nicht kostenlos zugeteilt wurden, werden zusam­
men mit 200 Millionen Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve ge­
mäß Artikel 1 Absatz 3 des Beschlusses (EU) 2015/1814 in Form einer 
Reserve für neue Marktteilnehmer bereitgehalten. Bis zu 200 Millionen 
der bereitgehaltenen Zertifikate werden nach Ablauf des Zeitraums von 
2021 bis 2030 in die Marktstabilitätsreserve zurückgeführt, wenn sie in 
diesem Zeitraum nicht zugeteilt wurden. ◄ 

▼M15 
Ab 2021 fließen auch Zertifikate, die Anlagen infolge der Anwendung 
der Absätze 19, 20 und 22 nicht zugeteilt wurden, in die im ersten Satz 
von Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Reserve für neue Markt­
teilnehmer ein. 

▼M4 
Die Zuteilungen werden anhand des linearen Faktors gemäß Artikel 9 
angepasst. 

Für die Stromerzeugung neuer Marktteilnehmer werden keine Zertifi­
kate kostenlos zugeteilt. 

▼M9 __________ 

▼M15 
(8) 345 Millionen Zertifikate aus der Menge, die ansonsten gemäß 
diesem Artikel kostenlos zugeteilt werden könnte, und 80 Millionen 
Zertifikate aus der Menge, die ansonsten gemäß Artikel 10 versteigert 
werden könnte, sowie die Zertifikate, die sich aus der Verringerung der 
kostenlosen Zuteilung gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels er­
geben, werden für einen Fonds (im Folgenden „Innovationsfonds “) zur 
Verfügung gestellt, um Innovationen im Bereich CO 2 -armer und CO 2 - 
freier Techniken, Verfahren und Technologien zu fördern, die erheblich 
zur Dekarbonisierung der unter diese Richtlinie fallenden Sektoren bei­
tragen sowie zu den Null-Schadstoff-Zielen und den Zielen der Kreis­
laufwirtschaft, einschließlich Projekten zur Skalierung solcher Tech­
niken, Verfahren und Technologien nach oben im Hinblick auf ihre 
breite Einführung in der gesamten Union. Solche Projekte müssen 
über erhebliches Potenzial zur Verringerung der Treibhausgasemissio­
nen verfügen und zu Energie- und Ressourceneinsparungen gemäß den 
Klima- und Energiezielen der Union für 2030 beitragen. 

Die Kommission stellt die Zertifikate für den Innovationsfonds vorzei­
tig bereit, um dafür zu sorgen, dass eine angemessene Menge an Res­
sourcen für die Innovationsförderung, einschließlich für die Skalierung 
nach oben, zur Verfügung steht. 

Zertifikate, die aufgrund der Einstellung ihres Geschäftsbetriebs nicht 
an Luftfahrzeugbetreiber vergeben werden und die nicht erforderlich 
sind, um Fehlbeträge bei den abgegebenen Zertifikaten dieser Betreiber 
zu schließen, werden ebenfalls für die Innovationsförderung gemäß 
Unterabsatz 1 verwendet. 

▼M9



 

02003L0087 — DE — 01.03.2024 — 016.001 — 37 

Ferner werden für eine in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 
genannte Innovationsförderung 5 Millionen Zertifikate aus der in Ar­
tikel 3c Absätze 5 und 7 genannten Menge im Zusammenhang mit 
Zuteilungen für die Luftfahrt für 2026 zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus werden etwaige noch verbleibende Einnahmen aus den 
300 Millionen Zertifikaten, die für den Zeitraum von 2013 bis 2020 im 
Rahmen des Beschlusses 2010/670/EU der Kommission ( 1 ) zur Ver­
fügung standen, durch 50 Millionen nicht zugeteilte Zertifikate aus 
der Marktstabilitätsreserve ergänzt und diese zügig zur Innovationsför­
derung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes eingesetzt. 

▼M16 
Bei der Ausarbeitung und Durchführung von Aufforderungen zur Ein­
reichung von Vorschlägen oder Ausschreibungen im Rahmen des Inno­
vationsfonds sieht die Kommission strategische Projekte in Erwägung, 
die gemäß einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des euro­
päischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieproduk­
ten anerkannt sind und die als Beitrag zu den Zielen der Plattform für 
strategische Technologien für Europa (STEP) gemäß Artikel 2 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 2 ) betrachtet werden. Die Mitgliedstaaten erwägen, Projekte in 
ihrem Hoheitsgebiet aus dem Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung und dem Kohäsionsfonds, die mit der Verordnung 
(EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) einge­
richtet wurden und dem mit der Verordnung (EU) 2021/1056 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates eingerichteten Fonds für einen ge­
rechten Übergang über die Finanzierungsmechanismen, die im Rahmen 
des Innovationsfonds entwickelt werden, wie der „Auktionen als Dienst­
leistung“-Regelung, zu unterstützen. 

▼M15 
Der Investitionsfonds strebt eine geografisch ausgewogene Unterstüt­
zung an und deckt die in Anhängen I und III aufgeführten Sektoren ab 
sowie Produkte und Verfahren, die kohlenstoff-intensive Produkte und 
Verfahren ersetzen, die in den in Anhang I aufgeführten Sektoren her­
gestellt oder verwendet werden, einschließlich innovativer Technolo­
gien für erneuerbare Energien und Energiespeicherung und einer um­
weltverträglichen CO 2 -Abscheidung und -Nutzung („CCU“), die we­
sentlich zur Eindämmung des Klimawandels beiträgt, insbesondere im 
Hinblick auf unvermeidbare Prozessemissionen, und die einen Anreiz 
für den Bau und Betrieb von Projekten schaffen, die auf die umwelt­
verträgliche Abscheidung, den Transport und die geologische Speiche­
rung („CCS“) von CO 2 ausgerichtet sind, insbesondere im Hinblick auf 
unvermeidbare Emissionen aus industriellen Prozessen und die direkte 
Abscheidung von CO 2 aus der Atmosphäre mit sicherer, nachhaltiger 
und dauerhafter Speicherung („DACS“). Der Innovationsfonds kann 

▼M15 

( 1 ) Beschluss 2010/670/EU der Kommission vom 3. November 2010 über Kri­
terien und Maßnahmen für die Finanzierung von kommerziellen Demons­
trationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologi­
sche Speicherung von CO 2 abzielen, und von Demonstrationsprojekten für 
innovative Technologien für erneuerbare Energien im Rahmen des Gemein­
schaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten nach 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 290 vom 6.11.2010, S. 39). 

( 2 ) Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform „Strategische Technologien 
für Europa“ (STEP) und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG und der 
Verordnungen (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) 
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, 
(EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABl. L, 2024/795, 
29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj). 

( 3 ) Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60).
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auch bahnbrechende innovative Technologien und Infrastrukturen, in­
schließlich der Herstellung CO 2 -armer und CO 2 -freier Kraftstoffe, zur 
Dekarbonisierung der Sektoren See-, Luft-, Schienen- und Straßenver­
kehr fördern, einschließlich kollektiver Verkehrsmittel wie öffentliche 
Verkehrsmittel und Gelegenheitsverkehr mit Bussen. 

Mit diesem Fonds können auch die Elektrifizierung und Maßnahmen 
zur Verringerung der Gesamtauswirkungen des Luftverkehrs auf das 
Klima unterstützt werden. 

Die Kommission widmet Projekten in Sektoren, die unter die Verord­
nung (EU) 2023/956 fallen, besondere Aufmerksamkeit, um Innovatio­
nen in den Bereichen kohlenstoff-arme Technologien, CCU, CCS, er­
neuerbare Energien und Energiespeicherung in einer Weise zu unterstüt­
zen, die zur Eindämmung des Klimawandels beiträgt, und zwar mit dem 
Ziel, dass über den Zeitraum 2021 bis 2030 Projekten in diesen Sektoren 
ein erheblicher Anteil des entsprechenden finanziellen Gegenwerts der 
Zertifikate gemäß Absatz 1a Unterabsatz 4 dieses Artikels zugeteilt wird. 
Darüber hinaus kann die Kommission vor 2027 Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen in den unter die genannte Verordnung 
fallenden Sektoren veröffentlichen. 

Die Kommission widmet auch Projekten, die zur Dekarbonisierung des 
Seeverkehrssektors beitragen, besondere Aufmerksamkeit und nimmt 
Themen, die diesem Zweck vorbehalten sind, gegebenenfalls in die 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Hinblick auf 
den Innovationsfonds auf, einschließlich zur Elektrifizierung des See­
verkehrs und zur Bewältigung seiner gesamten Klimaauswirkungen, 
einschließlich der Rußemissionen. Bei diesen Aufforderungen zur Ein­
reichung von Vorschlägen wird bei den Kriterien für die Auswahl von 
Projekten insbesondere das Potenzial der Projekte und Investitionen zur 
Verbesserung des Schutzes der Artenvielfalt und zur Verringerung der 
Lärm- und Wasserverschmutzung berücksichtigt. 

Der Innovationsfonds kann im Einklang mit Absatz 8a Projekte durch 
preisorientierte Ausschreibungen, die zur Vergabe von CDs, CCDs oder 
Verträgen über feste Prämien führen, unterstützen, um Dekarbonisie­
rungstechnologien zu fördern, für die der CO 2 -Preis möglicherweise 
keinen ausreichenden Anreiz darstellt. 

Die Kommission strebt Synergien zwischen dem Innovationsfonds und 
Horizont Europa an, insbesondere in Bezug auf europäische Partner­
schaften, und bemüht sich gegebenenfalls um Synergien zwischen dem 
Innovationsfonds und anderen Programmen der Union. 

Förderfähig sind Projekte im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten, ein­
schließlich klein- und mittelmaßstäblicher Projekte, und bei Seever­
kehrstätigkeiten sind Projekte mit einem eindeutigen Mehrwert für 
die Union förderfähig. Geförderte Technologien müssen innovativ 
und ohne Unterstützung kommerziell noch nicht in vergleichbarer Grö­
ßenordnung tragfähig sein, aber es muss sich um bahnbrechende Lö­
sungen handeln oder sie müssen für eine Anwendung in vorkommer­
ziellem Maßstab ausreichend ausgereift sein. 

Die Kommission stellt sicher, dass die für den Innovationsfonds be­
stimmten Zertifikate gemäß den in Artikel 10 Absatz 4 der vorliegenden 
Richtlinie genannten Grundsätzen und Modalitäten versteigert werden. 
Einnahmen aus der Versteigerung gelten als externe zweckgebundene 

▼M15
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Einnahmen im Sinne von Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ). 
Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr 
als ein Haushaltsjahr erstreckt, können über mehrere Jahre in jährliche 
Tranchen aufgeteilt werden. 

Die Kommission leistet Mitgliedstaaten mit geringer tatsächlicher Be­
teiligung an Projekten im Rahmen des Innovationsfonds auf Anfrage 
technische Hilfe zum Zweck der Verbesserung der Kapazitäten des 
anfragenden Mitgliedstaats zur Unterstützung der Bemühungen der Pro­
jektträger zur Einreichung von Anträgen auf Finanzierung aus dem 
Innovationsfonds in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet, um die tatsäch­
liche geografische Beteiligung am Innovationsfonds zu verbessern 
und die Gesamtqualität der eingereichten Projekte zu erhöhen. Die 
Kommission bemüht sich um eine qualitätsorientierte und geografisch 
ausgewogene Verteilung der Fördermittel aus dem Innovationsfonds in 
der Union und sorgt für eine umfassende Überwachung der Fortschritte 
und angemessene Folgemaßnahmen in dieser Hinsicht. 

Vorbehaltlich der Zustimmung der Antragsteller unterrichtet die Kom­
mission die Mitgliedstaaten nach Abschluss einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen über die Anträge auf Finanzierung von 
Projekten in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet und stellt ihnen detaillierte 
Informationen über diese Anträge zur Verfügung, um den Mitgliedstaa­
ten die Koordinierung der Projektunterstützung zu erleichtern. Darüber 
hinaus gibt die Kommission den Mitgliedstaaten die Liste der voraus­
gewählten Projekte vor der Gewährung der Unterstützung bekannt. 

Die Projekte werden im Wege eines transparenten Auswahlverfahrens, 
technologieneutral gemäß den Zielen des Investitionsfonds nach Unter­
absatz 1 dieses Absatzes und auf der Grundlage objektiver und trans­
parenter Kriterien ausgewählt, wobei zu berücksichtigen ist, inwieweit 
die Projekte einen wesentlichen Beitrag zu den Klima- und Energiezie­
len der EU leisten und gleichzeitig zu den Null-Schadstoff- und Kreis­
laufzielen gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes beitragen, und gegebe­
nenfalls inwieweit die Projekte dazu beitragen, Emissionsreduktionen 
zu erreichen, die deutlich unter den in Absatz 2 genannten Benchmarks 
liegen. Die Projekte müssen das Potenzial haben, möglichst breit ange­
wandt zu werden oder die den betreffenden Sektoren entstehenden 
Kosten für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft erheblich 
zu senken. Vorrang ist Technologien und Verfahren einzuräumen, die 
verschiedenen Auswirkungen auf die Umwelt Rechnung tragen. Pro­
jekte, bei denen es um CO 2 -Abscheidung und -Nutzung geht, müssen 
eine Nettoreduktion der Emissionen bewirken und die Vermeidung oder 
dauerhafte Speicherung von CO 2 sicherstellen. Im Fall von Finanzhil­
fen, die über Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen bereit­
gestellt werden, können bis zu 60 % der relevanten Projektkosten fi­
nanziert werden, wovon maximal 40 % nicht an die nachweisliche Ver­
meidung von Treibhausgasemissionen gebunden sein müssen, sofern 
mit der angewandten Technologie im Voraus festgesetzte Etappenziele 
erreicht werden. Im Falle der Förderung im Wege von Ausschreibungen 
und im Falle von technischer Hilfe können bis zu 100 % der relevanten 
Projektkosten finanziert werden. Das Potenzial für Emissionsreduktio­
nen in mehreren Sektoren, das durch kombinierte Projekte, auch in 
nahegelegenen Gebieten, geboten wird, wird bei den Kriterien für die 
Projektauswahl berücksichtigt. 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus­
haltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) 
Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 
und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).
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Für aus dem Innovationsfonds finanzierte Projekte gilt die Verpflich­
tung zum Wissensaustausch mit anderen relevanten Projekten sowie mit 
Wissenschaftlern mit Sitz in der Union, die ein berechtigtes Interesse 
haben. Die Bedingungen für den Wissensaustausch werden von der 
Kommission in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
festgelegt. 

Die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen müssen offen 
und transparent sein. Bei der Ausarbeitung der Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen bemüht sich die Kommission, dafür zu 
sorgen, dass alle Sektoren gebührend abgedeckt sind. Die Kommission 
ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Aufforderungen so 
weit wie möglich bekannt gemacht werden, insbesondere im Hinblick 
auf kleine und mittlere Unternehmen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser 
Richtlinie gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, die Be­
stimmungen über die Funktionsweise des Innovationsfonds, einschließ­
lich des Auswahlverfahrens und der Auswahlkriterien, die förderfähi­
gen Sektoren und die technischen Anforderungen für unterschiedliche 
Arten der Förderung betreffen. 

Über den Mechanismus gemäß diesem Absatz erhält kein Projekt eine 
Förderung von mehr als 15 % der Gesamtmenge der zu diesem Zweck 
verfügbaren Zertifikate. Diese Zertifikate werden gemäß Absatz 7 be­
rücksichtigt. 

Bis zum 31. Dezember 2023 und danach jedes Jahr erstattet die Kom­
mission dem in Artikel 22a Absatz 1 dieser Richtlinie genannten Aus­
schuss für Klimaänderung Bericht über die Durchführung des Innova­
tionsfonds und legt eine Analyse der geförderten Projekte nach Sekto­
ren und Mitgliedstaaten sowie den erwarteten Beitrag dieser Projekte 
zum Ziel der Klimaneutralität in der Union gemäß der Verordnung 
(EU) 2021/1119 vor. Die Kommission legt den Bericht dem Europäi­
schen Parlament und dem Rat vor und veröffentlicht diesen Bericht. 

(8a) Für CDs und CCDs, die nach Abschluss eines Ausschreibungs­
mechanismus vergeben werden, ist eine angemessene Deckung durch 
Mittelbindungen vorzusehen, die sich aus den Erlösen aus der Verstei­
gerung von im Innovationsfonds verfügbaren Zertifikaten ergeben, und 
diese Mittelbindungen können über mehrere Jahre in jährliche Tranchen 
aufgeteilt werden. In den ersten beiden Runden des Ausschreibungs­
mechanismus wird die Deckung der finanziellen Haftung im Zusam­
menhang mit CDs und CCDs durch Mittel aus den Erlösen aus der 
Versteigerung von Zertifikaten, die dem Innovationsfonds gemäß Ab­
satz 8 zugeteilt wurden, in vollem Umfang sichergestellt. 

Auf der Grundlage einer qualitativen und quantitativen Bewertung der 
mit der Umsetzung von CDs und CCDs verbundenen finanziellen Ri­
siken durch die Kommission, die nach Abschluss der ersten beiden 
Runden des Ausschreibungsmechanismus vorzunehmen ist sowie jedes 
Mal, wenn dies nach dem Grundsatz der Vorsicht erforderlich ist, wo­
nach Vermögenswerte und Gewinne nicht überschätzt und die Verbind­
lichkeiten und Verluste nicht unterschätzt werden dürfen, kann die 
Kommission im Einklang mit der Ermächtigung nach Unterabsatz 8 
beschließen, nur einen Teil der finanziellen Haftung im Zusammenhang 
mit CDs und CCDs durch die in Unterabsatz 1 genannten Mittel und 
den verbleibenden Teil durch andere Mittel zu decken. Die Kommis­
sion ist bestrebt, die Nutzung anderer Deckungsmöglichkeiten zu be­
grenzen. 

▼M15
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Führt die Bewertung zu dem Schluss, dass andere Deckungsmöglich­
keiten erforderlich sind, um das Potenzial der CDs und CCDs voll 
auszuschöpfen, strebt die Kommission eine ausgewogene Mischung 
anderer Deckungsmöglichkeiten an. Abweichend von Artikel 210 Ab­
satz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 legt die Kommission 
den Umfang der Nutzung anderer Deckungsmöglichkeiten gemäß dem 
in Unterabsatz 8 dieses Absatzes vorgesehenen delegierten Rechtsakt 
fest. 

Die verbleibende finanzielle Haftung wird im Hinblick auf die Grund­
sätze des Titels X der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 ausrei­
chend abgedeckt und erforderlichenfalls an die Besonderheiten von 
CDs und CCDs angepasst, indem von Artikel 209 Absatz 2 Buchsta­
ben d und h, Artikel 210 Absatz 1, Artikel 211 Absätze 1, 2, 4 und 6, 
den Artikeln 212, 213 und 214, Artikel 218 Absatz 1 und Artikel 219 
Absätze 3 und 6 der genannten Verordnung abgewichen wird. Gege­
benenfalls werden andere Deckungsmöglichkeiten, die Dotierungsquote 
und die erforderlichen Ausnahmen in einem delegierten Rechtsakt ge­
mäß Unterabsatz 8 dieses Absatzes festgelegt. 

Die Kommission verwendet nicht mehr als 30 % der Erlöse aus der 
Versteigerung von Zertifikaten, die dem Innovationsfonds gemäß Ab­
satz 8 zugeteilt wurden, für die Dotierung von CDs und CCDs. 

Die Dotierungsquote darf nicht weniger als 50 % der gesamten finan­
ziellen Haftung des Unionshaushalts für CDs und CCDs betragen. Bei 
der Festlegung der Dotierungsquote berücksichtigt die Kommission 
Elemente, die die finanziellen Risiken für den Unionshaushalt über 
die im Innovationsfonds verfügbaren Mittel hinaus verringern können, 
wie eine mögliche freiwillige Aufteilung der Haftung mit den Mitglied­
staaten oder einen möglichen Rückversicherungsmechanismus des Pri­
vatsektors. Die Kommission überprüft die Dotierungsquote mindestens 
alle drei Jahre ab dem Zeitpunkt der Anwendung des delegierten 
Rechtsakts, in dem sie erstmals festgelegt wird. 

Um spekulative Anträge zu vermeiden, kann der Zugang zur Ausschrei­
bung davon abhängig gemacht werden, dass die Antragsteller eine 
Kaution zahlen, die bei Nichterfüllung des Vertrags verfällt. Diese ver­
fallenen Einlagen werden als externe zweckgebundene Einnahmen ge­
mäß Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 für 
den Innovationsfonds eingesetzt. Jeder von einem Begünstigten gemäß 
den Bedingungen des CD oder CCD an die Bewilligungsbehörde ge­
zahlte Beitrag wird, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis 
(„Rückflüsse“) liegt, als externe zweckgebundene Einnahme gemäß 
Artikel 21 Absatz 5 der genannten Verordnung für den Innovations­
fonds eingesetzt. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23 der 
vorliegenden Richtlinie delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, um gegebenenfalls andere Deckungsmöglichkei­
ten und gegebenenfalls die Dotierungsquote und die erforderlichen zu­
sätzlichen Ausnahmen von Titel X der Verordnung (EU, Eura­
tom) 2018/1046 gemäß Unterabsatz 4 dieses Absatzes sowie zusätzlich 
die Vorschriften über die Funktionsweise des Ausschreibungsmecha­
nismus, insbesondere in Bezug auf Einlagen und Rückflüsse, festzule­
gen und zu präzisieren. 

▼M15
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23 de­
legierte Rechtsakte zu erlassen, um Unterabsatz 5 des vorliegenden 
Absatzes zu ändern, indem die in jenem Unterabsatz genannte Ober­
grenze von 30 % um insgesamt höchstens 20 Prozentpunkte angehoben 
wird, wenn dies erforderlich ist, um einer Nachfrage nach CDs und 
CCDs zu entsprechen, wobei den Erfahrungen aus den ersten Aus­
schreibungsrunden Rechnung zu tragen ist und auch berücksichtigt 
werden muss, dass bei der Unterstützung aus dem Innovationsfonds 
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Finanzhilfen und solchen 
Aufträgen gefunden werden muss. 

Die finanzielle Unterstützung durch den Innovationsfonds muss in ei­
nem angemessenen Verhältnis zu den in diesem Artikel genannten 
politischen Zielen stehen und darf nicht zu unangemessenen Verzerrun­
gen des Binnenmarktes führen. Zu diesem Zweck darf die Unterstüt­
zung nur zur Deckung zusätzlicher Kosten oder Investitionsrisiken ge­
währt werden, die von Investoren unter normalen Marktbedingungen 
nicht getragen werden können. 

(8b) 40 Millionen Zertifikate aus der Menge, die ansonsten gemäß 
diesem Artikel kostenlos zugeteilt werden könnte, und 10 Millionen 
Zertifikate aus der Menge, die ansonsten gemäß Artikel 10 der vor­
liegenden Richtlinie versteigert werden könnte, werden für den mit der 
Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) eingerichteten Klima-Sozialfonds zur Verfügung gestellt. Die 
Kommission stellt sicher, dass die für den Klima-Sozialfonds bestimm­
ten Zertifikate im Einklang mit den in Artikel 10 Absatz 4 der vor­
liegenden Richtlinie genannten Grundsätzen und Modalitäten und des 
gemäß dem genannten Artikel erlassenen delegierten Rechtsakts 2025 
versteigert werden. Die Einnahmen aus dieser Versteigerung stellen 
externe zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 5 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 dar und werden im Einklang mit 
den für den Klima-Sozialfonds geltenden Vorschriften eingesetzt. 

▼M9 
(9) Griechenland, dessen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu 
Marktpreisen im Jahr 2014 unter 60 % des Unionsdurchschnitts lag, 
kann vor der Anwendung von Absatz 7 zur Kofinanzierung von bis 
zu 60 % der Dekarbonisierung der Stromversorgung von Inseln inner­
halb seines Hoheitsgebiets bis zu 25 Millionen Zertifikate aus der 
Höchstmenge gemäß Absatz 5 verlangen, die bis zum 31. Dezem­
mber 2020 nicht kostenlos zugeteilt werden. Artikel 10d Absatz 3 
gilt sinngemäß für solche Zertifikate. Zertifikate können beansprucht 
werden, wenn ein Projekt zur Dekarbonisierung der Stromversorgung 
der griechischen Inseln aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu den 
internationalen Kreditmärkten sonst nicht realisiert werden könnte und 
wenn die Europäische Investitionsbank (EIB) die finanzielle Machbar­
keit und den sozioökonomischen Nutzens des Projekts bestätigt. 

__________ 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2021/1060 (ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 1).
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(11) Vorbehaltlich des Artikels 10b entspricht die Zahl der gemäß 
den Absätzen 4 bis 7 des vorliegenden Artikels kostenlos zugeteilten 
Zertifikate im Jahr 2013 80 % der Menge, die gemäß den in Absatz 1 
genannten Maßnahmen festgelegt wurde. Danach wird die kostenlose 
Zuteilung Jahr für Jahr in gleicher Höhe bis 2020 auf 30 % reduziert 
►M9 __________ ◄. 

▼M9 __________ 

▼M15 
(19) Anlagen, die ihren Betrieb eingestellt haben, erhalten keine 
kostenlosen Zertifikate. Anlagen, deren Genehmigung zur Emission 
von Treibhausgasen ausgelaufen ist oder entzogen wurde, und Anlagen, 
deren Betrieb oder Wiederinbetriebnahme technisch unmöglich ist, gel­
ten als Anlagen, die ihren Betrieb eingestellt haben. 

▼M9 
(20) Die Höhe der kostenlosen Zuteilungen an Anlagen, deren Be­
triebsleistung, berechnet auf der Grundlage eines gleitenden Durch­
schnitts von zwei Jahren, im Vergleich zu dem Wert, der für die ur­
sprüngliche Berechnung der kostenlosen Zuteilungen für den betreffen­
den Zeitraum gemäß Artikel 11 Absatz 1 verwendet wurde, um mehr 
als 15 % gestiegen oder gesunken ist, wird entsprechend angepasst. 
Diese Anpassungen werden durchgeführt, indem Zuteilungen aus der 
gemäß Absatz 7 dieses Artikels eingerichteten Reserve für neue Markt­
teilnehmer entnommen oder ihr hinzugefügt werden. 

(21) Um sicherzustellen, dass die in Absatz 20 dieses Artikels ge­
nannten Anpassungen und der dort genannte Schwellenwert effizient, 
nichtdiskriminierend und einheitlich angewandt werden, um unnötigen 
Verwaltungsaufwand zu vermeiden und um der Manipulation und dem 
Missbrauch der Anpassungen der Zuteilung vorzubeugen, kann die 
Kommission Durchführungsrechtsakte verabschieden, in denen weitere 
Vorkehrungen für die Anpassungen festgelegt werden. Diese Durch­
führungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genann­
ten Prüfverfahren erlassen. 

▼M15 
(22) Sind Berichtigungen der kostenlosen Zuteilungen gemäß Arti­
kel 11 Absatz 2 erforderlich, werden diese Berichtigungen durch­
geführt, indem Zertifikate aus der gemäß Absatz 7 dieses Artikels 
eingerichteten Reserve für neue Marktteilnehmer entnommen oder in 
sie eingestellt werden. 

▼M9 

Artikel 10b 

Übergangsmaßnahmen zur Unterstützung bestimmter 
energieintensiver Industrien für den Fall der Verlagerung von 

CO 2 -Emissionen 

(1) Sektoren und Teilsektoren, bei denen das Produkt aus der Multi­
plikation der Intensität ihres Handels mit Drittländern, definiert als das 
Verhältnis des Gesamtwerts der Ausfuhren in Drittländer zuzüglich des 
Wertes der Einfuhren aus Drittländern zur Gesamtgröße des Marktes 
des Europäischen Wirtschaftsraums (Jahresumsatz plus Gesamteinfuh­
ren aus Drittländern), mit ihrer Emissionsintensität in kg CO 2, dividiert 
durch ihre Bruttowertschöpfung (in EUR) 0,2 überschreitet, gelten als 
Sektoren bzw. Teilsektoren, bei denen davon ausgegangen wird, dass 
ein Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen besteht. Derartigen 
Sektoren und Teilsektoren werden für den Zeitraum bis 2030 Zertifi­
kate in Höhe von 100 % der gemäß Artikel 10a bestimmten Menge 
kostenlos zugeteilt. 

▼M4
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(2) Sektoren und Teilsektoren, bei denen das Produkt aus der Multi­
plikation der Intensität ihres Handels mit Drittländern mit ihrer Emis­
sionsintensität 0,15 überschreitet, können unter Verwendung von Daten 
aus den Jahren von 2014 bis 2016 auf Basis einer qualitativen Bewer­
tung und der folgenden Kriterien in die Gruppe gemäß Absatz 1 auf­
genommen werden: 

a) Umfang, in dem einzelne Anlagen in dem betreffenden Sektor oder 
Teilsektor in der Lage sind, ihre Emissionsmengen oder ihren 
Stromverbrauch zu reduzieren; 

b) aktuelle und voraussichtliche Marktbedingungen, einschließlich ge­
meinsamer Referenzpreise, sofern relevant; 

c) Gewinnspannen als potenzielle Indikatoren für langfristige Investi­
tionen oder Beschlüsse über Standortverlagerungen unter Berück­
sichtigung der Änderungen der Produktionskosten im Zusammen­
hang mit Emissionsreduktionen. 

(3) Sektoren und Teilsektoren, die den in Absatz 1 genannten 
Schwellenwert nicht überschreiten, aber eine Emissionsintensität in 
kg CO 2 , dividiert durch ihre Bruttowertschöpfung (in EUR), von über 
1,5 aufweisen, werden ebenfalls auf 4-stelliger Ebene (NACE-Code der 
Ebene 4) bewertet. Die Kommission veröffentlicht die Ergebnisse die­
ser Bewertung. 

Innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung gemäß Unter­
absatz 1 können die Sektoren und Teilsektoren gemäß jenem Unter­
absatz bei der Kommission entweder eine qualitative Bewertung ihres 
Risikos der Verlagerung von CO 2 -Emissionen auf 4-stelliger Ebene 
(NACE-Code der Ebene 4) oder eine Bewertung auf der Grundlage 
der für die Statistik der Industrieproduktion in der Union verwendeten 
Warensystematik auf 8-stelliger Ebene (Prodcom) beantragen. Zu die­
sem Zweck legen Sektoren und Teilsektoren fundierte, vollständige und 
unabhängig geprüfte Daten vor, damit die Kommission die Bewertung 
zusammen mit dem Antrag durchführen kann. 

Ein Sektor oder Teilsektor, der sich dafür entscheidet, auf 4-stelliger 
Ebene (NACE-Code der Ebene 4) bewertet zu werden, kann auf der 
Grundlage der Kriterien nach Absatz 2 Buchstaben a, b und c in die 
Gruppe gemäß Absatz 1 aufgenommen werden. Ein Sektor oder Teil­
sektor, der sich dafür entscheidet, auf 8-stelliger Ebene (Prodcom) be­
wertet zu werden, wird in die Gruppe gemäß Absatz 1 aufgenommen, 
wenn auf dieser Ebene der in Absatz 1 genannte Schwellenwert von 0,2 
überschritten wird. 

Sektoren und Teilsektoren, für die eine kostenlose Zuteilung auf der 
Grundlage der Benchmarkwerte gemäß Artikel 10a Absatz 2 Unter­
absatz 4 berechnet wird, können ebenfalls eine Bewertung gemäß Un­
terabsatz 3 beantragen. 

▼M9
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Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann ein Mitgliedstaat bis zum 
30. Juni 2018 beantragen, dass ein im Anhang des Beschlus­
ses 2014/746/EU der Kommission ( 1 ) aufgeführter Sektor oder Teilsek­
tor in Bezug auf die Klassifikationen auf 6- oder auf 8-stelliger Ebene 
(Prodcom) als der in Absatz 1 genannten Gruppe zugehörig betrachtet 
wird. Solche Anträge werden nur geprüft, wenn der betreffende Mit­
gliedstaat anhand fundierter, vollständiger, geprüfter und auditierter 
Daten für die fünf letzten Jahre, die von dem betreffenden Sektor 
bzw. Teilsektor geliefert worden sind, nachweist, dass der Ausnahme­
antrag berechtigt ist, und alle einschlägigen Informationen beifügt. Auf 
Grundlage dieser Daten wird der betreffende Sektor bzw. Teilsektor in 
Bezug auf diese Klassifikationen in die Gruppe aufgenommen, wenn 
innerhalb einer heterogenen 4-stelligen Ebene (NACE-Code der Ebene 
4) der Nachweis erbracht wurde, dass er auf 6-stelliger oder 8-stelliger 
Ebene (Prodcom) eine beträchtlich höhere Handels- und Emissions­
intensität aufweist, die den Schwellenwert nach Absatz 1 überschreitet. 

(4) Bei anderen Sektoren und Teilsektoren wird davon ausgegangen, 
dass sie einen größeren Teil der Kosten von Zertifikaten über die Pro­
duktpreise weitergeben können; ihnen werden Zertifikate im Umfang 
von 30 % der gemäß Artikel 10a bestimmten Menge kostenlos zuge­
teilt. Soweit im Rahmen der Überprüfung gemäß Artikel 30 nichts 
anderes beschlossen wird, werden die kostenlosen Zuteilungen an an­
dere Sektoren und Teilsektoren, mit Ausnahme der Fernwärme, in den 
Jahren nach 2026 um jeweils gleich große Mengen gekürzt, damit 2030 
ein auf null abgesenktes Niveau der kostenlosen Zuteilung erreicht 
wird. 

▼M15 
In einem Mitgliedstaat, in dem in den Jahren 2014 bis 2018 der Anteil 
der Emissionen aus Fernwärme an den Gesamtemissionen der Union 
geteilt durch den Anteil des BIP der Mitgliedstaaten am Gesamt-BIP 
der Union mehr als 5 beträgt, wird Fernwärme im Zeitraum von 2026 
bis 2030 eine zusätzliche kostenlose Zuteilung in Höhe von 30 % der 
gemäß Artikel 10a bestimmten Menge gewährt, sofern ein Investitions­
volumen, das dem Wert dieser zusätzlichen kostenlosen Zuteilung ent­
spricht, im Einklang mit den in Unterabsatz 3 des vorliegenden Ab­
satzes genannten Plänen zur Klimaneutralität vor 2030 in eine erheb­
liche Verringerung der Emissionen investiert wird und die Erreichung 
der Zielvorgaben und Etappenziele gemäß Unterabsatz 4 Buchstabe b 
durch die Überprüfung gemäß Absatz 4 bestätigt wird. 

Bis zum 1. Mai 2024 erstellen die Fernwärmebetreiber für die Anlagen, 
für die sie eine zusätzliche kostenlose Zuteilung gemäß Unterabsatz 2 
des vorliegenden Absatzes beantragen, einen Plan zur Klimaneutralität. 
Dieser Plan muss mit dem Ziel der Klimaneutralität gemäß Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1119 in Einklang stehen und 
Folgendes enthalten: 

a) Maßnahmen und Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität 
bis 2050 auf Ebene der Anlage oder des Unternehmens, unter Aus­
schluss der Verwendung von CO 2 -Ausgleichszertifikaten, 

▼M9 

( 1 ) Beschluss 2014/746/EU der Kommission vom 27. Oktober 2014 zur Fest­
legung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen an­
genommen wird, dass sie im Zeitraum 2015-2019 einem erheblichen Risiko 
einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind, gemäß der Richt­
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 308 
vom 29.10.2014, S. 114).
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b) Zwischenziele und Etappenziele, um bis zum 31. Dezember 2025 
und danach bis zum 31. Dezember jedes fünften Jahres die Fort­
schritte bei der Verwirklichung der Klimaneutralität gemäß Buch­
stabe a dieses Unterabsatzes zu messen, 

c) eine Schätzung der Auswirkungen jeder der unter Buchstabe a die­
ses Unterabsatzes genannten Maßnahmen und Investitionen in Be­
zug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen. 

Das Erreichen der in Buchstabe b des dritten Unterabsatzes dieses 
Absatzes genannten Zielvorgaben und Etappenziele muss in Bezug 
auf den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 und danach in Bezug 
auf den Zeitraum bis zum 31. Dezember jedes fünften Jahres im Ein­
klang mit den in Artikel 15 bereitgestellten Verfahren zur Prüfung und 
Akkreditierung überprüft werden. Über die in Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes genannte Menge hinaus werden keine kostenlosen Zertifikate 
zugeteilt, wenn das Erreichen der Zwischenziele und Etappenziele für 
den Zeitraum bis Ende 2025 oder für den Zeitraum von 2026 bis 2030 
nicht überprüft wurde. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um den Mindest­
inhalt der in Unterabsatz 3 Buchstaben a, b und c des vorliegenden 
Absatzes genannten Informationen und das Format der Pläne zur Kli­
maneutralität gemäß dem genannten Unterabsatz und Artikel 10a Ab­
satz 1 Unterabsatz 5 festzulegen. Die Kommission bemüht sich um 
Synergien mit ähnlichen Plänen, wie sie im Unionsrecht vorgesehen 
sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M9 
(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 
dieser Richtlinie bis zum 31. Dezember 2019 gemäß Artikel 23 dele­
gierte Rechtsakte zu erlassen, die Bestimmung der Sektoren bzw. Teil­
sektoren gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 dieses Artikels betreffen, bei 
denen davon ausgegangen wird, dass ein Risiko einer Verlagerung von 
CO 2 -Emissionen für Tätigkeiten mit einem 4-stelligen Code (NACE- 
Code der Ebene 4) im Fall von Absatz 1 dieses Artikels besteht, wobei 
die für die drei letzten Kalenderjahre vorliegenden Daten zugrunde 
gelegt werden. 

Artikel 10c 

Option der übergangsweisen kostenlosen Zuteilung von 
Zertifikaten zur Modernisierung des Energiesektors 

(1) Abweichend von Artikel 10a Absätze 1 bis 5 können Mitglied­
staaten, deren Pro-Kopf-BIP im Jahr 2013 zu Marktpreisen (in EUR) 
unter 60 % des Unionsdurchschnitts lag, Stromerzeugungsanlagen zur 
Modernisierung, Diversifizierung und nachhaltigen Umgestaltung des 
Energiesektors übergangsweise kostenlose Zertifikate zuteilen. Die ge­
förderten Investitionen müssen mit dem Übergang zu einer sicheren 
und nachhaltigen Wirtschaft mit geringem CO 2 -Ausstoß sowie mit 
den Zielen des Rahmens der Union für die Klima- und Energiepolitik 
bis 2030 und der Verwirklichung der im Übereinkommen von Paris 
enthaltenen langfristigen Ziele vereinbar sein. Die Ausnahmeregelung 
gemäß diesem Absatz endet am 31. Dezember 2030. 

▼M15
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(2) Bei Projekten mit einem Gesamtinvestitionsbedarf von über 
12,5 Mio. EUR wählt der betreffende Mitgliedstaat die Investitionen, 
die durch kostenlose Zuteilung finanziert werden sollen, im Wege eines 
Ausschreibungsverfahrens aus, die zwischen 2021 und 2030 in einer 
oder mehreren Runden durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Aus­
schreibungsverfahrens 

a) werden die Grundsätze der Transparenz, der Nichtdiskriminierung, 
der Gleichbehandlung und der wirtschaftlichen Haushaltsführung 
gewahrt; 

b) sind nur Projekte teilnahmeberechtigt, die zur Diversifizierung des 
Energiemix und der Versorgungsquellen des Mitgliedstaats, zur nö­
tigen Umstrukturierung, zur Umweltverbesserung und Nachbesse­
rung der Infrastruktur, zu sauberen Technologien, wie Technologien 
für erneuerbare Energien, oder zur Modernisierung des Energie­
erzeugungssektors, wie effiziente und nachhaltige Fernwärme, und 
des Energieübertragungs- und Energieverteilungssektors beitragen; 

c) wird die Rangordnung der Projekte nach klaren, objektiven, trans­
parenten und nicht diskriminierenden Auswahlkriterien festgelegt, 
damit nur Projekte ausgewählt werden, die 

i) auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse einen positiven Nettoge­
winn in Form einer Emissionsreduktion gewährleisten und einen 
im Voraus festgesetzten hohen Umfang an CO 2 -Reduktionen 
unter Berücksichtigung der Größe der Projekte realisieren; 

ii) Zusatzcharakter haben, dem Erneuerungs- und Modernisierungs­
bedarf zweifelsfrei gerecht werden und nicht dazu dienen, eine 
marktbedingte Steigerung der Energienachfrage zu befriedigen; 

iii) das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen; und 

iv) weder zur finanziellen Tragfähigkeit von sehr emissionsintensi­
ver Stromerzeugung beitragen oder diese verbessern noch die 
Abhängigkeit von emissionsintensiven fossilen Brennstoffen er­
höhen. 

Abweichend von Artikel 10 Absatz 1 und unbeschadet des letzten 
Satzes von Absatz 1 dieses Artikels können die vorgesehenen Zertifi­
kate, falls ein im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens ausgewähltes 
Investitionsprojekt eingestellt oder die beabsichtigte Leistung nicht er­
reicht wird, frühestens ein Jahr später durch eine einzige zusätzliche 
Runde des Ausschreibungsverfahrens zur Finanzierung anderer Investi­
tionen verwendet werden. 

Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, von der Option der übergangsweise 
kostenlosen Zuteilung für die Modernisierung des Energiesektors Ge­
brauch zu machen, veröffentlichen bis 30. Juni 2019 zwecks Stellung­
nahme der Öffentlichkeit detaillierte nationale Rahmenvorschriften für 
das Ausschreibungsverfahren, einschließlich der geplanten Anzahl der 
in Unterabsatz genannten Runden, und für die Auswahlwahlkriterien. 

▼M9
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Soweit Investitionen im Wert von weniger als 12,5 Mio. EUR mit der 
kostenlosen Zuteilung gefördert werden müssen und nicht im Rahmen 
des in diesem Absatz genannten Ausschreibungsverfahrens ausgewählt 
werden, wählen die Mitgliedstaaten die Projekte nach objektiven und 
transparenten Kriterien aus. Die Ergebnisse dieses Auswahlprozesses 
werden zwecks Stellungnahme der Öffentlichkeit veröffentlicht. Dazu 
erstellt, veröffentlicht und übermittelt der betreffende Mitgliedstaat der 
Kommission bis 30. Juni 2019 eine Liste der Investitionen. Wird mehr 
als eine Investition in dieselbe Anlage getätigt, werden diese in ihrer 
Gesamtheit bewertet, um festzustellen, ob der vorgenannte Schwellen­
wert von 12,5 Mio. EUR überschritten wurde, es sei denn, diese Inves­
titionen sind unabhängig voneinander technisch oder finanziell trag­
fähig. 

(3) Der Wert der geplanten Investitionen muss zumindest dem 
Marktwert der kostenlos zugeteilten Zertifikate entsprechen, wobei zu­
gleich jedoch die notwendige Begrenzung direkt damit verbundener 
Preissteigerungen zu berücksichtigen ist. Der Marktwert entspricht 
dem Durchschnittspreis, den Zertifikate auf der gemeinsamen Auktions­
plattform im vorangegangenen Kalenderjahr erzielt haben. Bis zu 70 % 
der relevanten Investitionskosten können durch kostenlose Zuteilung 
gefördert werden, sofern die Restkosten von privaten juristischen Per­
sonen finanziert werden. 

(4) Übergangsweise kostenlose Zuteilungen werden von der Zertifi­
katmenge, die der Mitgliedstaat sonst versteigern würde, abgezogen. 
Die Gesamtmenge kostenlos zugeteilter Zertifikate darf nicht mehr 
als 40 % der Zertifikate betragen, die der betreffende Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a im Zeitraum von 2021 bis 
2030 in identischen Jahrestranchen erhalten wird. 

(5) Verwendet ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 10d Absatz 4 Zerti­
fikate, die im Interesse der Solidarität, des Wachstums und des Ver­
bunds in der Union gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b aufgeteilt 
werden, so kann der Mitgliedstaat abweichend von Absatz 4 des vor­
liegenden Artikels für die übergangsweise kostenlose Zuteilung eine 
Gesamtmenge von bis zu 60 % der Zertifikate, die er im Zeitraum von 
2021 bis 2030 erhalten hat, verwenden, wobei eine entsprechende An­
zahl an gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b aufgeteilten Zertifika­
ten zu verwenden ist. 

Alle bis 2020 nicht gemäß diesem Artikel zugeteilten Zertifikate kön­
nen für Investitionen im Zeitraum von 2021 bis 2030 zugeteilt werden, 
die im Wege des Ausschreibungsverfahrens gemäß Absatz 2 aus­
gewählt werden, sofern der betreffende Mitgliedstaat die Kommission 
bis zum 30. September 2019 über seine Absicht, einige oder alle dieser 
Zertifikate im Zeitraum von 2021 bis 2030 nicht zuzuteilen, und über 
die Menge der stattdessen im Jahr 2020 zu versteigernden Zertifikate 
unterrichtet. Werden derartige Zertifikate im Zeitraum von 2021 bis 
2030 zugeteilt, so wird eine entsprechende Menge von Zertifikaten 
bei der Anwendung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 
Obergrenze von 60 % berücksichtigt. 

▼M9
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(6) Zuteilungen an Betreiber werden von dem Nachweis abhängig 
gemacht, dass eine nach den Regeln des Ausschreibungsverfahrens 
ausgewählte Investition getätigt wurde. Ergibt sich aus einer Investition 
eine zusätzliche Stromerzeugungskapazität, so muss der Betreiber zu­
dem nachweisen, dass eine emissionsintensivere Stromerzeugungskapa­
zität in entsprechendem Umfang von ihm oder einem anderen betei­
ligten Betreiber bis zur Inbetriebnahme der zusätzlichen Kapazität still­
gelegt wurde. 

▼M15 
(7) Die Mitgliedstaaten verpflichten die begünstigten stromerzeugen­
den Anlagen und Netzbetreiber, bis zum 28. Februar jedes Jahres über 
den Stand der Durchführung ihrer ausgewählten Investitionen, ein­
schließlich des Verhältnisses zwischen kostenlosen Zuteilungen und 
Investitionsausgaben und der Arten der geförderten Investitionen, zu 
berichten. Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission darüber Be­
richt; die Kommission ihrerseits veröffentlicht diese Berichte. 

Artikel 10ca 

Frühere Frist für die übergangsweise erfolgende kostenlose 
Zuteilung zur Modernisierung des Energiesektors 

Abweichend von Artikel 10c dürfen die betreffenden Mitgliedstaaten 
Anlagen gemäß dem genannten Artikel nur übergangsweise kostenlose 
Zertifikate für bis zum 31. Dezember 2024 getätigte Investitionen zu­
teilen. Zertifikate, die den betreffenden Mitgliedstaaten gemäß Arti­
kel 10c für den Zeitraum 2021-2030 zur Verfügung stehen und nicht 
für solche Investitionen genutzt werden, müssen in dem vom jeweiligen 
Mitgliedstaat festgelegten Anteil 

a) der Gesamtmenge der Zertifikate hinzugefügt werden, die der be­
treffende Mitgliedstaat gemäß Artikel 10 Absatz 2 versteigert; oder 

b) zur Unterstützung von Investitionen im Rahmen des Modernisie­
rungsfonds gemäß Artikel 10d im Einklang mit den Vorschriften 
für die Einnahmen aus Zertifikaten gemäß Artikel 10d Absatz 4 
verwendet werden. 

Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 
15. Mai 2024 die jeweiligen Mengen von Zertifikaten mit, die gemäß 
Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a und – abweichend von 
Artikel 10d Absatz 4 Satz 2 – gemäß Artikel 10d zu verwenden sind. 

▼M9 

Artikel 10d 

Modernisierungsfonds 

▼M15 
(1) Zur Förderung von Investitionen, die von den begünstigten Mit­
gliedstaaten zur Modernisierung der Energiesysteme und zur Verbes­
serung der Energieeffizienz vorgeschlagen werden, einschließlich der 
Finanzierung kleinerer Investitionsprojekte, wird für den Zeitraum 2021 
bis 2030 ein Fonds eingerichtet (im Folgenden „Modernisierungs­
fonds“). Der Modernisierungsfonds wird durch die Versteigerung von 
Zertifikaten gemäß Artikel 10 zugunsten der darin festgelegten begüns­
tigten Mitgliedstaaten finanziert. 

▼M9
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Die geförderten Investitionen stehen im Einklang mit den Zielen dieser 
Richtlinie, den Zielen der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezem­
mber 2019 über den europäischen Grünen Deal und der Verordnung 
(EU) 2021/1119 sowie den langfristigen Zielen des Übereinkommens 
von Paris. Die begünstigten Mitgliedstaaten können gegebenenfalls die 
Mittel des Modernisierungsfonds zur Finanzierung von Investitionen 
nutzen, an denen die angrenzenden Grenzregionen der Union beteiligt 
sind. Energieerzeugungsanlagen, die fossile Brennstoffe verwenden, er­
halten keine Unterstützung aus dem Modernisierungsfonds. Es können 
jedoch Einnahmen aus Zertifikaten, die Gegenstand einer Mitteilung 
gemäß Absatz 4 dieses Artikels sind, für Investitionen verwendet wer­
den, die mit gasförmigen fossilen Brennstoffen verbunden sind. 

Darüber hinaus können Einnahmen aus in Artikel 10 Absatz 1 Unter­
absatz 3 dieser Richtlinie genannten Zertifikaten, wenn die Tätigkeit als 
ökologisch nachhaltig im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) einzustufen ist und aus 
Gründen der Energieversorgungssicherheit hinreichend begründet ist, 
für Investitionen im Zusammenhang mit gasförmigen fossilen Brenn­
stoffen verwendet werden, sofern die Zertifikate für die Energieerzeu­
gung vor dem 31. Dezember 2027 versteigert werden und die Zertifi­
kate bei nachgelagerten Gasnutzungen vor dem 31. Dezember 2028 
versteigert werden. 

(2) Mindestens 80 % der Einnahmen aus Zertifikaten gemäß Arti­
kel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 und aus Zertifikaten, die Gegenstand 
einer Mitteilung gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels sind, und 
mindestens 90 % der Einnahmen aus Zertifikaten gemäß Artikel 10 
Absatz 1 Unterabsatz 4 werden zur Förderung von Investitionen in 
folgende Bereiche verwendet: 

a) Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energiequel­
len, einschließlich erneuerbarem Wasserstoff; 

b) Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Quellen; 

c) Verringerung des Gesamtenergieverbrauchs durch Energieeffizienz, 
auch in den Bereichen Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft 
und Abfall; 

d) Energiespeicherung und Modernisierung der Energienetze, ein­
schließlich Nachfragesteuerung, Fernwärmeleitungen, Netzen für 
die Stromübertragung, Ausbau der Verbundnetze zwischen den Mit­
gliedstaaten und Infrastruktur für emissionsfreie Mobilität; 

e) Unterstützung einkommensschwacher Haushalte, auch in ländlichen 
und abgelegenen Gebieten, zur Bekämpfung der Energiearmut und 
zur Modernisierung ihrer Heizsysteme; und 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nach­
haltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13).
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f) Unterstützung eines fairen Übergangs in den kohleabhängigen Re­
gionen in den begünstigten Mitgliedstaaten, um damit die Wieder­
eingliederung, Umschulung und Weiterbildung der Arbeitnehmer 
sowie Ausbildung, Stellenvermittlungsinitiativen und Jungunterneh­
men im Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Sozialpartnern zu 
fördern, erforderlichenfalls in einer Weise, die mit den entsprechen­
den Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in ihre territorialen Pläne 
für einen gerechten Übergang gemäß Artikel 8 Absatz 2 Unter­
absatz 1 Buchstabe k der Verordnung (EU) 2021/1056 aufgenom­
men haben, in Einklang steht und zu diesen beiträgt. 

▼M9 
(3) Die begünstigten Mitgliedstaaten sind für den Betrieb des Mo­
dernisierungsfonds verantwortlich. Die EIB gewährleistet, dass diese 
Zertifikate gemäß den in Artikel 10 Absatz 4 festgelegten Grundsätzen 
und Modalitäten versteigert werden, und ist für die Verwaltung der 
Einkünfte zuständig. Die EIB leitet die Einkünfte auf einen Auszah­
lungsbeschluss der Kommission hin an die Mitgliedstaaten weiter, so­
fern diese Auszahlung für Investitionen mit Absatz 2 dieses Artikels 
oder, falls die Investitionen nicht in die in Absatz 2 dieses Artikels 
aufgeführten Bereiche fallen, mit den Empfehlungen des Investitions­
ausschusses in Einklang steht. Die Kommission erlässt ihren Beschluss 
rechtzeitig. Die Einkünfte werden in Einklang mit den Absätzen 6 
bis 12 dieses Artikels gemäß den in Anhang IIb festgelegten Anteilen 
unter den Mitgliedstaaten aufgeteilt. 

(4) Jeder betroffene Mitgliedstaat kann die kostenlose Zuteilung 
nach Artikel 10c Absatz 4 zur Gänze oder teilweise verwenden und 
die Menge der im Interesse der Solidarität, des Wachstums und des 
Verbunds in der Union gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b auf­
geteilten Zertifikate oder einen Teil dieser Menge gemäß Artikel 10d 
verwenden, um Investitionen im Rahmen des Modernisierungsfonds zu 
unterstützen, womit die diesem Mitgliedstaat zugeteilten Ressourcen 
erhöht werden. Bis 30. September 2019 meldet der betreffende Mit­
gliedstaat der Kommission die jeweiligen Mengen von Zertifikaten, die 
nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 10c und Artikel 10d zu 
verwenden sind. 

(5) Hiermit wird ein Investitionsausschuss für den Modernisierungs­
fonds eingesetzt. Der Investitionsausschuss setzt sich zusammen aus je 
einem Vertreter jedes begünstigten Mitgliedstaats, der Kommission und 
der EIB sowie drei Vertretern, die für jeweils fünf Jahre von den 
anderen Mitgliedstaaten gewählt werden. Den Vorsitz führt der Ver­
treter der Kommission. Aus jedem Mitgliedstaat, der nicht dem Inves­
titionsausschuss angehört, kann ein Vertreter als Beobachter an den 
Sitzungen des Ausschusses teilnehmen. 

Der Investitionsausschuss muss transparent handeln. Die Zusammenset­
zung des Investitionsausschusses und die Lebensläufe und Interessen­
erklärungen seiner Mitglieder werden der Öffentlichkeit zugänglich ge­
macht und erforderlichenfalls aktualisiert. 

(6) Bevor ein begünstigter Mitgliedstaat entscheidet, eine Investition 
aus seinem Anteil des Modernisierungsfonds zu finanzieren, muss er 
das Investitionsprojekt dem Investitionsausschuss und der EIB vorstel­
len. Bestätigt die EIB, dass eine Investition in die in Absatz 2 auf­
geführten Bereiche fällt, kann der Mitgliedstaat das Investitionsprojekt 
aus seinem Anteil finanzieren. 

▼M15
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Fällt eine Investition in die Modernisierung von Energiesystemen, de­
ren Finanzierung aus dem Modernisierungsfonds vorgeschlagen wird, 
nicht in die in Absatz 2 aufgeführten Bereiche, bewertet der Investiti­
onsausschuss die technische und finanzielle Machbarkeit dieser Inves­
tition und die mit ihr erreichten Emissionsreduktionen und gibt eine 
Empfehlung über die Finanzierung der Investition aus dem Moderni­
sierungsfonds ab. Der Investitionsausschuss stellt sicher, dass alle In­
vestitionen in Bezug auf Fernwärme eine erhebliche Verbesserung bei 
Energieeffizienz und Emissionsreduktionen erreichen. Diese Empfeh­
lung kann Vorschläge für angemessene Finanzierungsinstrumente um­
fassen. Bis zu 70 % der relevanten Kosten einer Investitionen, die nicht 
in die in Absatz 2 aufgeführten Bereiche fällt, kann mit Mitteln aus 
dem Modernisierungsfonds unterstützt werden, sofern die übrigen Kos­
ten von privaten juristischen Personen finanziert werden. 

(7) Der Investitionsausschuss muss bestrebt sein, seine Empfehlun­
gen einvernehmlich zu verabschieden. Ist der Investitionsausschuss 
nicht in der Lage, innerhalb einer von seinem Vorsitzenden festgesetz­
ten Frist einvernehmlich zu entscheiden, so fasst er den betreffenden 
Beschluss mit einfacher Mehrheit. 

Unterstützt der Vertreter der EIB die Finanzierung einer Investition 
nicht, so kann eine Empfehlung nur mit Zweidrittelmehrheit aller Mit­
glieder angenommen werden. Der Vertreter des Mitgliedstaats, in dem 
die Investition getätigt wird, und der Vertreter der EIB sind in diesem 
Fall nicht stimmberechtigt. Dieser Unterabsatz gilt nicht im Falle klein­
maßstäblicher Projekte, die über Darlehen einer nationalen Förderbank 
oder über Zuschüsse finanziert werden, mit denen die Durchführung 
eines nationalen Programms gefördert wird, dessen spezifische Ziele 
den Zielen des Modernisierungsfonds entsprechen, sofern nicht mehr 
als 10 % der Anteile der Mitgliedstaaten gemäß Anhang IIb für dieses 
Programm verwendet werden. 

(8) Jegliche gemäß der Absätze 6 und 7 vorgenommene Handlung 
oder Empfehlung der EIB oder des Investitionsausschusses erfolgt 
rechtzeitig und unter Angabe der Gründe, auf die sie sich stützt. Diese 
Handlungen und Empfehlungen werden veröffentlicht. 

(9) Die begünstigten Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, die 
Durchführung der ausgewählten Projekte zu überwachen. 

(10) Die begünstigten Mitgliedstaaten erstatten der Kommission 
jährlich über aus dem Modernisierungsfonds finanzierte Investitionen 
Bericht. Diese Berichte werden veröffentlicht und enthalten 

a) Informationen über die finanzierten Investitionen, aufgeschlüsselt 
nach begünstigten Mitgliedstaaten; 

b) eine Bewertung der Wertschöpfung, gemessen als die mit der In­
vestition erreichte Verbesserung der Energieeffizienz oder Moderni­
sierung des Energiesystems. 

▼M9
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(11) Der Investitionsausschuss erstattet der Kommission jährlich Be­
richt über die Erfahrungen mit der Bewertung von Investitionsprojek­
ten, insbesondere in Bezug auf die Verringerung von Emissionen und 
Minderungskosten. Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezem­
mber 2024 unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Investitions­
ausschusses die Bereiche für Projekte gemäß Absatz 2 und die Grund­
lage, auf die der Investitionsausschuss seine Empfehlungen stützt. 

Der Investitionsausschuss veranlasst die Veröffentlichung des Jahres­
berichts. Die Kommission stellt diesen Jahresbericht dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zur Verfügung. 

▼M9 
(12) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit detaillier­
ten Vorschriften zur Arbeit des Modernisierungsfonds. Diese Durch­
führungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genann­
ten Prüfverfahren erlassen. 

▼M13 

Artikel 10e 

Aufbau- und Resilienzfazilität 

(1) Als außerordentliche und einmalige Maßnahme werden bis zum 
31. August 2026 die gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels 
versteigerten Zertifikate versteigert, bis der Gesamtbetrag der Einnah­
men aus dieser Versteigerung 20 Mrd. EUR erreicht hat. Diese Ein­
nahmen werden der mit der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) eingerichteten Aufbau- und Resi­
lienzfazilität zur Verfügung gestellt und im Einklang mit den Bestim­
mungen jener Verordnung eingesetzt. 

(2) Abweichend von Artikel 10a Absatz 8 wird bis zum 31. August 
2026 ein Teil der in jenem Absatz genannten Zertifikate versteigert, um 
zu den in Artikel 21c Absatz 3 Buchstaben b bis f der Verordnung 
(EU) 2021/241 festgelegten Zielen beizutragen, bis der Betrag der Ein­
nahmen aus dieser Versteigerung 12 Mrd. EUR erreicht hat. 

(3) Ein Teil der Zertifikate aus der Menge, die ansonsten von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a vom 1. Januar 
2027 bis zum 31. Dezember 2030 versteigert würde, wird bis zum 
31. August 2026 versteigert, um zu den in Artikel 21c Absatz 3 Buch­
staben b bis f der Verordnung (EU) 2021/241 genannten Zielen bei­
zutragen, bis der Betrag der Einnahmen aus dieser Versteigerung 
8 Mrd. EUR erreicht hat. Diese Zertifikate werden über den betreffen­
den Zeitraum grundsätzlich in gleichen jährlichen Tranchen versteigert. 

(4) Abweichend von Artikel 1 Absatz 5a des Beschlusses 
(EU) 2015/1814 werden bis zum 31. Dezember 2030 27 Mio. nicht 
zugeteilte Zertifikate in der Marktstabilitätsreserve aus der kumulierten 
Menge, die andernfalls bis zum 31. Dezember 2030 für ungültig erklärt 
werden würde, eingesetzt, um gemäß Artikel 10a Absatz 8 Unter­
absatz 1 der vorliegenden Richtlinie Innovationen zu fördern. 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).
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(5) Die Kommission gewährleistet, dass die gemäß den Absätzen 2 
und 3 zu versteigernden Zertifikate, gegebenenfalls auch für Vorfinan­
zierungszahlungen im Einklang mit Artikel 21d der Verordnung 
(EU) 2021/241, gemäß den in Artikel 10 Absatz 4 der vorliegenden 
Richtlinie festgelegten Grundsätzen und Modalitäten sowie im Einklang 
mit Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission ( 1 ) 
versteigert werden, damit der Innovationsfonds in dem Zeitraum 2023 
bis 2026 mit angemessenen Mitteln ausgestattet ist. Der in diesem 
Artikel angegebene Zeitraum für Versteigerungen wird ein Jahr nach 
Anwendungsbeginn im Hinblick auf die Auswirkungen der Versteige­
rungen gemäß dem vorliegenden Artikel auf den CO 2 -Markt und den 
CO 2 -Preis überprüft. 

(6) Die gemäß dem vorliegenden Artikel zu versteigernden Zertifi­
kate werden von der EIB in ihrer Funktion als Auktionator auf der 
gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 be­
stellten Auktionsplattform versteigert und die durch die Versteigerung 
erzielten Einnahmen werden der Kommission zur Verfügung gestellt. 

(7) Die Erlöse aus der Versteigerung von Zertifikaten gelten als 
externe zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 5 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 2 ). 

▼M15 

Artikel 10f 

Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen “ 

Ab 1. Januar 2025 verwenden die begünstigten Mitgliedstaaten und die 
Kommission die Einnahmen aus der Versteigerung von für den Inno­
vationsfonds bestimmten Zertifikaten gemäß Artikel 10a Absatz 8 der 
vorliegenden Richtlinie und der Zertifikate gemäß Artikel 10 Absatz 1 
Unterabsätze 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie im Einklang mit dem 
in Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegten Kriterium 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen “, wenn diese Einnahmen 
für eine Wirtschaftstätigkeit verwendet werden, für die gemäß Arti­
kel 10 Absatz 3 Buchstabe b der genannten Verordnung technische 
Bewertungskriterien festgelegt wurden, anhand deren festgestellt wer­
den kann, ob eine Wirtschaftstätigkeit ein oder mehrere der relevanten 
Umweltziele erheblich beeinträchtigt. 

▼M13 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission vom 12. November 2010 
über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der 
Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richt­
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Sys­
tem für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemein­
schaft (ABl. L 302 vom 18.11.2010, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus­
haltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) 
Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 
und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).
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Artikel 11 

Nationale Umsetzungsmaßnahmen 

(1) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht und unterbreitet der Kommis­
sion bis 30. September 2011 das Verzeichnis der in seinem Hoheits­
gebiet unter diese Richtlinie fallenden Anlagen und alle den einzelnen 
Anlagen in seinem Hoheitsgebiet kostenlos zugeteilten Zertifikate, die 
im Einklang mit den Vorschriften gemäß Artikel 10a Absatz 1 und 
Artikel 10c berechnet wurden. 

▼M9 
Ein Verzeichnis der Anlagen, die in den fünf Jahren beginnend mit dem 
1. Januar 2021 unter diese Richtlinie fallen, wird bis 30. September 2019 
übermittelt, Verzeichnisse für jeden der sich anschließenden Fünfjah­
reszeiträume alle fünf Jahre danach. Jedes Verzeichnis umfasst für die 
fünf Jahre vor seiner Übermittlung Informationen über Aktivitätsraten, 
Wärme- und Gasaustausch, Stromerzeugung und Emissionen auf Ebene 
von etwaigen Anlagenteilen. Kostenlose Zertifikate werden nur Anla­
gen zugeteilt, für die diese Informationen bereitgestellt werden. 

▼M4 
(2) Bis ►M15 30. Juni ◄ jeden Jahres vergeben die zuständigen 
Behörden die gemäß den Artikeln 10, 10a und 10c berechnete Menge 
der in dem betreffenden Jahr zuzuteilenden Zertifikate. 

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen Anlagen, deren Eintrag in die in Ab­
satz 1 genannte Liste von der Kommission abgelehnt wurde, keine 
kostenlosen Zertifikate gemäß Absatz 2 zuteilen. 

▼M2 
KAPITEL IV 

▼M15 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE LUFTFAHRT, DEN SEEVERKEHR UND 

ORTSFESTE ANLAGEN 

▼M4 

Artikel 11a 

Nutzung von CER und ERU aus Projektmaßnahmen im ►M9 EU- 
EHS ◄ vor Inkrafttreten eines internationalen Abkommens über 

den Klimawandel 

▼M14 
(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 dieses Artikels können Luft­
fahrzeugbetreiber, die Inhaber eines von einem Mitgliedstaat ausgestell­
ten Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sind oder in einem Mitgliedstaat, 
einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage sowie der übersee­
ischen Gebiete und Schutzgebiete des betreffenden Mitgliedstaats, re­
gistriert sind, die folgenden Einheiten nutzen, um ihrer in Artikel 12 
Absatz 9 festgelegten Verpflichtung zur Löschung von Einheiten für 
die gemäß Artikel 12 Absatz 6 gemeldete Menge nachzukommen: 

a) Gutschriften, die von an dem Mechanismus nach Artikel 6 Absatz 4 
des Übereinkommens von Paris teilnehmenden Vertragsparteien ge­
nehmigt wurden; 

▼M4
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b) Gutschriften, die von Vertragsparteien genehmigt wurden, die an 
den vom ICAO-Rat als zulässig eingestuften und in dem nach Ab­
satz 8 erlassenen Durchführungsrechtsakt genannten Gutschriften­
programmen teilnehmen; 

c) Gutschriften, die von Vertragsparteien der Abkommen nach Absatz 5 
genehmigt wurden; 

d) Gutschriften, die nach Artikel 24a für Projekte auf Unionsebene 
erteilt wurden. 

(2) Einheiten nach Absatz 1 Buchstaben a und b können genutzt 
werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Sie stammen aus einem Staat, der zum Zeitpunkt der Nutzung Ver­
tragspartei des Übereinkommens von Paris ist. 

b) Sie stammen aus einem Staat, der in dem nach Artikel 25a Absatz 3 
erlassenen Durchführungsrechtsakt als Staat aufgeführt ist, der am 
System zur Verrechnung und Verringerung von Kohlenstoffdioxid 
für die internationale Luftfahrt (CORSIA) der ICAO teilnimmt. 
Diese Bedingung gilt weder für vor 2027 entstandene Emissionen 
noch für die am wenigsten entwickelten Länder oder kleinen Insel­
entwicklungsstaaten im Sinne der Definition der Vereinten Natio­
nen, mit Ausnahme der Staaten, deren Pro-Kopf-BIP dem Unions­
durchschnitt entspricht oder diesen übersteigt. 

(3) Einheiten nach Absatz 1 Buchstaben a, b und c können genutzt 
werden, wenn Regelungen für die Genehmigung durch teilnehmende 
Vertragsparteien, für zeitnahe Anpassungen der Berichterstattung über 
die anthropogenen Emissionen aus Quellen und den Abbau durch Sen­
ken, die unter die national festgelegten Beiträge der teilnehmenden 
Vertragsparteien fallen, sowie zur Vermeidung einer Doppelzählung 
und eines Nettoanstiegs der globalen Emissionen getroffen wurden. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detail­
lierter Anforderungen an die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absat­
zes genannten Regelungen, die Berichterstattungs- und Registrierungs­
anforderungen umfassen können, sowie für die Auflistung der Staaten 
oder Programme, die diese Regelungen anwenden. Diese Regelungen 
tragen der Flexibilität Rechnung, die den am wenigsten entwickelten 
Ländern und kleinen Inselentwicklungsstaaten gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels eingeräumt wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden ge­
mäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

__________ 

▼M4 
(5) Soweit die den Betreibern oder Betreibern von Luftfahrzeugen 
von den Mitgliedstaaten für den Zeitraum von 2008 bis 2012 gestattete 
Nutzung von CER/ERU nicht ausgeschöpft worden ist oder ihnen die 
Nutzung der Gutschriften gemäß Absatz 8 bewilligt wurde und die 
Verhandlungen über ein internationales Abkommen über den Klima­
wandel nicht bis zum 31. Dezember 2009 abgeschlossen werden, ist 
es möglich, im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄ Gutschriften aus Pro­
jekten oder anderen emissionsreduzierenden Tätigkeiten, die im Rah­
men von Abkommen mit Drittländern durchgeführt werden, zu nutzen, 
wobei festgelegt ist, in welchem Umfang sie genutzt werden können. 
Gemäß diesen Abkommen dürfen die Betreiber Gutschriften aus Pro­
jektmaßnahmen in diesen Drittländern zur Erfüllung ihrer Verpflichtun­
gen im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄ nutzen. 

▼M14
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(6) Die Abkommen gemäß Absatz 5 sehen vor, dass Gutschriften 
aus Projekttypen, die im Zeitraum von 2008 bis 2012 im Rahmen des 
►M9 EU-EHS ◄ genutzt werden durften, einschließlich der Tech­
nologien für erneuerbare Energien oder Energieeffizienz, die den Tech­
nologietransfer und die nachhaltige Entwicklung fördern, im Rahmen 
des ►M9 EU-EHS ◄ genutzt werden können. Ein solches Abkommen 
kann auch die Nutzung von Gutschriften aus Projekten vorsehen, bei 
denen das Referenzszenario unterhalb des Niveaus der kostenlosen Zu­
teilung im Sinne der Maßnahmen von Artikel 10a oder unterhalb der 
►M9 unionsrechtlich ◄ vorgeschriebenen Niveaus liegt. 

(7) Nach Abschluss eines internationalen Abkommens über den Kli­
mawandel werden ab 1. Januar 2013 im Rahmen des ►M9 EU- 
EHS ◄ nur Gutschriften für Projekte in Drittländern zugelassen, die 
das Abkommen ratifiziert haben. 

▼M9 __________ 

▼M14 
(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die 
Einheiten aufgeführt sind, die vom ICAO-Rat als zulässig eingestuft 
wurden und die die in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels festgeleg­
ten Bedingungen erfüllen. Die Kommission erlässt ferner Durchfüh­
rungsrechtsakte, um diese Liste bei Bedarf zu ändern. Diese Durch­
führungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genann­
ten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1 

Artikel 11b 

Projektmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten haben alle notwendigen Maßnahmen zu er­
greifen, um zu gewährleisten, dass Referenzszenarien für Projektmaß­
nahmen im Sinne der Definition der im Rahmen des UNFCCC oder des 
Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüsse, die in Ländern durchgeführt 
werden sollen, die mit der EU einen Beitrittsvertrag unterzeichnet ha­
ben, dem gemeinschaftlichen Besitzstand voll und ganz entsprechen, 
einschließlich den in diesem Beitrittsvertrag festgehaltenen befristeten 
Ausnahmen. 

▼M4 
Die ►M9 Union ◄ und ihre Mitgliedstaaten genehmigen Projektmaß­
nahmen nur, wenn alle Projektteilnehmer ihren Sitz entweder in einem 
Land haben, das in Bezug auf diese Projekte Vertragspartner des in­
ternationalen Abkommens ist, oder in einem Land oder in subföderalen 
oder regionalen Verwaltungseinheiten, die mit dem ►M9 EU-EHS ◄ 
gemäß Artikel 25 verknüpft sind. 

▼M1 
(2) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 müssen die Mitgliedstaaten, 
in denen Projektmaßnahmen durchgeführt werden, gewährleisten, dass 
für die Reduzierung oder Begrenzung von Treibhausgasemissionen aus 
►M2 Tätigkeiten ◄, die unter diese Richtlinie fallen, keine ERU oder 
CER zugeteilt werden. 

(3) Bis zum 31. Dezember 2012 können ERU und CER im Fall von 
Projektmaßnahmen im Rahmen von JI und CDM, die die Emissionen 
einer unter diese Richtlinie fallenden Anlage unmittelbar verringern 
oder begrenzen, nur dann ausgestellt werden, wenn von dem Betreiber 
der Anlage Zertifikate in gleicher Anzahl gelöscht werden. 

▼M4
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(4) Bis zum 31. Dezember 2012 können ERU und CER im Fall von 
Projektmaßnahmen im Rahmen von JI und CDM, die die Emissionen 
einer unter diese Richtlinie fallenden Anlage indirekt verringern oder 
begrenzen, nur dann ausgestellt werden, wenn Zertifikate in gleicher 
Anzahl aus dem nationalen Register des Mitgliedstaats gelöscht wer­
den, aus dem die ERU bzw. CER kommen. 

(5) Ein Mitgliedstaat, der privaten oder öffentlichen Stellen die Teil­
nahme an Projektmaßnahmen genehmigt, bleibt für die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus dem UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll verant­
wortlich und sorgt dafür, dass die Teilnahme in Übereinstimmung mit 
den aufgrund des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls verabschiedeten 
einschlägigen Leitlinien, Modalitäten und Verfahren erfolgt. 

(6) Im Fall von Projektmaßnahmen zur Erzeugung von Elektrizität 
aus Wasserkraft mit einer Erzeugungskapazität von über 20 MW ge­
währleisten die Mitgliedstaaten bei der Genehmigung solcher Projekt­
maßnahmen, dass die einschlägigen internationalen Kriterien und Leit­
linien, einschließlich der des Abschlussberichts 2000 „Staudämme und 
Entwicklung: ein neuer Rahmen zur Entscheidungsfindung “ der Welt­
kommission für Staudämme, während der Entwicklung dieser Projekt­
maßnahmen eingehalten werden. 

▼M9 __________ 

▼B 

Artikel 12 

Übertragung, Abgabe und Löschung von Zertifikaten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zertifikate übertragbar 
sind zwischen 

a) Personen innerhalb der ►M9 Union ◄, 

b) Personen innerhalb der ►M9 Union ◄ und Personen in Drittlän­
dern, in denen diese Zertifikate nach dem in Artikel 25 genannten 
Verfahren anerkannt werden, wobei nur die Beschränkungen An­
wendung finden, die in dieser Richtlinie geregelt sind oder gemäß 
dieser Richtlinie erlassen werden. 

▼M4 
(1a) Die Kommission prüft bis spätestens 31. Dezember 2010, ob 
der Markt für Emissionszertifikate vor Insider-Geschäften oder Markt­
manipulation geschützt ist, und unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge, 
um diesen Schutz zu gewährleisten. Die relevanten Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation Markt­
missbrauch ( 1 ) können mit den für die Anwendung im Handel mit Roh­
stoffen geeigneten Anpassungen angewandt werden. 

▼M1 

( 1 ) ABl. L 96 vom 12.4.2003, S. 16.
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zertifikate, die von der 
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats vergeben wurden, für 
die Erfüllung der Verpflichtungen eines Betreibers, Luftfahrzeugbetrei­
bers oder eines Schifffahrtsunternehmens aus Absatz 3 genutzt werden 
können. 

__________ 

(3) Die Mitgliedstaaten, die Verwaltungsmitgliedstaaten und die für 
ein Schifffahrtsunternehmen zuständigen Verwaltungsbehörden stellen 
sicher, dass bis zum 30. September jedes Jahres 

a) der Betreiber jeder Anlage eine Anzahl von Zertifikaten abgibt, die 
den gemäß Artikel 15 geprüften Gesamtemissionen dieser Anlage 
im vorangegangenen Kalenderjahr entspricht; 

b) jeder Luftfahrzeugbetreiber eine Anzahl von Zertifikaten abgibt, die 
seinen gemäß Artikel 15 geprüften Gesamtemissionen im voran­
gegangenen Kalenderjahr entspricht; 

c) jedes Schifffahrtsunternehmen eine Anzahl von Zertifikaten abgibt, 
die seinen gemäß Artikel 3ge geprüften Gesamtemissionen im vo­
rangegangenen Kalenderjahr entspricht. 

Die Mitgliedstaaten, die Verwaltungsmitgliedstaaten und die für ein 
Schifffahrtsunternehmen zuständigen Verwaltungsbehörden stellen si­
cher, dass die im Einklang mit Unterabsatz 1 abgegebenen Zertifikate 
danach gelöscht werden. 

(3-e) Abweichend von Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c können 
Schifffahrtsunternehmen 5 % weniger Zertifikate abgeben als ihre ge­
prüften Emissionen, die bis zum 31. Dezember 2030 durch Schiffe der 
Eisklasse entstanden sind, sofern diese Schiffe die Eisklasse IA oder IA 
Super oder eine gleichwertige Eisklasse haben, die auf der Grundlage 
der HELCOM-Empfehlung 25/7 festgelegt wurde. 

Werden im Verhältnis zu geprüften Emissionen weniger Zertifikate 
abgegeben, sollte eine dieser Differenz entsprechende Menge von Zer­
tifikaten gelöscht werden, anstatt sie gemäß Artikel 10 zu versteigern, 
sobald die Differenz zwischen den geprüften Emissionen und den abge­
gebenen Zertifikaten für jedes Jahr festgestellt wurde. 

(3-d) Abweichend von Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses 
Artikels und Artikel 16 legt die Kommission auf Antrag eines Mit­
gliedstaats im Wege eines Durchführungsrechtsakts fest, dass die Mit­
gliedstaaten die in diesen Bestimmungen festgelegten Anforderungen 
als erfüllt zu betrachten haben und keine Maßnahmen gegen Schiff­
fahrtsunternehmen in Bezug auf Emissionen ergreifen dürfen, die bis 
zum 31. Dezember 2030 durch Fahrten von Fahrgastschiffen, aus­
genommen Kreuzfahrtschiffe, und von Ro-Ro-Fahrgastschiffen zwi­
schen einem Hafen einer Insel ohne Straßen- oder Schienenverbindung 
zum Festland, die im Hoheitsgebiet des ersuchenden Mitgliedstaats 
liegt, und die nach den für 2022 aktuellsten bzw. besten verfügbaren 
aktuellen Daten eine Bevölkerung von weniger als 200 000 Einwohner 
mit ständigem Wohnsitz hat, und einem Hafen im Hoheitsgebiet jenes 
Mitgliedstaats und durch die Tätigkeiten solcher Schiffe innerhalb eines 
Hafens im Zusammenhang mit diesen Fahrten entstanden werden. 

▼M15
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Die Kommission veröffentlicht eine Liste der Inseln gemäß Unter­
absatz 1 und der betreffenden Häfen und hält diese Liste auf dem 
neuesten Stand. 

(3-c) Abweichend von Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses 
Artikels und Artikel 16 legt die Kommission auf gemeinsamen Antrag 
zweier Mitgliedstaaten, von denen der eine keine Landgrenze zu einem 
anderen Mitgliedstaat hat und der andere der dem Mitgliedstaat ohne 
eine solche Landgrenze geografisch nächstgelegene Mitgliedstaat ist, 
im Wege eines Durchführungsrechtsakts fest, dass die Mitgliedstaaten 
die in diesen Bestimmungen festgelegten Anforderungen als erfüllt 
betrachten müssen und dass sie keine Maßnahmen gegen Schifffahrts­
unternehmen in Bezug auf Emissionen ergreifen, die bis zum 31. De­
ezember 2030 bei Fahrten von Fahrgastschiffen oder Ro-Ro-Fahrgast­
schiffen im Rahmen eines grenzüberschreitenden öffentlichen Dienst­
leistungsvertrags oder einer grenzüberschreitenden öffentlichen Dienst­
leistungsverpflichtung, die in dem gemeinsamen Antrag dargelegt sind, 
zwischen den beiden Mitgliedstaaten sowie bei den von diesen Schiffen 
ausgehenden Tätigkeiten in einem Hafen im Zusammenhang mit diesen 
Fahrten entstanden sind. 

(3-b) Eine Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten entsteht nicht 
für Emissionen, die bis zum 31. Dezember 2030 aus Fahrten zwischen 
einem Hafen in einem Gebiet in äußerster Randlage eines Mitglied­
staats und einem Hafen in demselben Mitgliedstaat, einschließlich Fahr­
ten zwischen Häfen innerhalt eines Gebiets in äußerster Randlage und 
Fahrten zwischen Häfen von Gebieten in äußerster Randlage desselben 
Mitgliedstaats, sowie aus von diesen Schiffen ausgehenden Tätigkeiten 
in einem Hafen im Zusammenhang mit diesen Fahrten entstehen. 

(3-a) Wann immer und solange dies erforderlich ist, um die Umwelt­
wirksamkeit des EU-EHS zu erhalten, wird Betreibern, Luftfahrzeug­
betreibern und Schifffahrtsunternehmen im EU-EHS die Verwendung 
von Zertifikaten untersagt, die von einem Mitgliedstaat ausgestellt wer­
den, in Bezug auf welchen Verpflichtungen für Betreiber, Luftfahrzeug­
betreiber und Schifffahrtsunternehmen hinfällig werden. Der in Arti­
kel 19 Absatz 3 genannte delegierte Rechtsakt enthält die Maßnahmen, 
die in den im vorliegenden Absatz genannten Fällen erforderlich sind. 

▼M4 
(3a) Verpflichtungen zur Abgabe von Zertifikaten gelten nicht für 
Emissionen, die aufgrund einer Prüfung als abgeschieden und zur stän­
digen Speicherung in eine Anlage verbracht anzusehen sind, für die 
eine Genehmigung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/31/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
die geologische Speicherung von Kohlendioxid ( 1 ) gilt. 

▼M15 
(3b) Für Treibhausgasemissionen, die als abgeschieden und derart 
dauerhaft in einem Produkt chemisch gebunden angesehen werden, 
dass sie bei normalem Gebrauch und/oder während der Entsorgungs­
phase des Produkts, einschließlich normaler Tätigkeiten nach dem Ende 
der Lebensdauer des Erzeugnisses, nicht in die Atmosphäre gelangen, 
entsteht keine Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten. 

Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 23 zur 
Ergänzung dieser Richtlinie über die Voraussetzungen dafür, dass 
Treibhausgase als im Sinne von Unterabsatz 1 des vorliegenden Ab­
satzes dauerhaft in einem Produkt chemisch gebunden angesehen wer­
den. 

▼M15 

( 1 ) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114.
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen durch die notwendigen Maßnahmen 
sicher, dass Zertifikate jederzeit gelöscht werden, wenn der Inhaber 
dies beantragt. Im Fall der Stilllegung von Stromerzeugungskapazitäten 
in ihrem Hoheitsgebiet aufgrund zusätzlicher nationaler Maßnahmen 
können die Mitgliedstaaten Zertifikate aus der Gesamtmenge der Zer­
tifikate, die von ihnen gemäß Artikel 10 Absatz 2 zu versteigern sind, 
maximal in Höhe der Durchschnittsmenge der geprüften Emissionen 
der betreffenden Anlage während eines Zeitraums von fünf Jahren 
vor der Stilllegung löschen und werden nachdrücklich dazu angeregt, 
dies zu tun. Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
über eine derartige beabsichtige Löschung oder über die Gründe für die 
Nichtlöschung gemäß den nach Artikel 10 Absatz 4 erlassenen dele­
gierten Rechtsakten. 

▼M4 
(5) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet des Artikels 10c. 

▼M14 
(6) Im Einklang mit der Methode, die in dem in Absatz 8 dieses 
Artikels genannten Durchführungsrechtsakt festgelegt ist, berechnen die 
Mitgliedstaaten jährlich die Kompensationspflichten für das voran­
gegangene Kalenderjahr für Flüge nach, aus und zwischen Staaten, 
die in dem nach Artikel 25a Absatz 3 erlassenen Durchführungsrechts­
akt aufgeführt sind, und für Flüge zwischen der Schweiz oder dem 
Vereinigten Königreich und Staaten, die in dem nach Artikel 25a Ab­
satz 3 erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, und unter­
richten bis zum 30. November jedes Jahres die Luftfahrzeugbetreiber. 

Im Einklang mit der Methode, die in dem in Absatz 8 genannten 
Durchführungsrechtsakt festgelegt ist, berechnen die Mitgliedstaaten 
ferner die gesamten endgültigen Kompensationspflichten für einen be­
stimmten CORSIA-Compliance-Zeitraum und unterrichten bis zum 
30. November des Jahres, das auf das letzte Jahr des betreffenden 
CORSIA-Compliance-Zeitraums folgt, die Luftfahrzeugbetreiber, die 
die in Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes aufgeführten Bedingun­
gen dieser Pflichten erfüllen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Luftfahrzeugbetreiber, die alle 
nachstehend aufgeführten Bedingungen erfüllen, über die Höhe der 
Kompensation: 

a) Sie verfügen über ein von einem Mitgliedstaat ausgestelltes Luft­
verkehrsbetreiberzeu gnis oder sind in einem Mitgliedstaat, ein­
schließlich der Gebiete in äußerster Randlage sowie der übersee­
ischen Gebiete und Schutzgebiete dieses Mitgliedstaats, registriert 
und 

b) sie erzeugen jährliche CO 2 -Emissionen von mehr als 10 000 Tonnen 
aus dem Einsatz von Flugzeugen mit einer höchstzulässigen Start­
masse von mehr als 5 700 kg, die seit dem 1. Januar 2021 Flüge 
nach Anhang I durchführen, welche nicht in demselben Mitglied­
staat, einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage desselben 
Mitgliedstaats, starten und landen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b werden CO 2 -Emissio­
nen aus den nachstehend genannten Arten von Flügen nicht berück­
sichtigt: 

▼M15
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i) Flüge im staatlichen Auftrag; 

ii) Flüge im humanitären Einsatz; 

iii) medizinische Flüge, 

iv) Militärflüge, 

v) Löschflüge; 

vi) Flüge vor oder nach einem Flug im humanitären Einsatz, einem 
medizinischen Flug oder einem Löschflug, sofern diese Flüge mit 
demselben Luftfahrzeug erfolgten und für die Durchführung der 
damit verbundenen Tätigkeiten in den Bereichen humanitäre Hilfe, 
medizinische Versorgung oder Brandbekämpfung oder die anschlie­
ßende Verlegung des Luftfahrzeugs für seinen nächsten Einsatz 
erforderlich waren. 

▼M12 
(7) Solange noch kein Rechtsakt zur Änderung der vorliegenden 
Richtlinie in Bezug auf den Beitrag der Luftfahrt zum gesamtwirt­
schaftlichen Emissionsreduktionsziel der Union und die angemessene 
Umsetzung eines globalen marktbasierten Mechanismus vorliegt und 
für den Fall, dass die Frist für die Umsetzung eines solchen Rechtsakts 
nicht bis zum 30. November 2023 abgelaufen ist und der von der ICAO 
zu veröffentlichende Anstiegsfaktor auf Sektorenebene für die Emissio­
nen im Jahr 2022 null ist, teilen die Mitgliedstaaten den Luftfahrzeug­
betreibern bis zum 30. November 2023 mit, dass für das Jahr 2022 ihre 
Kompensationspflichten im Sinne von Absatz 3.2.1 der CORSIA 
SARPs der ICAO bei null liegen. 

▼M14 
(8) Die Berechnung der Kompensationspflichten gemäß Absatz 6 
dieses Artikels für die Zwecke von CORSIA erfolgt im Einklang mit 
einer von der Kommission festzulegenden Methode für Flüge nach, aus 
und zwischen Staaten, die in dem nach Artikel 25a Absatz 3 erlassenen 
Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, und Flügen zwischen der 
Schweiz oder dem Vereinigten Königreich und Staaten, die in dem 
nach Artikel 25a Absatz 3 erlassenen Durchführungsrechtsakt auf­
geführt sind. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 
Methode für die Berechnung der Kompensationspflichten für Luftfahr­
zeugbetreiber gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes. 

In diesen Durchführungsrechtsakten wird insbesondere die Anwendung 
der Anforderungen präzisiert, die sich aus den einschlägigen Bestim­
mungen dieser Richtlinie, insbesondere aus den Artikeln 3c, 11a, 12 
und 25a, und, soweit dies unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie möglich ist, aus den Internationalen 
Richtlinien und Empfehlungen zum Umweltschutz für CORSIA (COR­
SIA-SARPs) ergeben. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Ab­
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Der erste entsprechende 
Durchführungsrechtsakt wird bis zum 30. Juni 2024 erlassen. 

▼M14
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(9) Luftfahrzeugbetreiber, die Inhaber eines von einem Mitgliedstaat 
ausgestellten Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sind oder in einem Mit­
gliedstaat, einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage sowie der 
überseeischen Gebiete und Schutzgebiete des betreffenden Mitglied­
staats, registriert sind, löschen Einheiten nach Artikel 11a nur für die 
Menge, die der betreffende Mitgliedstaat für den jeweiligen CORSIA- 
Compliance-Zeitraum nach Absatz 6 gemeldet hat. Die Löschung er­
folgt für die Emissionen im Zeitraum 2021 bis 2023 bis zum 31. Januar 
2025 und für die Emissionen im Zeitraum 2024 bis 2026 bis zum 
31. Januar 2028. 

▼M9 

Artikel 13 

Gültigkeit der Zertifikate 

Ab dem 1. Januar 2013 vergebene Zertifikate sind für unbegrenzte Zeit 
gültig. Auf Zertifikaten, die ab dem 1. Januar 2021 vergeben werden, 
ist anzugeben, in welcher Handelsperiode von zehn Jahren, beginnend 
mit dem 1. Januar 2021, sie vergeben wurden; sie sind für Emissionen 
ab dem ersten Jahr dieser Handelsperiode gültig. 

▼M4 

Artikel 14 

Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen 

▼M9 
(1) ►M15 Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte über 
die genauen Vorkehrungen für die Überwachung und Berichterstattung 
betreffend Emissionen und gegebenenfalls Tätigkeitsdaten aus den in 
Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten Tätigkeiten sowie über nicht 
CO 2 -bedingte Auswirkungen der Luftfahrt auf Strecken, für die gemäß 
dieser Richtlinie Emissionen berichtet werden, die auf den in An­
hang IV dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen für die Über­
wachung und Berichterstattung und auf den Absätzen 2 und 5 des 
vorliegenden Artikels festgelegten Anforderungen basieren. In diesen 
Durchführungsrechtsakten wird auch das Erderwärmungspotenzial der 
einzelnen Treibhausgase bestimmt, und aktuelle wissenschaftliche Er­
kenntnisse über die nicht CO 2 -bedingten Auswirkungen der Luftfahrt 
bei den Anforderungen in Bezug auf die Überwachung und Bericht­
erstattung betreffend Emissionen und ihre Auswirkungen, einschließlich 
der nicht CO 2 -bedingten Auswirkungen der Luftfahrt, werden berück­
sichtigt. In diesen Durchführungsrechtsakten wird die Anwendbarkeit 
der Nachhaltigkeits- und Treibhausgasminderungskriterien für die Nut­
zung von Biomasse gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegt, 
wobei alle für die Anwendung im Rahmen dieser Richtlinie erforderli­
chen Anpassungen vorgenommen werden, damit diese Biomasse mit 
Emissionsfaktor null bewertet wird. Es wird darin festgelegt, wie die 
Speicherung von Emissionen aus einer Mischung von Quellen mit 
Emissionsfaktor null und Quellen, die nicht den Emissionsfaktor null 
haben, zu bilanzieren ist. Es wird ferner festgelegt, wie Emissionen aus 
erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs und wiederverwer­
tete kohlenstoffhaltige Brennstoffe zu bilanzieren sind, wobei sicher­
zustellen ist, dass diese Emissionen berücksichtigt werden und dass 
Doppelzählungen vermieden werden. ◄ 

▼M14
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Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Ab­
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M4 
(2) Die ►M9 Rechtsakte ◄ gemäß Absatz 1 tragen den genauesten 
und aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere aus 
dem IPCC, Rechnung und können auch vorschreiben, dass Betreiber 
über Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung von Gütern 
berichten müssen, die von energieintensiven, potenziell im internatio­
nalen Wettbewerb stehenden Industrien produziert werden. Jene 
►M9 Rechtsakte ◄ können auch Anforderungen an die Prüfung der 
Informationen durch unabhängige Stellen festlegen. 

Diese Vorschriften können auch die Berichterstattung über die Höhe 
der unter das ►M9 EU-EHS ◄ fallenden und mit der Herstellung 
solcher Güter verbundenen Emissionen aus der Stromerzeugung umfas­
sen. 

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass jeder Betreiber einer 
Anlage oder eines Luftfahrzeugs die Emissionen dieser Anlage in 
dem betreffenden Kalenderjahr bzw. die Emissionen dieses Luftfahr­
zeugs ab dem 1. Januar 2010 nach Maßgabe der ►M9 Rechtsakte ◄ 
gemäß Absatz 1 überwacht und der zuständigen Behörde nach Ende 
jedes Kalenderjahres darüber Bericht erstattet. 

(4) In den ►M9 Rechtsakten ◄ gemäß Absatz 1 können auch An­
forderungen für die Verwendung von automatisierten Systemen und 
Datenaustauschformaten vorgesehen werden, damit im Zusammenhang 
mit dem Überwachungsplan, dem jährlichen Emissionsbericht und den 
Prüfungstätigkeiten die Kommunikation zwischen dem Betreiber, der 
Prüfstelle und den zuständigen Behörden harmonisiert wird. 

▼M14 
(5) Die Luftfahrzeugbetreiber berichten einmal jährlich über die ab 
dem 1. Januar 2025 auftretenden Nicht-CO 2 -Effekte aus dem Luftver­
kehr. Zu diesem Zweck erlässt die Kommission bis zum 31. August 
2024 einen Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 1, um Nicht-CO 2 - 
Effekte aus dem Luftverkehr in einen Überwachungs-, Berichterstat­
tungs- und Prüfungsrahmen einzubeziehen. Dieser Überwachungs-, Be­
richterstattungs- und Prüfungsrahmen enthält mindestens die verfüg­
baren dreidimensionalen Flugbahndaten des Luftfahrzeugs sowie die 
Umgebungsfeuchtigkeit und -temperatur, damit ein CO 2 -Äquivalent 
pro Flug erzeugt werden kann. Die Kommission sorgt vorbehaltlich 
der verfügbaren Ressourcen für die Verfügbarkeit von Instrumenten 
zur Erleichterung und weitestgehenden Automatisierung der Über­
wachung, Berichterstattung und Prüfung, um den Verwaltungsaufwand 
zu minimieren. 

Ab dem 1. Januar 2025 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass jeder 
Luftfahrzeugbetreiber die Nicht-CO 2 -Effekte jedes Luftfahrzeugs, das 
dieser in jedem Kalenderjahr betreibt, überwacht und der zuständigen 
Behörde nach Ablauf eines jeden Jahres gemäß den in Absatz 1 ge­
nannten Durchführungsrechtsakten berichtet. 

▼M9
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Die Kommission legt ab 2026 im Rahmen des Berichts nach Artikel 10 
Absatz 5 jährlich einen Bericht über die Ergebnisse der Anwendung 
des Überwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfungsrahmens nach Un­
terabsatz 1 des vorliegenden Absatzes vor. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Anwendung des Überwachungs-, 
Berichterstattungs- und Prüfungsrahmens für Nicht-CO 2 -Effekte aus 
dem Luftverkehr legt die Kommission bis zum 31. Dezember 2027 
einen Bericht und, nach der Durchführung einer Folgenabschätzung, 
gegebenenfalls einen Legislativvorschlag vor, der dem Ziel dient, 
Nicht-CO 2 -Effekte aus dem Luftverkehr durch eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs des EU-EHS auf Nicht-CO 2 -Effekte aus dem 
Luftverkehr abzumildern. 

(6) Die Kommission veröffentlicht spätestens drei Monate nach Ab­
lauf der jeweiligen Berichterstattungsfrist in nutzerfreundlich aufberei­
teter Weise mindestens die folgenden aggregierten jährlichen Emis­
sionsdaten im Zusammenhang mit Luftverkehrstätigkeiten, die den Mit­
gliedstaaten gemeldet oder der Kommission gemäß der Durchführungs­
verordnung (EU) 2018/2066 der Kommission ( 1 ) und Artikel 7 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/1603 der Kommission ( 2 ) übermit­
telt wurden: 

a) je Flugplatzpaar innerhalb des EWR: 

i) Emissionen aus allen Flügen; 

ii) Gesamtzahl der Flüge; 

iii) Gesamtzahl der Fluggäste; 

iv) Luftfahrzeugtypen; 

b) je Luftfahrzeugbetreiber: 

i) Daten über die Emissionen aus Flügen innerhalb des EWR, aus 
Flügen, die im EWR starten, aus Flügen, die im EWR landen, 
und aus Flügen zwischen zwei Drittländern, aufgeschlüsselt 
nach Staatenpaaren, sowie Daten über Emissionen, die der Ver­
pflichtung zur Löschung von im Rahmen von CORSIA zulässi­
gen Emissionseinheiten unterliegen; 

ii) Betrag der Kompensationspflichten, berechnet gemäß Artikel 12 
Absatz 8; 

▼M14 

( 1 ) Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezem­
mber 2018 über die Überwachung von und die Berichterstattung über Treib­
hausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 
der Kommission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1). 

( 2 ) Delegierte Verordnung (EU) 2019/1603 der Kommission vom 18. Juli 2019 
zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates betreffend die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
angenommenen Maßnahmen für die Überwachung von, die Berichterstattung 
über und die Prüfung von Luftverkehrsemissionen für die Zwecke der Um­
setzung eines globalen marktbasierten Mechanismus (ABl. L 250 vom 
30.9.2019, S. 10).
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iii) Betrag und Art der Gutschriften gemäß Artikel 11a, die zur 
Erfüllung der Kompensationspflichten des Luftfahrzeugbetrei­
bers gemäß Ziffer ii des vorliegenden Buchstabens verwendet 
wurden. 

iv) Menge und Kategorie der verwendeten Kraftstoffe, für die der 
Emissionsfaktor gemäß dieser Richtlinie null ist, oder die den 
Luftfahrzeugbetreiber berechtigen, Zertifikate gemäß Artikel 3c 
Absatz 6 zu erhalten. 

In Bezug auf die Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes kann 
ein Luftfahrzeugbetreiber unter bestimmten Umständen, in denen er auf 
einer sehr begrenzten Zahl von Flugplatzpaaren oder in einer sehr be­
grenzten Zahl von Staatenpaaren tätig ist, die Kompensationspflichten 
unterliegen, oder auf einer sehr begrenzten Zahl von Staatenpaaren, für 
die keine Kompensationspflichten gelten, beantragen, dass der Verwal­
tungsmitgliedstaat diese Daten nicht auf der Ebene des Luftfahrzeug­
betreibers veröffentlicht, wobei zu erläutern ist, warum die Offenlegung 
dem geschäftlichen Interesse des Luftfahrzeugbetreibers schaden würde. 
Auf der Grundlage dieses Antrags kann der Verwaltungsmitglied staat 
bei der Kommission beantragen, diese Daten auf einer höheren Aggre­
gationsebene zu veröffentlichen. Über derartige Anträge entscheidet die 
Kommission. 

▼M2 

Artikel 15 

▼M4 
Prüfung und Akkreditierung 

▼M2 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von den Betreibern und 
Luftfahrzeugbetreibern gemäß Artikel 14 Absatz 3 vorgelegten Berichte 
anhand der Kriterien des Anhangs V und etwaiger Durchführungsvor­
schriften, die die Kommission gemäß diesem Artikel erlassen hat, ge­
prüft werden und die zuständige Behörde hiervon unterrichtet wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Betreiber oder Luftfahrzeug­
betreiber, dessen Bericht bis zum 31. März jeden Jahres in Bezug auf 
die Emissionen des Vorjahres nicht gemäß den Kriterien des Anhangs 
V und etwaiger Durchführungsvorschriften, die die Kommission gemäß 
diesem Artikel erlassen hat, als zufrieden stellend bewertet wurde, 
keine weiteren Zertifikate übertragen kann, bis ein Bericht dieses Be­
treibers oder Luftfahrzeugbetreibers als zufrieden stellend bewertet 
wurde. 

▼M9 
Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte über die Prüfung von 
Emissionsberichten auf Grundlage der in Anhang V genannten Grund­
sätze und über die Akkreditierung und Überwachung der Prüfstellen. 
Die Kommission kann ferner Durchführungsrechtakte über die Über­
prüfung der von Luftfahrzeugbetreibern gemäß Artikel 14 Absatz 3 
vorgelegten Berichte und der gemäß den Artikeln 3e und 3f einge­
reichten Anträge erlassen, die auch die von den Prüfstellen anzuwen­
denden Prüfverfahren einschließen. Sie legt die Bedingungen für die 
Akkreditierung, den Entzug der Akkreditierung, die gegenseitige An­
erkennung sowie gegebenenfalls für die gegenseitige Begutachtung 
(„peer evaluation“) der Prüfstellen fest. 

▼M14
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Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Ab­
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M4 

Artikel 15a 

Veröffentlichung von Informationen und Vertraulichkeit 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass alle Ent­
scheidungen und Berichte über die Menge und die Zuteilung der Zer­
tifikate sowie über die Überwachung, Berichterstattung und Prüfung der 
Emissionen umgehend veröffentlicht werden, um einen ordentlichen 
und diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Informationen zu gewähr­
leisten. 

Unter das Berufsgeheimnis fallende Informationen dürfen keinen ande­
ren Personen und Stellen mitgeteilt werden, sofern dies nicht in den 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist. 

▼B 

Artikel 16 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über Sanktionen fest, die 
bei einem Verstoß gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen natio­
nalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen die notwendigen 
Maßnahmen, um die Durchsetzung dieser Vorschriften zu gewährleis­
ten. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre­
ckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschrif­
ten ►M2 __________ ◄ mit und melden ihr spätere Änderungen 
unverzüglich. 

▼M15 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Namen der Betreiber, 
Luftfahrzeugbetreiber und Schifffahrtsunternehmen, die gegen die Ver­
pflichtungen gemäß dieser Richtlinie zur Abgabe einer ausreichenden 
Anzahl von Zertifikaten verstoßen, veröffentlicht werden. 

▼M2 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Betreibern oder Luftfahr­
zeugbetreibern, die nicht bis zum ►M15 30. September ◄ jeden Jah­
res eine ausreichende Anzahl von Zertifikaten zur Abdeckung ihrer 
Emissionen im Vorjahr abgeben, eine Sanktion wegen Emissionsüber­
schreitung auferlegt wird. Die Sanktion wegen Emissionsüberschreitung 
beträgt für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die 
der Betreiber oder Luftfahrzeugbetreiber keine Zertifikate abgegeben 
hat, 100 EUR. Die Zahlung der Sanktion entbindet den Betreiber nicht 
von der Verpflichtung, Zertifikate in Höhe dieser Emissionsüberschrei­
tung abzugeben, wenn er die Zertifikate für das folgende Kalenderjahr 
abgibt. 

▼M15 
(3a) Die in Absatz 3 genannten Sanktionen gelten auch für Schiff­
fahrtsunternehmen. 

▼M4 
(4) Für ab dem 1. Januar 2013 vergebene Zertifikate erhöht sich die 
Sanktion wegen Emissionsüberschreitung entsprechend dem Europäi­
schen Verbraucherpreisindex. 

▼M9
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(5) Erfüllt ein Luftfahrzeugbetreiber die Vorschriften dieser Richt­
linie nicht und konnte die Einhaltung der Vorschriften nicht durch 
sonstige Durchsetzungsmaßnahmen gewährleistet werden, so kann der 
betreffende Verwaltungsmitgliedstaat die Kommission ersuchen, eine 
Betriebsuntersagung für den betreffenden Luftfahrzeugbetreiber zu be­
schließen. 

(6) Ein Ersuchen des Verwaltungsmitgliedstaats nach Absatz 5 be­
inhaltet 

a) einen Nachweis, dass der Luftfahrzeugbetreiber seinen Verpflichtun­
gen im Rahmen dieser Richtlinie nicht nachgekommen ist, 

b) Angaben zu den Durchsetzungsmaßnahmen, die dieser Mitgliedstaat 
getroffen hat, 

c) eine Begründung für die Verhängung einer Betriebsuntersagung auf 
►M9 Unionsebene ◄ und 

d) eine Empfehlung für den Geltungsbereich einer Betriebsuntersagung 
auf ►M9 Unionsebene ◄ und Auflagen, die zu erfüllen sind. 

(7) Werden Ersuchen nach Absatz 5 an die Kommission gerichtet, 
so unterrichtet die Kommission die anderen Mitgliedstaaten über deren 
Vertreter im Ausschuss nach Artikel 23 Absatz 1 gemäß der Geschäfts­
ordnung des Ausschusses. 

(8) Vor einer Entscheidung über ein Ersuchen nach Absatz 5 erfol­
gen, sofern angezeigt und durchführbar, Konsultationen mit den Behör­
den, die für die Aufsicht über den betreffenden Luftfahrzeugbetreiber 
zuständig sind. Die Konsultationen erfolgen möglichst gemeinsam 
durch die Kommission und die Mitgliedstaaten. 

(9) Prüft die Kommission, ob sie eine Entscheidung über ein Er­
suchen nach Absatz 5 erlassen soll, so teilt sie dem betreffenden Luft­
fahrzeugbetreiber die wesentlichen Fakten und Erwägungen mit, die die 
Grundlage hierfür bilden. Dem betreffenden Luftfahrzeugbetreiber wird 
Gelegenheit gegeben, der Kommission innerhalb von 10 Arbeitstagen 
ab dem Datum der Mitteilung schriftlich Bemerkungen zu übermitteln. 

(10) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats kann die Kommission nach 
►M9 dem in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren ◄ eine 
Entscheidung über die Verhängung einer Betriebsuntersagung für den 
betreffenden Luftfahrzeugbetreiber treffen. 

(11) Jeder Mitgliedstaat vollstreckt in seinem Hoheitsgebiet die ge­
mäß Absatz 10 erlassenen Entscheidungen. Er informiert die Kommis­
sion über alle zur Durchführung der Entscheidung getroffenen Maß­
nahmen. 

▼M2
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(11a) Gegen ein Schifffahrtsunternehmen, das in zwei oder mehr 
aufeinanderfolgenden Berichtszeiträumen die Abgabeverpflichtungen 
nicht erfüllt hat und bei dem die Erfüllung der Anforderungen nicht 
durch sonstige Durchsetzungsmaßnahmen gewährleistet werden konnte, 
kann die zuständige Behörde des Mitgliedstaats des Anlaufhafens, 
nachdem sie dem betreffenden Schifffahrtsunternehmen Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben hat, eine Ausweisungsanordnung verhän­
gen, von der sie die Kommission, die Europäische Agentur für die 
Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA), die übrigen Mitgliedstaaten und 
den betreffenden Flaggenstaat in Kenntnis setzt. Als Folge einer sol­
chen Ausweisungsanordnung verweigert jeder Mitgliedstaat mit Aus­
nahme des Mitgliedstaats, dessen Flagge das Schiff führt, den Schiffen 
unter der Verantwortung des betreffenden Schifffahrtsunternehmens das 
Anlaufen jedes seiner Häfen, bis das Schifffahrtsunternehmen seinen 
Abgabeverpflichtungen gemäß den Artikel 12 nachgekommen ist. Führt 
das Schiff die Flagge eines Mitgliedstaats und läuft einen seiner Häfen 
an oder ist in einem seiner Häfen anzutreffen, so hält der betreffende 
Mitgliedstaat, nachdem er dem betreffenden Schifffahrtsunternehmen 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat, das Schiff fest, bis das 
Schifffahrtsunternehmen seinen Abgabeverpflichtungen nachkommt. 

Wird ein Schiff eines Schifffahrtsunternehmens im Sinne von Unter­
absatz 1, in einem der Häfen des betreffenden Mitgliedstaats, dessen 
Flagge das Schiff führt, angetroffen, so kann der betreffende Mitglied­
staat, nachdem er dem betreffenden Schifffahrtsunternehmen Gelegen­
heit zur Stellungnahme gegeben hat, eine Anordnung zur Festhaltung 
durch den Flaggenstaat erlassen, bis das Schifffahrtsunternehmen sei­
nen Abgabeverpflichtungen nachkommt. Er setzt die Kommission, die 
EMSA und die übrigen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. Infolge des 
Erlasses einer solchen Festhaltung durch den Flaggenstaat trifft jeder 
Mitgliedstaat die gleichen Maßnahmen wie im Anschluss an eine Aus­
weisungsanordnung gemäß Unterabsatz 1 zweiter Satz. 

Dieser Absatz berührt internationale Seeschifffahrtsvorschriften, die für 
Schiffe in Seenot gelten, nicht. 

▼M9 
(12) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit genauen 
Bestimmungen für die in diesem Artikel genannten Verfahren. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1 

Artikel 17 

Zugang zu Informationen 

Entscheidungen über die Zuteilung von Zertifikaten, Informationen 
über Projektmaßnahmen, an denen ein Mitgliedstaat teilnimmt oder 
an denen sich private oder öffentliche Stellen mit Genehmigung des 
Mitgliedstaats beteiligen, und die in der Genehmigung zur Emission 
von Treibhausgasen vorgeschriebenen Emissionsberichte, die von der 
zuständigen Stelle bereitgehalten werden, sind in Übereinstimmung mit 
der Richtlinie 2003/4/EG der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

▼M15
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Artikel 18 

Zuständige Behörde 

Die Mitgliedstaaten sorgen für die Schaffung des für die Durchführung 
dieser Richtlinie geeigneten verwaltungstechnischen Rahmens, ein­
schließlich der Benennung der entsprechenden zuständigen Behörde 
(n). Wird mehr als eine zuständige Behörde benannt, so muss die 
Tätigkeit der betreffenden Behörden im Rahmen dieser Richtlinie koor­
diniert werden. 

▼M1 
Die Mitgliedstaaten müssen insbesondere die Koordinierung zwischen 
der von ihnen benannten Anlaufstelle für die Genehmigung der Pro­
jektmaßnahmen, die nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a des Kyoto- 
Protokolls vorgeschlagen werden, und ihrer für die Umsetzung von 
Artikel 12 des Kyoto-Protokolls benannten zuständigen Stelle gewähr­
leisten, die jeweils gemäß den im Rahmen des UNFCCC oder des 
Kyoto-Protokolls gefassten Beschlüssen bestimmt werden. 

▼M2 

Artikel 18a 

Verwaltungsmitgliedstaat 

(1) Verwaltungsmitgliedstaat eines Luftfahrzeugbetreibers ist 

a) im Falle eines Luftfahrzeugbetreibers mit einer von einem Mitglied­
staat gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 
23. Juli 1992 über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an 
Luftfahrtunternehmen ( 1 ) erteilten gültigen Betriebsgenehmigung 
der Mitgliedstaat, der die Betriebsgenehmigung für den betreffenden 
Luftfahrzeugbetreiber erteilt hat, und 

b) in allen anderen Fällen der Mitgliedstaat mit dem höchsten Schätz­
wert für zugeordnete Luftverkehrsemissionen in Bezug auf Flüge, 
die der Luftfahrzeugbetreiber im Basisjahr durchführt. 

▼M14 
(2) Werden dem Verwaltungsmitgliedstaat eines unter Absatz 1 
Buchstabe b dieses Artikels fallenden Luftfahrzeugbetreibers in den 
ersten beiden Jahren einer Handelsperiode nach Artikel 13 keine der 
zugeordneten Luftverkehrsemissionen aus Flügen, die von diesem Luft­
fahrzeugbetreiber durchgeführt wurden, zugeordnet, so wird dieser 
Luftfahrzeugbetreiber für die nächste Handelsperiode einem anderen 
Verwaltungsmitgliedstaat übertragen. Neuer Verwaltungsmitglied staat 
ist der Mitgliedstaat mit dem höchsten Schätzwert für zugeordnete 
Luftverkehrsemissionen in Bezug auf Flüge, die der betreffende Luft­
fahrzeugbetreiber während der ersten beiden Jahre der vorhergehenden 
Handelsperiode durchgeführt hat. 

▼M2 
(3) Auf der Grundlage der besten verfügbaren Informationen trifft 
die Kommission folgende Maßnahmen: 

a) Sie veröffentlicht bis zum 1. Februar 2009 eine Liste der Luftfahr­
zeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luft­
verkehrstätigkeit im Sinne des Anhangs I nachgegangen sind, mit 
Angabe des für die einzelnen Luftfahrzeugbetreiber zuständigen 
Verwaltungsmitglied staats gemäß Absatz 1; und 

▼B 

( 1 ) ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 1.
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b) sie aktualisiert die Liste ab 2024 mindestens alle zwei Jahre zur 
Aufnahme der Luftfahrzeugbetreiber, die anschließend einer Luft­
verkehrstätigkeit im Sinne des Anhangs I nachgegangen sind; ist ein 
Luftfahrzeugbetreiber in den vier aufeinanderfolgenden Kalenderjah­
ren vor der Aktualisierung der Liste keiner Luftverkehrstätigkeit im 
Sinne des Anhangs I nachgegangen, so wird dieser Luftfahrzeug­
betreiber nicht in die Liste aufgenommen. 

▼M2 
(4) Die Kommission kann nach ►M9 dem in Artikel 22a Absatz 2 
genannten Prüfverfahren ◄ Leitlinien in Bezug auf die Verwaltung von 
Luftfahrzeugbetreibern durch die Verwaltungsmitgliedstaaten gemäß 
dieser Richtlinie entwickeln. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt als „Basisjahr“ in Bezug auf 
Luftfahrzeugbetreiber, die ihre Tätigkeit in der ►M9 Union ◄ nach 
dem 1. Januar 2006 aufgenommen haben, das erste Kalenderjahr der 
Tätigkeit und in allen anderen Fällen das am 1. Januar 2006 beginnende 
Kalenderjahr. 

▼M15 

Artikel 18b 

Unterstützung durch die Kommission, die EMSA und andere 
einschlägige Organisationen 

(1) Um ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 3c Absatz 4 und den 
Artikeln 3g, 3gd, 3ge, 3gf, 3gg und 18a nachzukommen, können die 
Kommission, der Verwaltungsmitgliedstaat und die für ein Schifffahrts­
unternehmen zuständigen Verwaltungsbehörden Unterstützung durch 
die EMSA oder eine andere einschlägige Organisation beantragen 
und zu diesem Zweck mit diesen Organisationen entsprechende Ver­
einbarungen treffen. 

(2) Die Kommission bemüht sich mit Unterstützung der EMSA um 
die Entwicklung geeigneter Instrumente und um Leitlinien zur Erleich­
terung und Koordinierung der Prüf- und Durchsetzungstätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Anwendung dieser Richtlinie auf den Seever­
kehr. Soweit machbar, werden diese Leitlinien und Instrumente den 
Mitgliedstaaten und den Prüfstellen zum Zwecke des Informationsaus­
tauschs zur Verfügung gestellt, um eine robuste Durchsetzung der na­
tionalen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie besser sicherstel­
len zu können. 

▼B 

Artikel 19 

Register 

▼M4 
(1) Die ab dem 1. Januar 2012 vergebenen Zertifikate werden im 
►M9 Unionsregister ◄ zwecks Durchführung von Verfahren im Zu­
sammenhang mit der Führung von im Mitgliedstaat eröffneten Konten 
und der Zuteilung, Abgabe und Löschung von Zertifikaten im Rahmen 
der in Absatz 3 genannten ►M9 Rechtsakte ◄ der Kommission ge­
führt. 

Jeder Mitgliedstaat muss in der Lage sein, genehmigte Tätigkeiten im 
Rahmen des UNFCCC oder des Kyoto-Protokolls auszuführen. 

▼M14
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(2) Jede Person kann Inhaber von Zertifikaten sein. Das Register ist 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in getrennte Konten auf­
zugliedern, um die Zertifikate der einzelnen Personen zu erfassen, an 
die und von denen Zertifikate vergeben oder übertragen werden. 

▼M9 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung 
dieser Richtlinie gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
die alle nötigen Anforderungen in Bezug auf das Unionsregister für die 
am 1. Januar 2013 beginnende Handelsperiode und die folgenden Han­
delsperioden in Form standardisierter elektronischer Datenbanken fest­
legen, die gemeinsame Datenelemente enthalten und dazu dienen, Ver­
gabe, Besitz, Übertragung und gegebenenfalls Löschung von Zertifika­
ten zu verfolgen und den Zugang der Öffentlichkeit und die Vertrau­
lichkeit in angemessener Weise zu gewährleisten. Diese delegierten 
Rechtsakte beinhalten auch Bestimmungen für das Inkraftsetzen von 
Regeln für die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten im Rahmen 
von Vereinbarungen zur Verknüpfung von Emissionshandelssystemen. 

▼M4 
(4) Die ►M9 Rechtsakte ◄ gemäß Absatz 3 enthalten geeignete 
Modalitäten, nach denen das ►M9 Unionsregister ◄ die zur Durch­
führung der Vereinbarungen gemäß Artikel 25 Absatz 1b erforderlichen 
Transaktionen und sonstigen Vorgänge vornimmt. Diese 
►M9 Rechtsakte ◄ erfassen auch Prozesse für Änderungen und das 
Zwischenfallmanagement im ►M9 Unionsregister ◄ in Bezug auf die 
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels behandelten Aspekte. Diese 
►M9 Rechtsakte ◄ enthalten geeignete Modalitäten für das 
►M9 Unionsregister ◄, damit sichergestellt wird, dass Initiativen 
der Mitgliedstaaten zur Effizienzsteigerung, zur Steuerung der Verwal­
tungskosten und zur Qualitätskontrolle möglich sind. 

▼B 

Artikel 20 

Zentralverwalter 

(1) Die Kommission benennt einen Zentralverwalter, um ein un­
abhängiges Transaktionsprotokoll über Vergabe, Übertragung und Lö­
schung der Zertifikate zu führen. 

(2) Der Zentralverwalter führt anhand des unabhängigen Transakti­
onsprotokolls eine automatisierte Kontrolle jeder Transaktion in den 
Registern durch, um sicherzustellen, dass keine Unregelmäßigkeiten 
bezüglich Vergabe, Übertragung und Löschung der Zertifikate vorlie­
gen. 

(3) Werden bei der automatisierten Kontrolle Unregelmäßigkeiten 
festgestellt, so unterrichtet der Zentralverwalter den bzw. die betreffen­
den Mitgliedstaaten, die die fraglichen Transaktionen oder weitere 
Transaktionen im Zusammenhang mit den betreffenden Zertifikaten 
nicht in das bzw. die Register eintragen, bis die Unregelmäßigkeiten 
beseitigt sind. 

Artikel 21 

Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jedes Jahr einen Be­
richt über die Anwendung dieser Richtlinie vor. ►M4 Besonders be­
rücksichtigt werden in dem Bericht die Regelungen für die Zuteilung der 
Zertifikate, die Führung der Register, die Anwendung der Durchfüh­
rungsmaßnahmen für die Überwachung und Berichterstattung, die Prü­
fung und die Akkreditierung sowie Fragen im Zusammenhang mit 

▼B
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der Einhaltung dieser Richtlinie und der steuerlichen Behandlung der 
Zertifikate, falls zutreffend. ◄ Der erste Bericht ist der Kommission 
bis zum 30. Juni 2005 zu übermitteln. ►M9 Der Bericht ist auf der 
Grundlage eines Fragebogens oder einer Vorlage zu erstellen, der bzw. 
die von der Kommission in Form von Durchführungsrechtsakten an­
genommen wurde. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. ◄ Der Fra­
gebogen bzw. die Vorlage wird den Mitgliedstaaten spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der Frist für die Übermittlung des ersten Berichts 
zugesandt. 

(2) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte veröffent­
licht die Kommission binnen drei Monaten nach Eingang der Berichte 
aus den Mitgliedstaaten einen Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie. 

▼M4 
(3) Die Kommission trifft Vorkehrungen für einen Informationsaus­
tausch zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über 
Entwicklungen in Bezug auf die Zuteilung, die Nutzung von ERU 
und CER im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄, die Führung der Register, 
die Überwachung, Berichterstattung, Prüfung, Akkreditierung, Informa­
tionstechnologien und die Einhaltung der Vorschriften dieser Richtlinie. 

▼M9 
(4) Alle drei Jahre werden in dem in Absatz 1 genannten Bericht 
auch die gleichwertigen Maßnahmen für kleine Anlagen, die vom EU- 
EHS ausgeschlossen sind, besonders berücksichtigt. Der Aspekt der 
gleichwertigen Maßnahmen für kleine Anlagen wird in den in Absatz 3 
genannten Informationsaustausch einbezogen. 

▼M1 

Artikel 21a 

Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten 

Gemäß dem UNFCCC, dem Kyoto-Protokoll und den zu ihrer Umset­
zung getroffenen Entscheidungen bemühen sich die Kommission und 
die Mitgliedstaaten darum, den Aufbau von Kapazitäten in Entwick­
lungs- und in Transformationsländern auf eine Art und Weise zu unter­
stützen, die es ihnen ermöglicht, JI und CDM in vollem Umfang so zu 
nutzen, dass sie ihre Strategien für eine nachhaltige Entwicklung er­
gänzen und die Beteiligung von Einrichtungen bei der Entwicklung und 
Durchführung von JI- und CDM-Projektmaßnahmen erleichtert wird. 

▼M9 

Artikel 22 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23 de­
legierte Rechtsakte zu erlassen, mit denen die Anhänge dieser Richt­
linie mit Ausnahme der Anhänge I, IIa und IIb unter Berücksichtigung 
der in Artikel 21 vorgesehenen Berichte und der bei der Anwendung 
dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen gegebenenfalls geändert 
werden. Die Anhänge IV und V können geändert werden, um die 
Überwachung und Prüfung von Emissionen und die diesbezügliche 
Berichterstattung zu verbessern. 

▼B
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Artikel 22a 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Klimaänderung 
unterstützt, der mit Artikel 26 der Rechtsakten (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) eingesetzt wurde. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Rechtsakten (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ). 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 
Rechtsakten (EU) Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission 
den Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 
der Rechtsakten (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

Artikel 23 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom­
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen über­
tragen. 

▼M15 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3c 
Absatz 6, Artikel 3d Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 10a Ab­
sätze 1, 8 und 8a, Artikel 10b Absatz 5, Artikel 12 Absatz 3b, Arti­
kel 19 Absatz 3, Artikel 22, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 24a Absatz 1, 
Artikel 25a Absatz 1, Artikel 28c und Artikel 30j Absatz 1 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 8. April 2018 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3c Absatz 6, Artikel 3d 
Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 10a Absätze 1, 8 und 8a, Ar­
tikel 10b Absatz 5, Artikel 12 Absatz 3b, Artikel 19 Absatz 3, Arti­
kel 22, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 24a Absatz 1, Artikel 25a Absatz 1, 
Artikel 28c und Artikel 30j Absatz 1 kann vom Europäischen Par­
lament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

▼M9 

( 1 ) Rechtsakten (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von Treibhausgas­
emissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über 
andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten 
und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG 
(ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 13). 

( 2 ) Rechtsakten (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grund­
sätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungs­
befugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 13).
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die 
Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachver­
ständigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Verein­
barung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ( 1 ) enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem 
Rat. 

▼M15 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3c Absatz 6, Ar­
tikel 3d Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4, Artikel 10a Absatz 1, 8 oder 8a, 
Artikel 10b Absatz 5, Artikel 12 Absatz 3b, Artikel 19 Absatz 3, 
Artikel 22, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 24a Absatz 1, Artikel 25a 
Absatz 1, Artikel 28c oder Artikel 30j Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäisches Parlament und den Rat Einwände er­
hoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par­
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Par­
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

▼M4 

Artikel 24 

Verfahren für die einseitige Einbeziehung zusätzlicher Tätigkeiten 
und Gase 

▼M9 
(1) Ab 2008 können die Mitgliedstaaten den Handel mit Emissions­
zertifikaten gemäß dieser Richtlinie auf nicht in Anhang I genannte 
Tätigkeiten und Treibhausgase ausweiten, soweit alle einschlägigen 
Kriterien, insbesondere die Auswirkungen auf den Binnenmarkt, mög­
liche Wettbewerbsverzerrungen, die Umweltwirksamkeit des EU-EHS 
und die Zuverlässigkeit des vorgesehenen Überwachungs- und Bericht­
erstattungsverfahrens, berücksichtigt werden und sofern die Einbezie­
hung solcher Tätigkeiten und Treibhausgase von der Kommission ge­
mäß delegierten Rechtsakten gebilligt wird, für deren Erlass der Kom­
mission gemäß Artikel 23 die Befugnis übertragen wird. 

▼M4 
(2) Genehmigt die Kommission die Einbeziehung zusätzlicher Tätig­
keiten und Gase, so kann sie gleichzeitig die Vergabe zusätzlicher 
Zertifikate gestatten und anderen Mitgliedstaaten die Einbeziehung sol­
cher Tätigkeiten und Gase genehmigen. 

(3) Auf Initiative der Kommission oder auf Ersuchen eines Mitglied­
staats können ►M9 Rechtsakte ◄ über die Überwachung von und 
Berichterstattung über Emissionen aus Tätigkeiten und Anlagen und 
Treibhausgase, die in Anhang I nicht in Kombination miteinander auf­
geführt sind, erlassen werden, wenn die betreffende Überwachung und 
Berichterstattung mit ausreichender Genauigkeit erfolgen kann. 

▼M9 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser 
Richtlinie in diesem Sinne gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen. 

▼M9 

( 1 ) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Artikel 24a 

Harmonisierte Vorschriften für Projekte zur Emissionsminderung 

▼M9 
(1) Zusätzlich zu der in Artikel 24 vorgesehenen Einbeziehung kann 
die Kommission Maßnahmen für die Vergabe von Zertifikaten oder 
Gutschriften in Bezug auf Projekte erlassen, die von Mitgliedstaaten 
verwaltet werden und Reduzierungen von Treibhausgasemissionen be­
wirken, die nicht vom EU-EHS erfasst werden. 

Diese Maßnahmen sind mit Rechtsakten, die gemäß dem vor dem 
8. April 2018 geltenden vormaligen Artikel 11b Absatz 7 erlassen 
wurden, vereinbar. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
zur Ergänzung dieser Richtlinie gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, die das zu befolgende Verfahren festlegen. 

▼M4 
Solche Maßnahmen dürfen nicht zur doppelten Anrechnung von Emis­
sionsminderungen führen und der Durchführung anderer politischer 
Maßnahmen zur Verringerung von nicht unter das ►M9 EU-EHS ◄ 
fallenden Emissionen nicht im Wege stehen. Es werden nur dann Maß­
nahmen erlassen, wenn eine Einbeziehung gemäß Artikel 24 nicht 
möglich ist, und bei der nächsten Überprüfung des ►M9 EU- 
EHS ◄ wird untersucht, ob die Erfassung dieser Emissionen 
►M9 unionsweit ◄ harmonisiert werden kann. 

▼M9 __________ 

▼M4 
(3) Die Mitgliedstaaten können die Vergabe von Zertifikaten oder 
Gutschriften in Bezug auf bestimmte Arten von Projekten ablehnen, die 
in ihrem Hoheitsgebiet Treibhausgasemissionen reduzieren. 

Solche Projekte werden auf der Grundlage der Zustimmung des Mit­
gliedstaats durchgeführt, in dem dieses Projekt stattfindet. 

▼B 

Artikel 25 

Verknüpfung mit anderen Systemen für den Handel mit 
Treibhausgasemissionen 

(1) Mit den in Anhang B des Kyoto-Protokolls aufgeführten Dritt­
ländern, die das Protokoll ratifiziert haben, sollten im Hinblick auf die 
gegenseitige Anerkennung der Zertifikate, die im Rahmen des 
►M9 EU-EHS ◄ und anderer Systeme für den Handel mit Treibhaus­
gasemissionen erteilt wurden, gemäß Artikel 300 des Vertrags Abkom­
men geschlossen werden. 

▼M4 
(1a) Es können Abkommen geschlossen werden, die die gegenseitige 
Anerkennung von Zertifikaten im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄ und 
von Zertifikaten vorsehen, die im Rahmen anderer kompatibler ver­
bindlicher Handelssysteme für Treibhausgasemissionen mit absoluten 
Emissionsobergrenzen vergeben werden, die in Drittländern oder in 
subföderalen oder regionalen Verwaltungseinheiten bestehen. 

(1b) Mit Drittländern oder subföderalen oder regionalen Verwal­
tungseinheiten können nicht bindende Vereinbarungen getroffen wer­
den, um eine administrative und technische Koordinierung in Bezug auf 
Zertifikate im Rahmen des ►M9 EU-EHS ◄ oder anderer verbindli­
cher Handelssysteme für Treibhausgasemissionen mit absoluten Emis­
sionsobergrenzen vorzusehen. 

▼M4



 

02003L0087 — DE — 01.03.2024 — 016.001 — 77 

__________ 

▼M2 

Artikel 25a 

Drittlandvorschriften zur Reduzierung der Klimaauswirkungen des 
Luftverkehrs 

(1) ►M9 Erlässt ein Drittland Maßnahmen zur Reduzierung der 
Klimaauswirkungen von Flügen, die in seinem Hoheitsgebiet starten 
und in der Union enden, so prüft die Kommission nach Konsultation 
dieses Drittlands und der Mitgliedstaaten in dem Ausschuss gemäß 
Artikel 22a, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um eine 
optimale Wechselwirkung zwischen dem EU-EHS und den Maßnahmen 
des Drittlandes zu erreichen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23 de­
legierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I dieser Richtlinie zu 
erlassen, um Flüge aus dem betreffenden Drittland von den Luftver­
kehrstätigkeiten gemäß Anhang I auszuschließen oder um sonstige auf­
grund eines nach Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union geschlossenen Abkommens erforderliche Änderun­
gen in Bezug auf die Luftverkehrstätigkeiten gemäß Anhang I, mit 
Ausnahme des Geltungsbereichs, vorzunehmen. ◄ 

Die Kommission kann dem Europäischen Parlament und dem Rat sons­
tige Änderungen an dieser Richtlinie vorschlagen. 

Die Kommission kann dem Rat gegebenenfalls auch Empfehlungen 
nach Artikel 300 Absatz 1 des Vertrags unterbreiten, um Verhandlun­
gen im Hinblick auf den Abschluss eines Abkommens mit dem betref­
fenden Drittland aufzunehmen. 

▼M14 
(2) Die Union und die Mitgliedstaaten streben weiterhin Verein­
barungen über globale Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgas­
emissionen aus dem Luftverkehr im Einklang mit den Zielvorgaben der 
Verordnung (EU) 2021/1119 und des Übereinkommens von Paris an. 
Liegen solche Vereinbarungen vor, so prüft die Kommission, ob diese 
Richtlinie, soweit sie auf Luftfahrzeugbetreiber Anwendung findet, ge­
ändert werden muss. 

(3) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt mit einer 
Liste von Staaten (ohne EWR-Länder, die Schweiz und das Vereinigte 
Königreich), bei denen davon ausgegangen wird, dass sie für die Zwe­
cke dieser Richtlinie CORSIA anwenden, mit dem Jahr 2019 als Re­
ferenzjahr für die Jahre 2021 bis 2023 und einem Referenzwert von 
85 % der Emissionen des Jahres 2019 für jedes Jahr ab dem Jahr 2024. 
Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) In Bezug auf Emissionen, die bis zum 31. Dezember 2026 bei 
Flügen in oder aus Staaten, die in dem nach Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, entstehen, 
sind Luftfahrzeugbetreiber nicht verpflichtet, gemäß Artikel 12 Absatz 3 
Zertifikate für diese Emissionen abzugeben. 

▼M9
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(5) In Bezug auf Emissionen, die bis zum 31. Dezember 2026 bei 
Flügen zwischen dem EWR und Staaten entstehen, die nicht in dem 
nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Durchführungs­
rechtsakt aufgeführt sind, ausgenommen Flüge in die Schweiz und 
das Vereinigte Königreich, sind Luftfahrzeugbetreiber nicht verpflich­
tet, gemäß Artikel 12 Absatz 3 Zertifikate für diese Emissionen ab­
zugeben. 

(6) In Bezug auf Emissionen aus Flügen in die und aus den am 
wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsstaaten 
im Sinne der Definition der Vereinten Nationen, mit Ausnahme derje­
nigen, die in dem nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen 
Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, und Staaten, deren Pro-Kopf- 
BIP dem Unionsdurchschnitt entspricht oder diesen übersteigt, sind 
Luftfahrzeugbetreiber nicht verpflichtet, gemäß Artikel 12 Absatz 3 
Zertifikate für diese Emissionen abzugeben. 

(7) Stellt die Kommission fest, dass eine erhebliche Wettbewerbs­
verzerrung — beispielsweise eine Wettbewerbsverzerrung durch ein 
Drittland, das in seinem innerstaatlichen Recht CORSIA weniger streng 
anwendet oder CORSIA nicht bei allen Luftfahrzeugbetreibern in glei­
cher Weise durchsetzt — zum Nachteil von Luftfahrzeugbetreibern 
vorliegt, die Inhaber eines von einem Mitgliedstaat ausgestellten Luft­
verkehrsbetreiberzeugnisses sind oder in einem Mitgliedstaat, ein­
schließlich der Gebiete in äußerster Randlage sowie der überseeischen 
Gebiete und Schutzgebiete dieses Mitgliedstaats, registriert sind, erlässt 
sie Durchführungsrechtsakte, um diese Luftfahrzeugbetreiber von den 
Kompensationspflichten nach Artikel 12 Absatz 9 in Bezug auf Emis­
sionen aus Flügen in und aus solchen Staaten zu befreien. Diese Durch­
führungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genann­
ten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Führen Luftfahrzeugbetreiber, die Inhaber eines von einem Mit­
gliedstaat ausgestellten Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sind oder in 
einem Mitgliedstaat, einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage 
sowie der überseeischen Gebiete und Schutzgebiete dieses Mitglied­
staats, registriert sind, Flüge zwischen zwei verschiedenen Staaten 
durch, die in dem nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen 
Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, einschließlich Flügen zwischen 
der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den in dem nach Ab­
satz 3 dieses Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführten 
Staaten, und gestatten diese Staaten es ihnen, andere Einheiten als 
diejenigen in der nach Artikel 11a Absatz 8 angenommenen Liste zu 
verwenden, so ist die Kommission befugt, Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen, auf deren Grundlage es diesen Luftfahrzeugbetreibern gestattet 
wird, zusätzlich zu den in jener Liste genannten Einheiten weitere 
Arten von Einheiten zu nutzen oder die in Artikel 11a Absätze 2 und 3 
festgelegten Bedingungen im Hinblick auf die Emissionen aus diesen 
Flügen nicht einzuhalten. Diese Durchführungsrechtsakte werden ge­
mäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼B 

Artikel 26 

Änderung der Richtlinie 96/61/EG 

In Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 96/61/EG werden folgende Unter­
absätze angefügt: 

▼M14
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„Sind Treibhausgasemissionen einer Anlage in Anhang I der Richt­
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgas­
emissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (*) in Zusammenhang mit einer in 
dieser Anlage durchgeführten Tätigkeit aufgeführt, so enthält die 
Genehmigung keine Emissionsgrenzwerte für direkte Emissionen 
dieses Gases, es sei denn, dies ist erforderlich, um sicherzustellen, 
dass keine erhebliche lokale Umweltverschmutzung bewirkt wird. 

Den Mitgliedstaaten steht es frei, für die in Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG aufgeführten Tätigkeiten keine Energieeffizienzanforde­
rungen in Bezug auf Verbrennungseinheiten oder andere Einheiten 
am Standort, die Kohlendioxid ausstoßen, festzulegen. 

Falls erforderlich, wird die Genehmigung durch die zuständigen 
Behörden entsprechend geändert. 

Die vorstehenden drei Unterabsätze gelten nicht für Anlagen, die 
gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2003/87/EG vorübergehend aus 
dem System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten 
in der Gemeinschaft ausgeschlossen sind. 

___________ 
(*) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.“ 

▼M4 
Artikel 27 

Ausschluss kleiner Anlagen vorbehaltlich der Durchführung 
gleichwertiger Maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten können nach Konsultation des Betreibers 
Anlagen, die der zuständigen Behörde in jedem der drei Jahre, die 
der Mitteilung gemäß Buchstabe a vorangehen, Emissionen von weni­
ger als 25 000 t CO 2 -Äquivalent (ohne Emissionen aus Biomasse) ge­
meldet haben und — wenn Verbrennungstätigkeiten durchgeführt wer­
den — eine Feuerungswärmeleistung von weniger als 35 MW haben 
und für die Maßnahmen gelten, mit denen ein gleichwertiger Beitrag 
zur Emissionsminderung erreicht wird, aus dem ►M9 EU-EHS ◄ 
ausschließen, wenn der betreffende Mitgliedstaat die folgenden Bedin­
gungen erfüllt: 

a) Er teilt der Kommission jede dieser Anlagen mit, unter Angabe der 
bestehenden gleichwertigen Maßnahmen, die auf diese Anlage An­
wendung finden, mit denen ein gleichwertiger Beitrag zur Emis­
sionsminderung erreicht wird, bevor das Verzeichnis der Anlagen 
gemäß Artikel 11 Absatz 1 vorgelegt werden muss und spätestens 
wenn diese Liste der Kommission vorgelegt wird; 

b) er bestätigt, dass durch Überwachungsvorkehrungen geprüft wird, 
ob eine Anlage in einem Kalenderjahr 25 000 t CO 2 -Äquivalent 
oder mehr (ohne Emissionen aus Biomasse) emittiert; die Mitglied­
staaten können für Anlagen mit durchschnittlichen geprüften jähr­
lichen Emissionen zwischen 2008 und 2010 von weniger als 5 000 t 
pro Jahr gemäß Artikel 14 vereinfachte Maßnahmen zur Über­
wachung, Berichterstattung und Prüfung zulassen; 

▼B
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c) er bestätigt — für den Fall, dass eine Anlage in einem Kalenderjahr 
25 000 t CO 2 -Äquivalent oder mehr (ohne Emissionen aus Biomas­
se) emittiert oder die Maßnahmen, die auf diese Anlage Anwendung 
finden, mit denen ein gleichwertiger Beitrag zur Emissionsmin­
derung erreicht wird, nicht mehr in Kraft sind —, dass die betref­
fende Anlage wieder in das ►M9 EU-EHS ◄ einbezogen wird; 

d) er veröffentlicht die Informationen gemäß den Buchstaben a, b und 
c, damit die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann. 

Krankenhäuser können ebenfalls ausgenommen werden, wenn sie 
gleichwertige Maßnahmen ergreifen. 

(2) Wenn die Kommission innerhalb von sechs Monaten nach Ab­
lauf einer Dreimonatsfrist ab dem Tag, an dem die Mitteilung zur 
Stellungnahme der Öffentlichkeit erfolgt ist, keine Einwände erhebt, 
so gilt die Ausnahme als angenommen. 

Nach der Abgabe von Zertifikaten für den Zeitraum, in dem die Anlage 
in das ►M9 EU-EHS ◄ einbezogen war, wird die betreffende Anlage 
aus dem System ausgeschlossen, und der Mitgliedstaat vergibt für sie 
keine weiteren kostenlosen Zertifikate gemäß Artikel 10a. 

(3) Wenn eine Anlage gemäß Absatz 1 Buchstabe c wieder in das 
►M9 EU-EHS ◄ einbezogen wird, werden die gemäß Artikel 10a 
vergebenen Zertifikate mit dem Jahr der Wiedereinbeziehung wieder 
zugeteilt. Die für diese Anlagen vergebenen Zertifikate werden von 
der Menge abgezogen, die von dem Mitgliedstaat, in dem sich die 
Anlage befindet, gemäß Artikel 10 Absatz 2 versteigert wird. 

▼M9 
Diese Anlagen verbleiben für den Rest des in Artikel 11 Absatz 1 
genannten Zeitraums, in dem sie wieder einbezogen wurden, im EU- 
EHS. 

▼M4 
(4) Für Anlagen, die im Zeitraum von 2008 bis 2012 nicht in das 
►M9 EU-EHS ◄ einbezogen waren, können im Hinblick auf die 
Festlegung der Emissionen in den drei Jahren, die der Mitteilung ge­
mäß Absatz 1 Buchstabe a vorhergehen, vereinfachte Anforderungen 
für die Überwachung, Berichterstattung und Prüfung angewendet wer­
den. 

▼M9 

Artikel 27a 

Optionaler Ausschluss von Anlagen mit Emissionen von weniger als 
2 500 Tonnen 

(1) Die Mitgliedstaaten können Anlagen, die der zuständigen Be­
hörde des betreffenden Mitgliedstaats in jedem der drei Jahre, die der 
Mitteilung gemäß Buchstabe a vorangehen, Emissionen von weniger als 
2 500 t CO 2 -Äquivalent (ohne Emissionen aus Biomasse) gemeldet ha­
ben, aus dem EU-EHS ausschließen, wenn der betreffende Mitglied­
staat: 

a) der Kommission jede dieser Anlagen mitteilt, bevor das Verzeichnis 
der Anlagen gemäß Artikel 11 Absatz 1 vorgelegt werden muss und 
spätestens wenn dieses Verzeichnis der Kommission vorgelegt wird; 

▼M4
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b) bestätigt, dass durch vereinfachte Überwachungsvorkehrungen ge­
prüft wird, ob eine Anlage in einem Kalenderjahr 2 500 t CO 2 -Äqui­
valent oder mehr (ohne Emissionen aus Biomasse) emittiert; 

c) bestätigt für den Fall, dass eine Anlage in einem Kalenderjahr 
2 500 t CO 2 -Äquivalent oder mehr (ohne Emissionen aus Biomasse) 
emittiert, dass die betreffende Anlage wieder in das EU-EHS ein­
bezogen wird; und 

d) die Informationen gemäß den Buchstaben a, b und c der Öffentlich­
keit zugänglich macht. 

(2) Wenn eine Anlage gemäß Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels 
wieder in das EU-EHS einbezogen wird, werden die gemäß Artikel 10a 
zugeteilten Zertifikate beginnend mit dem Jahr der Wiedereinbeziehung 
zugeteilt. Die für die Anlage zugeteilten Zertifikate werden von der 
Menge abgezogen, die von dem Mitgliedstaat, in dem sich die Anlage 
befindet, gemäß Artikel 10 Absatz 2 versteigert wird. 

(3) Die Mitgliedstaten können unter den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Bedingungen auch Reserve- oder Ersatzeinheiten, die weni­
ger als 300 Stunden in jedem der drei Jahre, die der Mitteilung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a vorangegangen sind, in Betrieb waren, vom EU- 
EHS ausschließen. 

▼M4 

Artikel 28 

Anpassungen nach Genehmigung eines internationalen 
Abkommens über den Klimawandel durch die ►M9 Union ◄ 

(1) Innerhalb von drei Monaten nach der Unterzeichung eines inter­
nationalen Abkommens über den Klimawandel durch die 
►M9 Union ◄, das verbindliche Reduktionen von Treibhausgasemis­
sionen bis 2020 von über 20 % gegenüber dem Niveau von 1990 vor­
sieht — was der auf der Tagung des Europäischen Rates vom März 
2007 unterstützten Verpflichtung zur Reduzierung um 30 % entspricht 
— legt die Kommission einen Bericht vor, in dem insbesondere fol­
gende Aspekte bewertet werden: 

a) die Art der im Rahmen der internationalen Verhandlungen verein­
barten Maßnahmen sowie die Verpflichtungen anderer Industrielän­
der zu Emissionsreduktionen, die denen der ►M9 Union ◄ ver­
gleichbar sind, sowie die Verpflichtungen wirtschaftlich weiter fort­
geschrittener Entwicklungsländer zu einem angemessenen Beitrag 
entsprechend ihrer Verantwortung und ihren jeweiligen Fähigkeiten; 

b) die Auswirkungen des internationalen Abkommens über den Klima­
wandel und folglich Optionen, die auf ►M9 Unionsebene ◄ erfor­
derlich sind, um das ehrgeizigere Reduktionsziel von 30 % in aus­
gewogener, transparenter und gerechter Weise zu erreichen, wobei 
die im Rahmen des ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Pro­
tokolls geleistete Arbeit zu berücksichtigen ist; 

▼M9
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c) die Wettbewerbsfähigkeit der verarbeitenden Industrie in der 
►M9 Union ◄ im Zusammenhang mit den Risiken der Verlage­
rung von CO 2 -Emissionen; 

d) die Auswirkung des internationalen Abkommens über den Klima­
wandel auf andere Wirtschaftszweige in der ►M9 Union ◄; 

e) die Auswirkungen auf den Agrarsektor in der ►M9 Union ◄ ein­
schließlich des Risikos einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen; 

f) die Modalitäten für die Einbeziehung von Emissionen und Kohlen­
stoffspeicherung im Zusammenhang mit Landnutzung, Landnut­
zungsänderun g und Forstwirtschaft in der ►M9 Union ◄; 

g) die Aufforstung, die Wiederaufforstung sowie die Vermeidung von 
Entwaldung und Waldschädigung in Drittstaaten im Fall der Einfüh­
rung eines international anerkannten Systems in diesem Zusammen­
hang; 

h) die Notwendigkeit zusätzlicher ►M9 Unionsstrategien ◄ und 
-maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungen der 
►M9 Union ◄ und der Mitgliedstaaten zu Treibhausgasreduktio­
nen. 

(2) Auf der Grundlage des Berichts gemäß Absatz 1 unterbreitet die 
Kommission gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Legislativvorschlag zur Änderung der vorliegenden Richtlinie 
gemäß Absatz 1 im Hinblick auf das Inkrafttreten der Änderungsricht­
linie nach der Genehmigung des internationalen Abkommens über den 
Klimawandel durch die ►M9 Union ◄ und im Hinblick auf die im 
Rahmen dieses Abkommens zu erfüllende Verpflichtung zu Emissions­
reduktionen. 

Der Vorschlag stützt sich auf die Grundsätze Transparenz, Wirtschaft­
lichkeit und Kosteneffizienz sowie Fairness und Solidarität bei der 
Lastenverteilung auf die Mitgliedstaaten. 

(3) Der Vorschlag ermöglicht den Betreibern, zusätzlich zu den Gut­
schriften gemäß dieser Richtlinie gegebenenfalls CER, ERU oder sons­
tige genehmigte Gutschriften aus Drittländern, die das internationale 
Abkommen über den Klimawandel ratifiziert haben, zu nutzen. 

(4) Der Vorschlag schließt ferner gegebenenfalls weitere Maßnah­
men ein, die erforderlich sind, um die verbindlichen Reduktionen ge­
mäß Absatz 1 auf transparente, ausgewogene und gerechte Art und 
Weise zu erreichen, und insbesondere Durchführungsmaßnahmen, die 
es den Betreibern gestatten, gegebenenfalls im Rahmen des ►M9 EU- 
EHS ◄ zusätzlich zu den in Artikel 11a Absätze 2 bis 5 genannten 
weitere Projektgutschriften zu verwenden oder andere im Rahmen des 
internationalen Abkommens über den Klimawandel geschaffene Me­
chanismen zu nutzen. 

(5) Der Vorschlag enthält geeignete Übergangsmaßnahmen und auf­
schiebende Maßnahmen für die Zeit vor dem Inkrafttreten des interna­
tionalen Abkommens. 

▼M4
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Artikel 28a 

Vor der verpflichtenden Umsetzung des globalen marktbasierten 
Mechanismus der ICAO geltende Ausnahmen 

(1) Abweichend von Artikel 12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 3 und 
Artikel 16 betrachten die Mitgliedstaaten die in diesen Vorschriften 
vorgesehenen Anforderungen als erfüllt und ergreifen gegen Luftfahr­
zeugbetreiber keine Maßnahmen in Bezug auf 

a) alle Emissionen aus Flügen von und nach Flugplätzen in Staaten 
außerhalb des EWR mit Ausnahme von Flügen nach Flugplätzen im 
Vereinigten Königreich oder in der Schweiz, in jedem Kalenderjahr 
ab dem 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026, vorbehaltlich 
der Überprüfung gemäß Artikel 28b; 

b) alle Emissionen aus Flügen zwischen einem Flugplatz in einem 
Gebiet in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV 
und einem Flugplatz in einem anderen Gebiet des EWR in jedem 
Kalenderjahr ab dem 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2023, 
vorbehaltlich der Überprüfung gemäß Artikel 28b. 

Für die Zwecke der Artikel 11a, 12 und 14 gelten die geprüften Emis­
sionen aus nicht in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Flügen als 
die geprüften Emissionen des Luftfahrzeugbetreibers. 

(2) Abweichend von Artikel 3d Absatz 3 wird die Menge der von 
jedem Mitgliedstaat für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 
31. Dezember 2026 zu versteigernden Zertifikate verringert, damit sie 
dem Anteil der zugeordneten Luftverkehrsemissionen für Flüge entspre­
chen, die nicht unter die Ausnahmen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und 
b des vorliegenden Artikels fallen. 

(3) Abweichend von Artikel 3g müssen Luftfahrzeugbetreiber für 
Flüge, die unter die Ausnahmen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b 
des vorliegenden Artikels fallen, keine Überwachungspläne, in denen 
Maßnahmen zur Überwachung und Berichterstattung hinsichtlich Emis­
sionen enthalten sind, übermitteln. 

(4) Betragen die jährlichen Gesamtemissionen eines Luftfahrzeug­
betreibers weniger als 25 000 Tonnen CO 2 oder betragen die jährlichen 
Gesamtemissionen eines Luftfahrzeugbetreibers aus nicht in Absatz 1 
Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels genannten Flügen weni­
ger als 3 000 Tonnen CO 2 , so werden seine Emissionen abweichend 
von den Artikeln 3g, 12, 15 und 18a als geprüfte Emissionen erachtet, 
wenn sie mit dem Instrument für Kleinemittenten ermittelt wurden, das 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 606/2010 der Kommission ( 1 ) zulässig 
ist und von Eurocontrol mit Daten aus seiner Unterstützungseinrichtung 
für das Emissionshandelssystem aufgefüllt wurde. Die Mitgliedstaaten 
dürfen auf nichtgewerbliche Luftfahrzeugbetreiber vereinfachte Verfah­
ren anwenden, solange solche Verfahren nicht weniger genau als das 
Instrument für Kleinemittenten sind. 

▼M14 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 606/2010 der Kommission vom 9. Juli 2010 zur Ge­
nehmigung eines von der Europäischen Organisation für Flugsicherung (Eu­
rocontrol) entwickelten vereinfachten Instruments zur Schätzung des Treib­
stoffverbrauchs bestimmter Luftfahrzeugbetreiber, die Kleinemittenten sind 
(ABl. L 175 vom 10.7.2010, S. 25).
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(5) Für Länder, mit denen ein Abkommen gemäß Artikel 25 oder 
25a geschlossen wurde, gilt Absatz 1 des vorliegenden Artikels ledig­
lich im Einklang mit den Bedingungen dieses Abkommens. 

Artikel 28b 

Berichterstattung durch die Kommission über die Umsetzung des 
globalen marktbasierten Mechanismus der ICAO und ihre 

Überprüfung durch die Kommission 

(1) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vor dem 1. Januar 2027 und danach alle drei Jahre Bericht über die 
Fortschritte bei den Verhandlungen in der ICAO über die Umsetzung 
des ab 2021 für Emissionen geltenden globalen marktbasierten Mecha­
nismus, insbesondere im Hinblick auf 

a) die einschlägigen Instrumente der ICAO, einschließlich Richtlinien 
und Empfehlungen, sowie die Fortschritte bei der Umsetzung aller 
Bestandteile des Maßnahmenkatalogs der ICAO zur Erreichung des 
langfristig global angestrebten Ziels, das auf der 41. ICAO-Ver­
sammlung angenommen wurde, 

b) die vom ICAO-Rat gebilligten Empfehlungen von Bedeutung für 
den globalen marktbasierten Mechanismus, einschließlich etwaiger 
Änderungen in Bezug auf die Referenzjahre, 

c) die Einrichtung eines weltweiten Registers, 

d) die nationalen Maßnahmen, die Drittländer ergriffen haben, damit 
der ab 2021 für Emissionen geltende globale marktbasierte Mecha­
nismus umgesetzt wird, 

e) das Ausmaß der Beteiligung an der Kompensation im Rahmen von 
CORSIA seitens Drittländern, einschließlich der Auswirkungen ihrer 
Vorbehalte in Bezug auf diese Beteiligung, und 

f) andere wichtige internationale Entwicklungen und anwendbare In­
strumente sowie die Fortschritte bei der Verringerung der Auswir­
kungen des Luftverkehrs auf das Klima. 

Im Einklang mit der weltweiten Bestandsaufnahme des Übereinkom­
mens von Paris berichtet die Kommission außerdem über die Anstren­
gungen zur Verwirklichung des langfristig global angestrebten Emis­
sionsreduktionsziels für den Luftverkehrssektor, bis 2050 CO 2 -Neutra­
lität zu erreichen, die im Einklang mit den Kriterien nach Unterabsatz 1 
Buchstaben a bis f bewertet werden. 

(2) Bis zum 1. Juli 2026 legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem die Umweltwirk­
samkeit des globalen marktbasierten Mechanismus der ICAO bewertet 
wird, darunter auch seine allgemeinen Zielvorgaben in Bezug auf die 
Ziele im Rahmen des Übereinkommens von Paris, das Ausmaß der 
Beteiligung an der Kompensation im Rahmen von CORSIA, seine 
Durchsetzbarkeit, die Transparenz, die Sanktionen bei Nichteinhaltung, 
die Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit, die Qualität der Kom­
pensationsgutschriften, die Emissionsüberwachung, -berichterstattung 
und -prüfung, die Register, die Rechenschaftspflicht sowie die Vor­
schriften über die Verwendung von Biokraftstoffen. Die Kommission 
veröffentlicht diesen Bericht ebenfalls bis zum 1. Juli 2026. 

▼M14
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(3) Die Kommission fügt dem in Absatz 2 genannten Bericht gege­
benenfalls einen Legislativvorschlag zur Änderung dieser Richtlinie im 
Einklang mit dem Temperaturziel gemäß dem Übereinkommen von 
Paris, der Verpflichtung der Union zur gesamtwirtschaftlichen Verrin­
gerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und dem Ziel der Ver­
wirklichung der Klimaneutralität bis spätestens 2050 sowie dem Ziel 
der Wahrung der Umweltwirksamkeit und Effektivität der Klimamaß­
nahmen der Union bei. Das EU-EHS wird in dem beigefügten Vor­
schlag gegebenenfalls ab Januar 2027 auf Flüge von Flugplätzen in 
Staaten im EWR nach Flugplätzen außerhalb des EWR angewandt, 
und Flüge von Flugplätzen außerhalb des EWR, die im EWR landen, 
werden ausgeschlossen, wenn aus dem Bericht nach Absatz 2 hervor­
geht, dass 

a) die ICAO-Versammlung CORSIA bis zum 31. Dezember 2025 nicht 
im Einklang mit ihrem langfristig global angestrebten Ziel, die Ziele 
des Übereinkommens von Paris zu erreichen, gestärkt hat oder 

b) auf die Staaten, die in dem nach Artikel 25a Absatz 3 erlassenen 
Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, weniger als 70 % der Emis­
sionen aus der internationalen Luftfahrt entfallen, wobei die neues­
ten verfügbaren Daten zugrunde gelegt werden, 

In dem beigefügten Vorschlag wird Luftfahrzeugbetreibern ferner ge­
gebenenfalls die Möglichkeit eingeräumt, etwaige durch die Kompen­
sation im Rahmen von CORSIA auf diesen Strecken entstandene Kos­
ten abzuziehen, um eine doppelte Belastung zu vermeiden. Sind die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a und b dieses Absatzes genannten Bedin­
gungen nicht erfüllt, so wird diese Richtlinie mit dem Vorschlag bei 
Bedarf dahin gehend geändert, dass das EU-EHS weiterhin nur für 
Flüge innerhalb des EWR, für Flüge in die Schweiz und in das Verei­
nigte Königreich sowie für Flüge in Staaten, die nicht in dem nach 
Artikel 25a Absatz 3 erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführt 
sind, gilt. 

▼M9 

Artikel 28c 

Bestimmungen über die Überwachung, Berichterstattung und 
Prüfung für die Zwecke des globalen marktbasierten Mechanismus 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser 
Richtlinie gemäß Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu erlassen, die eine 
angemessene Emissionsüberwachung, -berichterstattung und -prüfung 
für die Zwecke der Durchführung des globalen marktbasierten Mecha­
nismus der ICAO auf allen von ihm erfassten Flugstrecken betreffen. 
Diese delegierten Rechtsakte stützen sich auf die im Rahmen der ICAO 
angenommenen Instrumente, verhindern jegliche Wettbewerbsverzer­
rungen, stimmen mit den Grundsätzen der in Artikel 14 Absatz 1 ge­
nannten Rechtsakten überein und gewährleisten, dass die vorgelegten 
Emissionsberichte im Einklang mit den Prüfgrundsätzen und -kriterien 
des Artikels 15 geprüft werden. 

▼M14
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Artikel 29 

Bericht zur Gewährleistung eines besseren Funktionierens des 
CO 2 -Marktes 

Enthalten die regelmäßigen Berichte über den CO 2 -Markt gemäß Ar­
tikel 10 Absätze 5 und 6 Nachweise dafür, dass der CO 2 -Markt nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, so legt die Kommission dem Europäi­
schen Parlament und dem Rat innerhalb von drei Monaten einen Be­
richt vor. Dem Bericht können gegebenenfalls Legislativvorschläge bei­
gefügt werden, die darauf abzielen, die Transparenz und Integrität des 
CO 2 -Marktes, einschließlich der damit verbundenen Derivatemärkte, zu 
erhöhen und Korrekturmaßnahmen zur Verbesserung seiner Funktions­
weise sowie zur Stärkung der Prävention und Aufdeckung von Aktivi­
täten des Marktmissbrauchs zu ergreifen. 

Artikel 29a 

Maßnahmen im Fall übermäßiger Preisschwankungen 

(1) Liegt der durchschnittliche Preis der Zertifikate der sechs voran­
gegangenen Kalendermonate über dem 2,4-Fachen des durchschnitt­
lichen Preises der Zertifikate des vorangegangenen Bezugszeitraums 
von zwei Jahren, werden 75 Millionen Zertifikate gemäß Artikel 1 
Absatz 7 des Beschlusses (EU) 2015/1814 aus der Marktstabilitäts­
reserve freigegeben. 

Der Preis der Zertifikate gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes ist der 
Preis der Versteigerungen, die im Einklang mit den gemäß Artikel 10 
Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakten für Zertifikate, die unter 
die Kapitel II und III fallen, durchgeführt wurden. 

Der vorangegangene Bezugszeitraum von zwei Jahren gemäß Unter­
absatz 1 ist der Zweijahreszeitraum, der vor dem ersten Monat des 
Zeitraums von sechs Kalendermonaten gemäß Unterabsatz 1 endet. 

Ist die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte Bedingung erfüllt und 
ist Absatz 2 nicht anwendbar, so veröffentlicht die Kommission eine 
entsprechende Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union, 
in der das Datum angegeben ist, an dem die Bedingung erfüllt wurde. 

Die Kommission veröffentlicht innerhalb der ersten drei Arbeitstage 
jedes Monats den durchschnittlichen Preis der Zertifikate der voran­
gegangenen sechs Kalendermonate und den durchschnittlichen Preis 
der Zertifikate des vorangegangenen Bezugszeitraums von zwei Jahren. 
Ist die Bedingung gemäß Unterabsatz 1 nicht erfüllt, so veröffentlicht 
die Kommission außerdem das Niveau, das der durchschnittliche Preis 
der Zertifikate im folgenden Monat erreichen müsste, um die in diesem 
Unterabsatz genannte Bedingung zu erfüllen. 

(2) Ist die Bedingung für die Freigabe von Zertifikaten aus der 
Marktstabilitätsreserve nach Absatz 1 erfüllt, so gilt die Bedingung 
gemäß diesem Absatz frühestens zwölf Monate nach dem Ende der 
vorherigen Freigabe erneut als erfüllt. 

(3) Die genauen Vorschriften für die Anwendung der in den Absät­
zen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen werden 
in den in Artikel 10 Absatz 4 genannten delegierten Rechtsakten fest­
gelegt. 

▼M15
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Artikel 30 

Überprüfung im Lichte der Durchführung des Übereinkommens 
von Paris und der Entwicklung der CO 2 -Märkte in anderen 

führenden Wirtschaftsnationen 

▼M15 
(1) Diese Richtlinie wird unter Berücksichtigung der internationalen 
Entwicklungen und der zur Verwirklichung der langfristigen Ziele des 
Übereinkommens von Paris unternommenen Anstrengungen sowie der 
einschlägigen Verpflichtungen, die sich aus den Konferenzen der Ver­
tragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen ergeben, fortlaufend überprüft. 

(2) Die Maßnahmen nach den Artikeln 10a und 10b dieser Richtlinie 
zur Unterstützung bestimmter energieintensiver Industrien, bei denen es 
möglicherweise zu einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen kommt, 
werden im Lichte der Klimaschutzmaßnahmen in anderen führenden 
Wirtschaftsnationen ebenfalls fortlaufend überprüft. In diesem Zusam­
menhang überprüft die Kommission zudem, ob die Maßnahmen in 
Bezug auf die Kompensation indirekter Kosten weiter harmonisiert 
werden sollten. Die für CBAM-Sektoren geltenden Maßnahmen werden 
fortlaufend im Lichte der Anwendung der Verordnung (EU) 2023/956 
überprüft. Vor dem 1. Januar 2028 und danach alle zwei Jahre bewertet 
die Kommission im Rahmen ihrer Berichte an das Europäische Par­
lament und den Rat gemäß Artikel 30 Absatz 6 der genannten Ver­
ordnung die Auswirkungen des CBAM auf das Risiko der Verlagerung 
von CO 2 -Emissionen, einschließlich in Bezug auf Ausfuhren. 

In dem Bericht wird bewertet, ob zusätzliche Maßnahmen, einschließ­
lich Gesetzgebungsmaßnahmen, ergriffen werden müssen, um dem Ri­
siko der Verlagerung von CO 2 -Emissionen entgegenzuwirken. Dem 
Bericht wird gegebenenfalls ein Legislativvorschlag beigefügt. 

(3) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat im Zusammenhang mit jeder im Übereinkommen von Paris ver­
einbarten globalen Bestandsaufnahme Bericht, insbesondere in Bezug 
auf die Notwendigkeit zusätzlicher Unionsstrategien und -maßnahmen, 
damit die Union und ihre Mitgliedstaaten die erforderlichen Treibhaus­
gasemissionsreduktionen verwirklichen können, und auch hinsichtlich 
des linearen Faktors gemäß Artikel 9 dieser Richtlinie. Die Kommis­
sion kann dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls 
Legislativvorschläge zur Änderung dieser Richtlinie unterbreiten, um 
insbesondere die Einhaltung des Ziels der Klimaneutralität gemäß Ar­
tikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1119 und der Klimaziele 
der Union gemäß Artikel 4 der genannten Verordnung sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck berücksichtigt die Kommission bei der Ausarbeitung 
ihrer Legislativvorschläge unter anderem das projizierte indikative 
Treibhausgasbudget der Union für den Zeitraum 2030 bis 2050 gemäß 
Artikel 4 Absatz 4 der genannten Verordnung. 

▼M9 
(4) Die Kommission legt vor dem 1. Januar 2020 eine aktualisierte 
Analyse der Nicht-CO 2 -Effekte aus dem Luftverkehr vor, gegebenen­
falls verbunden mit Vorschlägen, wie diese Effekte bestmöglich an­
gegangen werden können. 

▼M15 
(5) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat bis zum 31. Juli 2026 Bericht über folgende Punkte, gegebenenfalls 
unter Beifügung eines Legislativvorschlags und einer Folgenabschät­
zung: 

▼M9
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a) über den Umstand, wie negative Emissionen aus Treibhausgasen, 
die aus der Atmosphäre entfernt und sicher und dauerhaft gelagert 
werden, berücksichtigt und wie diese negativen Emissionen durch 
den Emissionshandel abgedeckt werden könnten, erforderlichenfalls 
einschließlich eines klaren Anwendungsbereichs sowie strenger Kri­
terien für eine solche Abdeckung und Schutzmechanismen, um si­
cherzustellen, dass durch diesen Abbau die erforderlichen Emis­
sionsreduktionen entsprechend der Klimaziele der EU gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/1119 nicht ausgeglichen werden; 

b) die Möglichkeit, die Schwellenwerte für die Gesamtfeuerungswär­
meleistung von 20 MW für die Tätigkeiten in Anhang I ab 2031 zu 
senken; 

c) den Umstand, ob alle unter diese Richtlinie fallenden Treibhausgas­
emissionen tatsächlich berücksichtigt und ob Doppelzählungen wirk­
sam vermieden werden; insbesondere bewertet sie die Anrechnung 
der Treibhausgasemissionen, von denen angenommen wird, dass sie 
in einem Produkt abgeschieden und in einer anderen als der in 
Artikel 12 Absatz 3b genannten Weise verwendet wurden. 

(6) Bei der Überprüfung dieser Richtlinie gemäß den Absätzen 1, 2 
und 3 dieses Artikels analysiert die Kommission, wie Verknüpfungen 
zwischen dem EU-EHS und anderen CO 2 -Märkten hergestellt werden 
können, ohne die Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität und der 
Klimaziele der EU gemäß der Verordnung (EU) 2021/1119 zu beein­
trächtigen. 

(7) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 31. Juli 2026 einen Bericht vor, in dem sie die Durchführ­
barkeit einer Aufnahme von Anlagen für die Verbrennung von Sied­
lungsabfällen in das EU-EHS bewertet, auch im Hinblick auf ihre Auf­
nahme ab 2028 und mit einer Bewertung, ob einem Mitgliedstaat die 
Wahl zustehen müsste, bis zum 31. Dezember 2030 auszusteigen. In 
diesem Zusammenhang berücksichtigt die Kommission die Bedeutung 
aller Sektoren, die zur Verringerung von Emissionen beitragen, und die 
potenzielle Umlenkung auf die Entsorgung von Abfällen in Deponien 
in der Union und auf Abfallexporte in Drittländer. Darüber hinaus 
berücksichtigt die Kommission einschlägige Kriterien wie die Auswir­
kungen auf den Binnenmarkt, mögliche Wettbewerbsverzerrungen, die 
Umweltintegrität, die Angleichung an die Ziele der Richt­
linie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) sowie 
die Robustheit und Genauigkeit bei der Überwachung und Berechnung 
der Emissionen. Die Kommission legt gegebenenfalls und unbeschadet 
des Artikels 4 der genannten Richtlinie zusammen mit dem Bericht 
einen Legislativvorschlag vor, um die Bestimmungen dieses Kapitels 
auf Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen und die Zutei­
lung und Vergabe zusätzlicher Zertifikate für Anlagen für die Verbren­
nung von Siedlungsabfällen anzuwenden und eine mögliche Umlen­
kung von Abfällen zu verhindern. 

▼M15 

( 1 ) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
(ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3).



 

02003L0087 — DE — 01.03.2024 — 016.001 — 89 

In dem im ersten Unterabsatz genannten Bericht prüft die Kommission 
auch die Möglichkeit, weitere Abfallbewirtschaftungsverfahren in das 
EU-EHS aufzunehmen, insbesondere Deponien, die Methan- und Stick­
stoffoxidemissionen in der Union verursachen. Die Kommission kann 
diesem Bericht gegebenenfalls auch einen Legislativvorschlag zur Auf­
nahme solcher anderen Abfallbewirtschaftungsverfahren in das EU- 
EHS beifügen. 

▼M14 
(8) Die Kommission nimmt im Jahr 2026 Folgendes in den Bericht 
gemäß Artikel 10 Absatz 5 auf: 

a) eine Bewertung der Auswirkungen von Flügen über eine Entfernung 
von weniger als 1 000 km auf die Umwelt und das Klima sowie 
Überlegungen zu Optionen zur Verringerung dieser Auswirkungen, 
einschließlich einer Prüfung der verfügbaren alternativen öffent­
lichen Verkehrsmittel und der verstärkten Nutzung nachhaltiger 
Flugkraftstoffe, 

b) eine Bewertung der Auswirkungen von Flügen, die von Betreibern 
durchgeführt werden, die gemäß Buchstabe h oder k des Eintrags 
„Luftverkehr“ in der Spalte „Tätigkeiten“ der Tabelle in Anhang I 
befreit sind, auf die Umwelt und das Klima sowie Überlegungen zu 
Optionen zur Verringerung dieser Auswirkungen, 

c) eine Bewertung der sozialen Auswirkungen dieser Richtlinie im 
Luftverkehrssektor, unter anderem auf das Personal und die Kosten 
für Flugreisen, und 

d) eine Bewertung der Luftverkehrsanbindung von Inseln und abge­
legenen Gebieten, auch unter Berücksichtigung der Wettbewerbs­
fähigkeit und der Verlagerung von CO 2 -Emissionen sowie der Aus­
wirkungen auf die Umwelt und das Klima. 

Der in Artikel 10 Absatz 5 vorgesehene Bericht wird gegebenenfalls 
auch bei einer künftigen Überarbeitung dieser Richtlinie berücksichtigt. 

▼M15 

KAPITEL IVa 

EMISSIONSHANDELSSYSTEM FÜR DEN GEBÄUDE- UND DEN 
STRAßENVERKEHRSSEKTOR SOWIE FÜR ANDERE SEKTOREN 

Artikel 30a 

Anwendungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Emissionen, Genehmi­
gungen zur Emission von Treibhausgasen, die Vergabe und Abgabe 
von Zertifikaten sowie die Überwachung, Berichterstattung und Prü­
fung im Zusammenhang mit der in Anhang III genannten Tätigkeit. 
Dieses Kapitel gilt nicht für Emissionen, die unter die Kapitel II und III 
fallen. 

▼M15
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Artikel 30b 

Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab dem 1. Januar 2025 
kein beaufsichtigtes Unternehmen die in Anhang III genannte Tätigkeit 
ausübt, es sei denn, das beaufsichtigte Unternehmen ist im Besitz einer 
von einer zuständigen Behörde gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses 
Artikels erteilten Genehmigung. 

(2) Ein von dem beaufsichtigten Unternehmen gemäß Absatz 1 die­
ses Artikels bei der zuständigen Behörde gestellter Antrag auf Erteilung 
einer Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen gemäß diesem 
Kapitel enthält mindestens folgende Angaben: 

a) das beaufsichtigte Unternehmen; 

b) die Art der Brennstoffe, die sie in den steuerrechtlich freien Verkehr 
überführt und die für Verbrennungsprozesse in den in Anhang III 
genannten Sektoren verwendet werden, sowie die Mittel, mit denen 
sie diese Brennstoffe in den Verkehr bringt; 

c) die Endverwendung oder Endverwendungen der Brennstoffe, die für 
die in Anhang III genannte Tätigkeit in den steuerrechtlich freien 
Verkehr überführt werden; 

d) geplante Maßnahmen zur Überwachung von und Berichterstattung 
der Emissionen im Einklang mit den in den Artikel 14 und 30f 
genannten Durchführungsrechtsakten; 

e) eine nichttechnische Zusammenfassung der Informationen gemäß 
den Buchstaben a bis d des vorliegenden Absatzes. 

(3) Die zuständige Behörde erteilt dem in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten beaufsichtigten Unternehmen eine Genehmigung zur Emis­
sion von Treibhausgasen für die in Anhang III genannte Tätigkeit, 
nachdem sie sich vergewissert hat, dass die Einrichtung zur Über­
wachung von und Berichterstattung über Emissionen, die den Brenn­
stoffmengen entsprechen, die sie gemäß Anhang III in den steuerrecht­
lich freien Verkehr überführt hat, in der Lage ist. 

(4) Genehmigungen zur Emission von Treibhausgasen enthalten 
mindestens folgende Angaben: 

a) Name und Anschrift des beaufsichtigten Unternehmens, 

b) eine Beschreibung der Mittel, mit denen das beaufsichtigte Unter­
nehmen die Brennstoffe in den unter dieses Kapitel fallenden Sek­
toren in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt; 

c) eine Liste der Brennstoffe, die das beaufsichtigte Unternehmen in 
den unter dieses Kapitel fallenden Sektoren in den steuerrechtlich 
freien Verkehr überführt; 

d) einen Überwachungsplan, der die Anforderungen der in Artikel 14 
genannten Durchführungsrechtsakte erfüllt; 

e) Anforderungen an die Berichterstattung, die in den in Artikel 14 
genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt werden; 

▼M15
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f) eine Verpflichtung zur Abgabe von gemäß diesem Kapitel vergebe­
nen Zertifikaten in Höhe der nach Artikel 15 geprüften Gesamt­
emissionen in jedem Kalenderjahr und innerhalb der in Artikel 30e 
Absatz 2 festgelegten Frist. 

(5) Die Mitgliedstaaten können den beaufsichtigten Unternehmen 
gestatten, die Überwachungspläne ohne Änderung der Genehmigung 
zu aktualisieren. Die beaufsichtigten Unternehmen legen der zuständi­
gen Behörde etwaige aktualisierte Überwachungspläne zur Genehmi­
gung vor. 

(6) Das beaufsichtigte Unternehmen unterrichtet die zuständige Be­
hörde über alle geplanten Änderungen der Art ihrer Tätigkeit oder der 
Brennstoffe, die sie in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt, die 
eine Aktualisierung der Genehmigung zur Emission von Treibhausga­
sen erforderlich machen könnten. Gegebenenfalls aktualisiert die zu­
ständige Behörde die Genehmigung gemäß den in Artikel 14 genannten 
Durchführungsrechtsakten. Ändert sich die Identität des unter dieses 
Kapitel fallenden beaufsichtigten Unternehmens, so aktualisiert die zu­
ständige Behörde die Genehmigung in Bezug auf Namen und Anschrift 
des neuen beaufsichtigten Unternehmens. 

Artikel 30c 

Unionsweite Menge der Zertifikate 

(1) Die unionsweite Menge der jährlich ab 2027 gemäß diesem Ka­
pitel vergebenen Zertifikate wird ab 2024 linear gesenkt. Der Wert für 
2024 ist definiert als die Emissionsobergrenze für 2024, die auf der 
Grundlage der Referenzemissionen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) 
für die unter dieses Kapitel fallenden Sektoren und unter Anwendung 
des linearen Kürzungspfads für alle Emissionen im Anwendungsbereich 
der genannten Verordnung berechnet wird. Die Menge wird jedes Jahr 
nach 2024 um einen linearen Kürzungsfaktor von 5,10 % gesenkt. Die 
Kommission veröffentlicht bis zum 1. Januar 2025 die unionsweite 
Menge der Zertifikate für das Jahr 2027. 

(2) Die unionsweite Menge der gemäß diesem Kapitel ab 2028 jähr­
lich vergebenen Zertifikate wird ab 2025 linear auf der Grundlage der 
gemäß diesem Kapitel für die Jahre 2024 bis 2026 berichteten durch­
schnittlichen Emissionen gesenkt. Die Menge der Zertifikate wird um 
einen linearen Kürzungsfaktor von 5,38 % gesenkt, es sei denn, die 
Bedingungen gemäß Anhang IIIa Nummer 1 finden Anwendung; in 
diesem Fall wird die Menge um einen linearen Kürzungsfaktor, der 
gemäß den Bestimmungen von Anhang IIIa Nummer 2 angepasst wird, 
gesenkt. Die Kommission veröffentlicht bis zum 30. Juni 2027 die 
unionsweite Menge der Zertifikate für 2028 und erforderlichenfalls 
den angepassten linearen Kürzungsfaktor. 

▼M15 

( 1 ) Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als 
Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 525/2013 (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26).
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(3) Die unionsweite Menge der gemäß diesem Kapitel vergebenen 
Zertifikate wird für jedes Jahr ab 2028 angepasst, um die Menge der 
abgegebenen Zertifikate auszugleichen, wenn es im Sinne von Arti­
kel 30f Absatz 5 nicht möglich war, eine Doppelzählung von Emis­
sionen zu vermeiden, oder wenn Zertifikate für nicht unter dieses Ka­
pitel fallende Emissionen abgegeben wurden. Die Anpassung entspricht 
der Gesamtmenge von Zertifikaten gemäß diesem Kapitel, die in dem 
betreffenden Berichtsjahr gemäß den in Artikel 30f Absatz 5 Unter­
absatz2 genannten Durchführungsrechtsakten ausgeglichen wurden. 

(4) Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 30j die in Anhang III ge­
nannte Tätigkeit einseitig auf Sektoren ausweiten, die nicht in diesem 
Anhang aufgeführt sind, stellen sicher, dass die betreffenden beaufsich­
tigten Unternehmen der zuständigen Behörde bis zum 30. April des 
betreffenden Jahres im Einklang mit Artikels 30f einen hinreichend 
begründeten Bericht übermitteln. Sind die übermittelten Daten hinrei­
chend begründet, so setzt die zuständige Behörde die Kommission bis 
zum 30. Juni des betreffenden Jahres davon in Kenntnis. Die Menge 
der gemäß Absatz 1 dieses Artikels zu vergebenen Zertifikate wird 
unter Berücksichtigung des von den beaufsichtigten Unternehmen über­
mittelten hinreichend begründeten Berichts angepasst. 

Artikel 30d 

Versteigerung von Zertifikaten für die in Anhang III genannte 
Tätigkeit 

(1) Ab 2027 werden Zertifikate, die unter dieses Kapitel fallen, ver­
steigert, es sei denn, sie werden in die mit dem Beschluss 
(EU) 2015/1814 eingerichtete Marktstabilitätsreserve eingestellt. Die 
Zertifikate gemäß diesem Kapitel werden getrennt von den Zertifikaten 
gemäß den Kapiteln II und III dieser Richtlinie versteigert. 

(2) Die Versteigerung der Zertifikate gemäß diesem Kapitel beginnt 
2027 mit einer Menge, die 130 % der Versteigerungsmengen für 2027 
entspricht, die auf der Grundlage der unionsweiten Zertifikatmenge für 
das genannte Jahr und der jeweiligen Versteigerungsanteile und -men­
gen gemäß den Absätzen 3 bis 6 dieses Artikels ermittelt wurden. Die 
zusätzlichen zu versteigernden 30% werden nur für die Abgabe von 
Zertifikaten gemäß Artikel 30e Absatz 2 verwendet und können bis 
zum 31. Mai 2028 versteigert werden. Die zusätzlichen 30 % werden 
von den Versteigerungsmengen für den Zeitraum 2029 bis 2031 abge­
zogen. Die Bedingungen für die Versteigerungen gemäß dem vorlie­
genden Absatz werden im Einklang mit Absatz 7 dieses Artikels und 
Artikel 10 Absatz 4 festgelegt. 

Im Jahr 2027 werden 600 Millionen Zertifikate gemäß diesem Kapitel 
als Bestand in der Marktstabilitätsreserve gemäß Artikel 1a Absatz 3 
des Beschlusses (EU) 2015/1814 geschaffen. 

(3) 150 Millionen gemäß diesem Kapitel vergebene Zertifikate wer­
den versteigert, und alle Einnahmen aus diesen Versteigerungen werden 
für den nach der Verordnung (EU) 2023/955 eingerichteten Klima-So­
zialfonds bis 2032 bereitgestellt. 

▼M15
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(4) Was die verbliebene Menge von Zertifikaten anbelangt und um 
zusammen mit den Einnahmen aus den in Absatz 3 dieses Artikels und 
Artikel 10a Absatz 8b der vorliegenden Richtlinie genannten Zertifika­
ten einen Höchstbetrag von 65 000 000 000 EUR zu erzielen, stellt die 
Kommission sicher, dass eine zusätzliche Menge von Zertifikaten, die 
unter dieses Kapitel fallen, versteigert wird und die Einnahmen aus 
diesen Versteigerungen bis 2032 für den mit der Verordnung 
(EU) 2023/955 eingerichteten Klima-Sozialfonds bereitgestellt werden. 

Die Kommission stellt sicher, dass die in Absatz 3 dieses Artikels und 
in diesem Absatz genannten, für den Klima-Sozialfonds bestimmten 
Zertifikate gemäß den in Artikel 10 Absatz 4 genannten Grundsätzen 
und Modalitäten und den delegierten Rechtsakten versteigert werden, 
die gemäß jenem Artikel erlassen wurden. 

Die Einnahmen aus der Versteigerung der Zertifikate gemäß Absatz 3 
dieses Artikels und dem vorliegenden Absatz stellen externe zweck­
gebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung 
(EU, Euratom) 2018/1046 dar und werden im Einklang mit den für 
den Klima-Sozialfonds geltenden Vorschriften eingesetzt. 

Der jährliche Betrag, der dem Klima-Sozialfonds gemäß Artikel 10a 
Absatz 8b, Absatz 3 dieses Artikels und diesem Absatz zugeteilt wird, 
darf die folgenden Beträge nicht übersteigen: 

a) für das Jahr 2026 4 000 000 000 EUR; 

b) für das Jahr 2027 10 900 000 000 EUR; 

c) für das Jahr 2028 10 500 000 000 EUR; 

d) für das Jahr 2029 10 300 000 000 EUR; 

e) für das Jahr 2030 10 100 000 000 EUR; 

f) für das Jahr 2031 9 800 000 000 EUR; 

g) für das Jahr 2032 9 400 000 000 EUR. 

Wird das nach diesem Kapitel eingerichtete Emissionshandelssystem 
gemäß Artikel 30k auf 2028 verschoben, so beläuft sich der dem Kli­
ma-Sozialfonds gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes zur Verfügung zu 
stellende Höchstbetrag auf 54 600 000 000 EUR. In diesem Fall dürfen 
die dem Klima-Sozialfonds für die Jahre 2026 bis 2027 jährlich zuge­
wiesenen Beträge insgesamt 4 000 000 000 EUR nicht übersteigen, und 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum 31. Dezember 2032 darf 
der betreffende jährliche Betrag die folgenden Beträge nicht überstei­
gen: 

a) für das Jahr 2028 11 400 000 000 EUR; 

b) für das Jahr 2029 10 300 000 000 EUR; 

c) für das Jahr 2030 10 100 000 000 EUR; 

d) für das Jahr 2031 9 800 000 000 EUR; 

e) für das Jahr 2032 9 000 000 000 EUR. 

▼M15
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Wird für Einnahmen aus der Versteigerung gemäß Absatz 5 dieses 
Artikels die Verwendung als Eigenmittel gemäß Artikel 311 Absatz 3 
AEUV festgelegt, so finden Artikel 10a Absatz 8b dieser Richtlinie, 
Absatz 3 dieses Artikels und dieser Absatz keine Anwendung. 

(5) Die Gesamtmenge der Zertifikate gemäß diesem Kapitel wird 
nach Abzug der in den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels genannten 
Mengen von den Mitgliedstaaten versteigert und unter ihnen in Antei­
len aufgeteilt, die dem Anteil der Referenzemissionen gemäß Artikel 4 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/842 für die in Anhang III, Ab­
satz 2, Buchstabe b, c und d dieser Richtlinie genannten Kategorien 
von Emissionsquellen für den Durchschnitt des Zeitraums von 2016 bis 
2018 des betreffenden Mitgliedstaats im Einklang mit der umfassenden 
Überprüfung gemäß Artikel 4 Absatz 3 der genannten Verordnung ent­
sprechen. 

(6) Die Mitgliedstaaten legen die Verwendung der Einnahmen aus 
der Versteigerung von in Absatz 5 dieses Artikels genannten Zertifika­
ten fest, mit Ausnahme der Einnahmen, die als externe zweckgebun­
dene Einnahmen gemäß Absatz 4 dieses Artikels gelten, oder der Ein­
nahmen, die als Eigenmittel gemäß Artikel 311 Absatz 3 AEUV in den 
Unionshaushalt eingestellt werden. Die Mitgliedstaaten verwenden ihre 
Einnahmen oder den finanziellen Gegenwert dieser Einnahmen für ei­
nen oder mehrere der in Artikel 10 Absatz 3 dieser Richtlinie genann­
ten Zwecke, wobei Tätigkeiten Vorrang eingeräumt wird, die zur Be­
wältigung sozialer Aspekte des Emissionshandels gemäß diesem Kapi­
tel beitragen können, oder für einen oder mehrere der folgenden Zwe­
cke: 

a) Maßnahmen, die zur Dekarbonisierung der Wärme- und Kältever­
sorgung von Gebäuden oder zur Verringerung des Energiebedarfs 
von Gebäuden beitragen sollen, einschließlich der Integration erneu­
erbarer Energien und damit verbundener Maßnahmen gemäß Arti­
kel 7 Absatz 11 und den Artikeln 12 und 20 der Richt­
linie 2012/27/EU, sowie Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung 
einkommensschwacher Haushalte in Gebäuden mit der schlechtesten 
Energiebilanz; 

b) Maßnahmen, die darauf abzielen, die Einführung emissionsfreier 
Fahrzeuge zu beschleunigen oder den Aufbau einer vollständig in­
teroperablen Betankungs- und Ladeinfrastruktur für emissionsfreie 
Fahrzeuge finanziell zu unterstützen, oder Maßnahmen zur För­
derung der Umstellung auf öffentliche Verkehrsmittel und zur Ver­
besserung der Multimodalität oder Bereitstellung finanzieller Unter­
stützung, um soziale Aspekte im Zusammenhang mit Verkehrsteil­
nehmern mit niedrigem und mittlerem Einkommen anzugehen; 

c) die Finanzierung ihres Klima-Sozialplans gemäß Artikel 15 der Ver­
ordnung (EU) 2023/955; 

d) den finanziellen Ausgleich für die Endverbraucher von Brennstoffen 
in Fällen, in denen es im Sinne von Artikel 30f Absatz 5 nicht 
möglich war, eine Doppelzählung von Emissionen zu vermeiden, 
oder wenn Zertifikate für Emissionen abgegeben wurden, die nicht 
unter dieses Kapitel fallen. 
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Es wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedstaaten die Bestim­
mungen dieses Absatzes einhalten, wenn sie steuerliche oder finan­
zielle Unterstützungs- oder Regulierungsmaßnahmen ergreifen und 
umsetzen, die finanzielle Unterstützung mobilisieren, für die in Un­
terabsatz 1 dieses Absatzes genannten Zwecke eingerichtet wurden 
und dem Wert der Einnahmen gemäß dem genannten Unterabsatz 
aus der Versteigerung von Zertifikaten gemäß diesem Kapitel ent­
sprechen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Verwen­
dung der Einnahmen und die gemäß diesem Absatz ergriffenen 
Maßnahmen, indem sie diese Informationen in ihre gemäß der Ver­
ordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten Berichte aufnehmen. 

(7) Für die gemäß diesem Kapitel vergebenen Zertifikate gilt Arti­
kel 10 Absätze 4 und 5. 

Artikel 30e 

Übertragung, Abgabe und Löschung von Zertifikaten 

(1) Artikel 12 gilt mit Ausnahme seiner Absätze 3 und 3a, Absatz 4 
Satz 2 und Satz 3 sowie Absatz 5 für die Emissionen, beaufsichtigten 
Unternehmen und Zertifikate gemäß diesem Kapitel. Zu diesem Zwe­
cke gilt Folgendes: 

a) Jede Bezugnahme auf Emissionen ist als Bezugnahme auf die Emis­
sionen gemäß diesem Kapitel zu verstehen; 

b) jede Bezugnahme auf Anlagenbetreiber ist als Bezugnahme auf die 
beaufsichtigten Unternehmen gemäß diesem Kapitel zu verstehen; 

c) jede Bezugnahme auf Zertifikate ist als Bezugnahme auf die Zerti­
fikate gemäß diesem Kapitel zu verstehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das beaufsichtigte Unter­
nehmen ab dem 1. Januar 2028 bis zum 31. Mai jedes Jahres eine 
Menge von Zertifikaten gemäß diesem Kapitel im Umfang der Gesamt­
emissionen des beaufsichtigten Unternehmens abgibt, die der gemäß 
den Artikeln 15 und 30f geprüften Menge an im vorangegangenen 
Kalenderjahr gemäß Anhang III in den steuerrechtlich freien Verkehr 
überführten Brennstoffen entsprechen, und dass diese Zertifikate an­
schließend gelöscht werden. 

(3) Unterliegt ein beaufsichtigtes Unternehmen, das in einem be­
stimmten Mitgliedstaat niedergelassen ist, einer für die Jahre 2027 
bis 2030 geltenden nationalen CO 2 -Steuer, die für die in Anhang III 
genannte Tätigkeit gilt, so kann die zuständige Behörde des betreffen­
den Mitgliedstaats dieses beaufsichtigte Unternehmen bis zum 31. De­
ezember 2030 abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 
von der Verpflichtung zur Abgabe von Zertifikaten gemäß Absatz 2 
dieses Artikels für ein bestimmtes Bezugsjahr befreien, sofern 
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a) der betreffende Mitgliedstaat der Kommission diese nationale CO 2 - 
Steuer bis zum 31. Dezember 2023 mitteilt und die nationalen 
Rechtsvorschriften zur Festlegung der für die Jahre 2027 bis 2030 
geltenden Steuersätze zu diesem Zeitpunkt in Kraft getreten sind; 
der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission alle späteren 
Änderungen der nationalen CO 2 -Steuer mit; 

b) die nationale CO 2 -Steuer des betreffenden Mitgliedstaats, die von 
dem beaufsichtigten Unternehmen tatsächlich gezahlt wird, für das 
Bezugsjahr höher ist als der durchschnittliche Auktionsclearingpreis 
des gemäß diesem Kapitel eingerichteten Emissionshandelssystems; 

c) das beaufsichtigte Unternehmen den Verpflichtungen gemäß Arti­
kel 30b in Bezug auf Genehmigungen zur Emission von Treibhaus­
gasen und gemäß Artikel 30f in Bezug auf die Überwachung, Be­
richterstattung und Prüfung von Emissionen uneingeschränkt nach­
kommt; 

d) der betreffende Mitgliedstaat die Kommission über die Anwendung 
einer solchen Befreiung und die entsprechende Menge von Zertifi­
katen unterrichtet, die im Einklang mit Buchstabe g dieses Unter­
absatzes und den delegierten Rechtsakten, die gemäß Artikel 10 
Absatz 4 bis zum 31. Mai des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres 
angenommen werden, gelöscht werden; 

e) die Kommission innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung 
gemäß Buchstabe a dieses Unterabsatzes oder innerhalb eines Mo­
nats nach der Mitteilung für das betreffende Jahr gemäß Buchstabe d 
dieses Unterabsatzes keine Einwände gegen die Anwendung der 
Ausnahmeregelung mit der Begründung erhebt, dass die angemel­
dete Maßnahme nicht im Einklang mit den in diesem Absatz fest­
gelegten Bedingungen steht; 

f) der betreffende Mitgliedstaat die in Artikel 30d Absatz 5 genannte 
Menge von Zertifikaten für ein bestimmtes Bezugsjahr nicht ver­
steigert, bis die gemäß diesem Absatz zu löschende Menge von 
Zertifikaten gemäß Buchstabe g dieses Unterabsatzes bestimmt wur­
de; der betreffende Mitgliedstaat versteigert keine der zusätzlichen 
Mengen von Zertifikaten nach Artikel 30d Absatz 2 Unterabsatz 1; 

g) der betreffende Mitgliedstaat eine Menge von Zertifikaten aus der in 
Artikel 30d Absatz 5 genannten Gesamtmenge der von ihm zu ver­
steigernden Zertifikate für das Bezugsjahr löscht, die für das Be­
zugsjahr den geprüften Emissionen diesem beaufsichtigten Unter­
nehmen gemäß diesem Kapitel entspricht; liegt die Menge von Zer­
tifikaten, die in dem Bezugsjahr nach der Anwendung von Buch­
stabe f dieses Unterabsatzes noch zu versteigern ist, unter der gemäß 
diesem Absatz zu löschenden Menge von Zertifikaten, so stellt der 
betreffende Mitgliedstaat sicher, dass er die der Differenz entspre­
chende Menge von Zertifikaten bis zum Ende des auf das Bezugs­
jahr folgenden Jahres löscht; und 
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h) sich der betreffende Mitgliedstaat zum Zeitpunkt der ersten Mittei­
lung gemäß Buchstabe a dieses Unterabsatzes verpflichtet, für eine 
oder mehrere der in Artikel 30d Absatz 6 Unterabsatz 1 aufgeführ­
ten oder genannten Maßnahmen einen Betrag zu verwenden, der den 
Einnahmen entspricht, auf die ohne die Ausnahmeregelung Arti­
kel 30d Absatz 6 angewandt worden wäre; Artikel 30d Absatz 6 
Unterabsätze 2 und 3 finden Anwendung, und die Kommission stellt 
sicher, dass die gemäß diesem Buchstaben erhaltenen Informationen 
mit der eingegangenen Verpflichtung im Einklang stehen. 

Die gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe g des vorliegenden Absatzes zu 
löschende Menge von Zertifikaten lässt die gemäß Artikel 30d Ab­
satz 4 dieser Richtlinie festgelegten externen zweckgebundenen Ein­
nahmen oder, sofern sie gemäß Artikel 311 Absatz 3 AEUV fest­
gestellt wurden, die Eigenmittel des Unionshaushalts gemäß dem 
Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates ( 1 ) aus Einnahmen 
aus der Versteigerung von Zertifikaten gemäß Artikel 30d dieser 
Richtlinie unberührt. 

(4) Krankenhäuser, die nicht unter Kapitel III fallen, können einen 
finanziellen Ausgleich für die Kosten erhalten, die ihnen durch die 
Abgabe von Zertifikaten gemäß diesem Kapitel entstehen. Zu diesem 
Zweck gelten die für Doppelzählungen geltenden Bestimmungen dieses 
Kapitels entsprechend. 

Artikel 30f 

Überwachung, Berichterstattung, Prüfung von Emissionen und 
Akkreditierung 

(1) Die Artikel 14 und 15 gelten für die Emissionen, beaufsichtigten 
Unternehmen und Zertifikate gemäß diesem Kapitel. Zu diesem Zwe­
cke gilt Folgendes: 

a) Jede Bezugnahme auf Emissionen ist als Bezugnahme auf die Emis­
sionen gemäß diesem Kapitel zu verstehen; 

b) jede Bezugnahme auf eine in Anhang I aufgeführte Tätigkeit ist als 
Bezugnahme auf die in Anhang III genannte Tätigkeit zu verstehen; 

c) jede Bezugnahme auf Betreiber ist als Bezugnahme auf die beauf­
sichtigten Unternehmen gemäß diesem Kapitel zu verstehen; 

d) jede Bezugnahme auf Zertifikate ist als Bezugnahme auf die Zerti­
fikate gemäß diesem Kapitel zu verstehen. 

e) die Bezugnahme auf das Datum in Artikel 15 ist als Bezugnahme 
auf den 30. April zu verstehen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jedes beaufsichtigte Un­
ternehmen ab 2025 für jedes Kalenderjahr die Emissionen überwacht, 
die den gemäß Anhang III in den steuerrechtlich freien Verkehr über­
führten Brennstoffmengen entsprechen. Sie stellen ferner sicher, dass 
jedes beaufsichtigte Unternehmen diese Emissionen beginnend im Jahr 
2026 im Jahr nach ihrem Ausstoß gemäß den in Artikel 14 Absatz 1 
genannten Durchführungsrechtsakten der zuständigen Behörde berich­
tet. 

(3) Ab dem 1. Januar 2028 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
jedes beaufsichtigte Unternehmen bis 2030 bis zum 30. April jedes 
Jahres den durchschnittlichen Anteil der Kosten im Zusammenhang 
mit der Abgabe von Zertifikaten gemäß diesem Kapitel berichtet, den 
sie im Vorjahr an die Verbraucher weitergegeben hat. Die Kommission 
erlässt Durchführungsrechtsakte zu den Anforderungen an diese Be­
richte und entsprechende Muster. Diese Durchführungsrechtsakte wer­
den gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 genannten Prüfverfahren er­
lassen. Die Kommission bewertet die vorgelegten Berichte und erstattet 
dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich Bericht über ihre 
Ergebnisse. Stellt die Kommission fest, dass es bei der Weitergabe von 
CO 2 -Emissionskosten unangemessene Praktiken gibt, so können dem 
Bericht gegebenenfalls Legislativvorschläge beigefügt werden, mit de­
nen gegen solche unangemessenen Praktiken vorgegangen werden soll. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jedes beaufsichtigte Un­
ternehmen, das am 1. Januar 2025 im Besitz einer Genehmigung gemäß 
Artikel 30b ist, bis zum 30. April 2025 ihre historischen Emissionen für 
das Jahr 2024 berichtet. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die beaufsichtigten Un­
ternehmen die genauen Mengen an in den steuerrechtlich freien Ver­
kehr überführtem Brennstoff, die für Verbrennungsprozesse in den in 
Anhang III genannten Sektoren verwendet werden, und die endgültige 
Verwendung der von ihnen in den steuerrechtlich freien Verkehr über­
führten Brennstoffe zuverlässig und genau dokumentieren können. Die 
Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um das Risiko einer 
Doppelzählung der Emissionen gemäß diesem Kapitel und der Emis­
sionen gemäß den Kapiteln II und III sowie das Risiko, dass Zertifikate 
für Emissionen abgegeben werden, die nicht unter dieses Kapitel fallen, 
zu begrenzen. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte betreffend die ge­
nauen Bestimmungen für die Vermeidung von Doppelzählungen und 
der Abgabe von Zertifikaten für Emissionen, die nicht unter dieses 
Kapitel fallen, sowie zur Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für 
die Endverbraucher der Brennstoffe in Fällen, in denen eine solche 
Doppelzählung oder Abgabe nicht vermieden werden kann. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. Die Berechnung des finanziellen 
Ausgleichs für die Endverbraucher der Brennstoffe beruht auf dem 
Durchschnittspreis der Zertifikate bei Versteigerungen, die im Einklang 
mit den gemäß Artikel 10 Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakten 
im betreffenden Berichtsjahr durchgeführt werden. 

(6) Die Grundsätze für die Überwachung und Berichterstattung be­
treffend Emissionen gemäß diesem Kapitel sind in Anhang IV Teil C 
festgelegt. 
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(7) Die Kriterien für die Prüfung der unter dieses Kapitel fallenden 
Emissionen sind in Anhang V Teil C festgelegt. 

(8) Die Mitgliedstaaten können vereinfachte Maßnahmen zur Über­
wachung, Berichterstattung und Prüfung für beaufsichtigte Unterneh­
men zulassen, deren jährliche Emissionen, die den in den steuerrecht­
lich freien Verkehr überführten Brennstoffmengen entsprechen, gemäß 
den in Artikel 14 Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten weni­
ger als 1 000 t CO 2 -Äquivalent betragen. 

Artikel 30g 

Verwaltung 

Die Artikel 13 und 15a, Artikel 16 Absätze 1, 2, 3, 4 und 12 sowie die 
Artikel 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23 und 29 gelten für die Emis­
sionen, beaufsichtigten Unternehmen gemäß diesem Kapitel. Zu diesem 
Zwecke gilt Folgendes: 

a) Jede Bezugnahme auf Emissionen ist als Bezugnahme auf Emissio­
nen gemäß diesem Kapitel zu verstehen; 

b) jede Bezugnahme auf Betreiber ist als Bezugnahme auf beaufsich­
tigte Unternehmen gemäß diesem Kapitel zu verstehen; 

c) jede Bezugnahme auf Zertifikate ist als Bezugnahme auf die Zerti­
fikate gemäß diesem Kapitel zu verstehen. 

Artikel 30h 

Maßnahmen bei übermäßigen Preiserhöhungen 

(1) Liegt der Durchschnittspreis der Zertifikate bei Versteigerungen, 
die gemäß den gemäß Artikel 10 Absatz 4 dieses Artikels erlassenen 
delegierten Rechtsakten durchgeführt werden, in mehr als drei auf­
einanderfolgenden Monaten über dem Zweifachen des Durchschnitts­
preises der Zertifikate bei Versteigerungen der Zertifikate gemäß die­
sem Kapitel in den sechs vorangegangenen aufeinanderfolgenden Mo­
naten, so werden gemäß Artikel 1a Absatz 7 des Beschlusses 
(EU) 2015/1814 50 Millionen Zertifikate gemäß diesem Kapitel aus 
der Marktstabilitätsreserve freigegeben. 

In den Jahren 2027 und 2028 ist die Bedingung gemäß Unterabsatz 1 
zu erfüllen, wenn der Durchschnittspreis der Zertifikate in mehr als drei 
aufeinanderfolgenden Monaten über dem Eineinhalbfachen des Durch­
schnittspreises der Zertifikate während des Bezugszeitraums der sechs 
vorangegangenen aufeinanderfolgenden Monate liegt. 

(2) Übersteigt der Durchschnittspreis der in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten Zertifikate eine Preisobergrenze von 45 EUR während eines 
Zeitraums von zwei aufeinanderfolgenden Monaten, so werden 20 Mil­
lionen der unter dieses Kapitel fallende Zertifikate aus der Marktstabi­
litätsreserve gemäß Artikel 1a Absatz 7 des Beschlusses 
(EU) 2015/1814 freigegeben. Es gilt eine Indexierung auf der Grund­
lage des Europäischen Verbraucherpreisindexes für 2020. Die Freigabe 
von Zertifikaten gemäß dem in diesem Absatz vorgesehenen Mecha­
nismus erfolgt bis zum 31. Dezember 2029. 
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(3) Liegt der Durchschnittspreis der in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten Zertifikate über dem Dreifachen des Durchschnittspreises 
der Zertifikate in den sechs vorangegangenen aufeinanderfolgenden 
Monaten, so werden gemäß Artikel 1a Absatz 7 des Beschlusses 
(EU) 2015/1814 150 Millionen Zertifikate gemäß diesem Kapitel aus 
der Marktstabilitätsreserve freigegeben. 

(4) Wurde die Bedingung gemäß Absatz 2 am selben Tag wie die 
Bedingung gemäß Absatz 1 oder 3 erfüllt, so werden zusätzliche Zer­
tifikate nur gemäß Absatz 1 oder 3 freigegeben. 

(5) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
vor dem 31. Dezember 2029 einen Bericht vor, in dem sie bewertet, ob 
der in Absatz 2 vorgesehene Mechanismus wirksam ist und beibehalten 
werden sollte. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Par­
lament und dem Rat gegebenenfalls zusammen mit dem Bericht einen 
Legislativvorschlag zur Änderung der Richtlinie, um diesen Mechanis­
mus anzupassen. 

(6) Wurden eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Absatz 1, 2 
oder 3 erfüllt und hat die Freigabe von Zertifikaten zur Folge, so 
werden zusätzliche Zertifikate nicht früher als zwölf Monate danach 
gemäß diesem Artikel freigegeben. 

(7) Ist innerhalb der zweiten Hälfte des in Absatz 6 des vorliegenden 
Artikels genannten Zeitraums von zwölf Monaten die in Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels genannte Bedingung erneut erfüllt, so bewertet 
die Kommission mit Unterstützung des gemäß Artikel 44 der Verord­
nung (EU) 2018/1999 eingesetzten Ausschusses die Wirksamkeit der 
Maßnahme und kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts beschlie­
ßen, dass Absatz 6 des vorliegenden Artikels keine Anwendung findet. 
Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 22a Absatz 2 
des vorliegenden Artikels genannten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Werden eine oder mehrere der in Absatz 1, 2 oder 3 genannten 
Bedingungen erfüllt und kommt Absatz 6 nicht zur Anwendung, so 
veröffentlicht die Kommission eine Bekanntmachung des Datums, an 
dem diese Bedingung bzw. Bedingungen erfüllt wurde bzw. wurden, 
unverzüglich im Amtsblatt der Europäischen Union. 

(9) Mitgliedstaaten, die der Verpflichtung zur Vorlage eines Plans 
für Abhilfemaßnahmen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2018/842 
unterliegen, tragen den Auswirkungen der Freigabe zusätzlicher Zerti­
fikate gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels in den beiden voran­
gegangenen Jahren gebührend Rechnung, wenn sie zusätzliche Maß­
nahmen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der 
genannten Verordnung in Erwägung ziehen, um ihren Verpflichtungen 
aus der genannten Verordnung nachzukommen. 
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Artikel 30i 

Überprüfung dieses Kapitels 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 1. Januar 2028 Bericht über die Durchführung der Bestimmun­
gen dieses Kapitels im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Verwaltung und 
praktische Anwendung, einschließlich der Anwendung der Vorschriften 
des Beschlusses (EU) 2015/1814. Gegebenenfalls fügt die Kommission 
dem Bericht einen Legislativvorschlag zur Änderung dieses Kapitels 
bei. Die Kommission prüft bis zum 31. Oktober 2031, ob die Sektoren 
nach Anhang III dieser Richtlinie in das EU-EHS einbezogen werden 
können, das die in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführten Sektoren 
abdeckt. 

Artikel 30j 

Verfahren für die einseitige Ausweitung der in Anhang III 
genannten Tätigkeiten auf andere Sektoren, die nicht unter 

Kapitel II und III fallen 

(1) Ab 2027 können die Mitgliedstaaten die in Anhang III genannte 
Tätigkeit auf Sektoren ausdehnen, die nicht in diesem Anhang auf­
geführt sind, und damit den Emissionshandel gemäß diesem Kapitel 
auf solche Sektoren ausweiten, soweit alle einschlägigen Kriterien, ins­
besondere die Auswirkungen auf den Binnenmarkt, mögliche Wett­
bewerbsverzerrungen, die Umweltintegrität des gemäß diesem Kapitel 
geschaffenen Emissionshandelssystems und die Zuverlässigkeit des vor­
gesehenen Überwachungs- und Berichterstattungsverfahrens berück­
sichtigt werden und sofern die Ausweitung der Tätigkeiten gemäß die­
sem Anhang von der Kommission gebilligt wird. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23 de­
legierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen, um 
eine Ausweitung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes zu billigen, 
die Vergabe zusätzlicher Zertifikate zu genehmigen und anderen Mit­
gliedstaaten die Ausweitung der Tätigkeiten gemäß Anhang III zu ge­
nehmigen. Die Kommission kann die Ausweitung beim Erlass solcher 
delegierten Rechtsakte auch durch weitere Regeln für Maßnahmen zur 
Vermeidung möglicher Doppelzählungen ergänzen, auch in Bezug auf 
die Frage zusätzlicher Zertifikate zum Ausgleich für Zertifikate, die zur 
Verwendung von Brennstoffen im Rahmen von in Anhang I aufgeführ­
ten Tätigkeiten abgegeben werden. Etwaige finanzielle Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zugunsten von Sektoren oder Teilsektoren, die aufgrund 
erheblicher indirekter Kosten, die durch die Weitergabe der Kosten von 
Treibhausgasemissionen über die Brennstoffpreise infolge der einseiti­
gen Ausweitung entstehen, einem tatsächlichen Risiko einer Verlage­
rung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind, stehen im Einklang mit den 
Vorschriften für staatliche Beihilfen und verursachen keine ungerecht­
fertigten Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt. 

(2) Zusätzliche Zertifikate, die aufgrund einer Genehmigung gemäß 
diesem Artikel vergeben werden, werden im Einklang mit den Anfor­
derungen gemäß Artikel 30d versteigert. Ungeachtet des Artikels 30d 
Absätze 1 bis 6 legen die Mitgliedstaaten, die die in Anhang III ge­
nannte Tätigkeit gemäß dem vorliegenden Artikel einseitig ausgeweitet 
haben, die Verwendung der Einnahmen aus der Versteigerung dieser 
zusätzlichen Zertifikate fest. 
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Artikel 30k 

Verschiebung des Emissionshandels für Gebäude, Straßenverkehr 
und weitere Sektoren auf 2028 im Falle außergewöhnlich hoher 

Energiepreise 

(1) Bis zum 15. Juli 2026 veröffentlicht die Kommission in einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union, ob eine oder 
beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der durchschnittliche TTF-Gaspreis für die sechs Kalendermonate, 
die am 30. Juni 2026 enden, lag über dem durchschnittlichen TTF- 
Gaspreis im Februar und März 2022; 

b) der durchschnittliche Preis für Rohöl der Sorte Brent für die sechs 
Kalendermonate, die am 30. Juni 2026 enden, war mehr als doppelt 
so hoch wie der durchschnittliche Preis für Rohöl der Sorte Brent in 
den fünf vorangegangenen Jahren. Der Bezugszeitraum von fünf 
Jahren ist der Fünfjahreszeitraum, der vor dem ersten Monat des 
Zeitraums der sechs Kalendermonate endet. 

(2) Sind eine oder beide der in Absatz 1 genannten Bedingungen 
erfüllt, so gilt Folgendes: 

a) Abweichend von Artikel 30c Absatz 1 ist das erste Jahr, für das die 
unionsweite Menge an Zertifikaten festgelegt wird, 2028 und ab­
weichend von Artikel 30c Absatz 3 ist das erste Jahr, für das die 
unionsweite Menge der Zertifikate angepasst wird, 2029; 

b) abweichend von Artikel 30d Absätze 1 und 2 wird der Beginn der 
Versteigerung von Zertifikaten gemäß diesem Kapitel auf 2028 ver­
schoben; 

c) abweichend von Artikel 30d Absatz 2 werden die zusätzlichen Men­
gen von Zertifikaten für das erste Jahr der Versteigerungen von den 
Versteigerungsmengen für den Zeitraum 2030 bis 2032 abgezogen 
und die ursprünglichen Bestände in der Marktstabilitätsreserve im 
Jahr 2028 angelegt; 

d) abweichend von Artikel 30e Absatz 2 wird die Frist für die erst­
malige Abgabe von Zertifikaten für die Gesamtemissionen des Jah­
res 2028 bis zum 31. Mai 2029 verlängert; 

e) abweichend von Artikel 30i wird die Frist für die Berichterstattung 
der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat bis zum 
1. Januar 2029 verlängert. 
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KAPITEL IVb 

WISSENSCHAFTLICHE BERATUNG UND SICHTBARKEIT DER 
FINANZIERUNG 

Artikel 30l 

Wissenschaftliche Beratung 

Der gemäß Artikel 10a der Verordnung (EG) Nr. 401/2009 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ) eingesetzte europäische wissen­
schaftliche Beirat für Klimawandel (im Folgenden „Beirat“) kann von 
sich aus wissenschaftliche Beratung leisten und Berichte in Bezug auf 
diese Richtlinie herausgeben. Die Kommission berücksichtigt die ein­
schlägigen Ratschläge und Berichte des Beirats, insbesondere in Bezug 
auf 

a) den Bedarf an zusätzlichen Strategien und Maßnahmen der Union, 
um die Einhaltung der in Artikel 30 Absatz 3 dieser Richtlinie 
genannten Ziele und Vorgaben sicherzustellen, 

b) den Bedarf an zusätzlichen Strategien und Maßnahmen der Union 
angesichts Vereinbarungen über weltweite Maßnahmen innerhalb 
der ICAO zur Verringerung der Klimaauswirkungen des Luftver­
kehrs und angesichts der Ziele und der Umweltintegrität des globa­
len marktbasierten Mechanismus auf Ebene der IMO gemäß Arti­
kel 3gg dieser Richtlinie. 

Artikel 30m 

Information, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Kommission sorgt für die Sichtbarkeit der Finanzierung aus 
den Versteigerungseinnahmen im Rahmen des EU-EHS gemäß Arti­
kel 10a Absatz 8 sichtbar ist, indem sie 

a) sicherstellt, dass die Begünstigten solcher Mittel deren Herkunft 
durch kohärente, wirksame und verhältnismäßige gezielte Informa­
tion verschiedener Zielgruppen, darunter die Medien und die Öffent­
lichkeit, bekannt machen und dafür sorgen, dass die Unionsför­
derung Sichtbarkeit erhält, insbesondere im Rahmen von Informati­
onskampagnen zu den Projekten und deren Ergebnissen, und 

b) sicherstellt, dass die Empfänger solcher Mittel eine entsprechende 
Kennzeichnung mit der Aufschrift „(ko-)finanziert aus dem EU- 
Emissionshandelssystem (Innovationsfonds) “ sowie das Emblem 
der Union und den Finanzierungsbetrag verwenden; wenn die Ver­
wendung dieser Kennzeichnung nicht möglich ist, verweisen sie bei 
allen Kommunikationstätigkeiten auf den Investitionsfonds, ein­
schließlich auf Anschlagtafeln an strategisch wichtigen, für die Öf­
fentlichkeit sichtbaren Orten. 

Die Kommission legt in dem in Artikel 10a Absatz 8 genannten 
delegierten Rechtsakt die Anforderungen fest, die erforderlich sind, 
um die Sichtbarkeit der Finanzierung aus dem Innovationsfonds zu 
gewährleisten, wozu auch das Erfordernis einer Erwähnung dieses 
Fonds gehört. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Finanzierung aus 
Versteigerungseinnahmen im Rahmen des EU-EHS gemäß Artikel 10d 
– die den in Absatz 1, Unterabsatz 1, Buchstaben a und b dieses 
Artikels genannten Beträgen entspricht – sichtbar ist, wozu auch das 
Erfordernis einer Erwähnung des Modernisierungsfonds gehört. 

(3) Unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten bemühen 
sich die Mitgliedstaaten, die Sichtbarkeit der Herkunft der Mittel für 
Maßnahmen oder Projekte zu gewährleisten, welche aus den Verstei­
gerungseinnahmen im Rahmen des EU-EHS finanziert werden, deren 
Verwendung sie im Einklang mit Artikel 3d Absatz 4, Artikel 10 Ab­
satz 3 und Artikel 30d Absatz 6 festlegen. 

▼M2 
KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

▼B 

Artikel 31 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens 
ab dem 31. Dezember 2003 nachzukommen. Sie setzen die Kommis­
sion unverzüglich davon in Kenntnis. Die Kommission teilt den ande­
ren Mitgliedstaaten diese Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in 
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die Kommission setzt die anderen 
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 

Artikel 32 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 33 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. 

▼M15
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ANHANG I 

KATEGORIEN VON TÄTIGKEITEN, DIE IN DEN 
GELTUNGSBEREICH DIESER RICHTLINIE FALLEN 

▼M15 
1. Anlagen oder Anlagenteile, die für Zwecke der Forschung, Entwicklung und 

Prüfung neuer Produkte und Verfahren genutzt werden, fallen nicht unter 
diese Richtlinie. Anlagen, bei denen während des Fünfjahreszeitraums gemäß 
Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 Emissionen aus der Verbrennung von 
Biomasse, die den Kriterien gemäß Artikel 14 entspricht, im Durchschnitt 
zu mehr als 95 % der durchschnittlichen gesamten Treibhausgasemissionen 
beitragen, fallen nicht unter diese Richtlinie. 

▼M4 
2. Die im Folgenden genannten Schwellenwerte beziehen sich allgemein auf 

Produktionskapazitäten oder Leistungen. Werden mehrere unter derselben 
Kategorie aufgeführte Tätigkeiten in ein und derselben Anlage durchgeführt, 
so werden die Kapazitäten dieser Tätigkeiten addiert. 

▼M15 
3. Wenn die Gesamtfeuerungswärmeleistung einer Anlage berechnet wird, um 

darüber zu entscheiden, ob die Anlage in das EU-EHS aufgenommen werden 
soll, werden die Feuerungswärmeleistungen aller technischen Einheiten ad­
diert, die Bestandteil der Anlage sind und in denen Brennstoffe innerhalb der 
Anlage verbrannt werden. Bei diesen Einheiten kann es sich unter anderem 
um alle Arten von Heizkesseln, Brennern, Turbinen, Erhitzern, Industrieöfen, 
Verbrennungsöfen, Kalzinierungsöfen, Brennöfen, Öfen, Trocknern, Motoren, 
Brennstoffzellen, CLC-Einheiten („Chemical Looping Combustion Units“), 
Fackeln und thermischen oder katalytischen Nachbrennern handeln. Einheiten 
mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 3 MW werden bei dieser 
Berechnung nicht berücksichtigt. 

▼M4 
4. Wenn die Einheit einer Tätigkeit dient, für die der Schwellenwert nicht als 

Feuerungswärmeleistung ausgedrückt wird, so hat der Schwellenwert dieser 
Tätigkeit Vorrang für die Entscheidung über die Aufnahme in das ►M9 EU- 
EHS ◄. 

5. Wenn festgestellt wird, dass der Kapazitätsschwellenwert einer in diesem 
Anhang genannten Tätigkeit in einer Anlage überschritten wird, werden 
alle Einheiten, in denen Brennstoffe verbrannt werden, außer Einheiten zur 
Verbrennung von gefährlichen oder Siedlungsabfällen, in die Genehmigung 
zur Emission von Treibhausgasen aufgenommen. 

6. Ab 1. Januar 2012 werden alle Flüge einbezogen, die auf Flugplätzen enden 
oder von Flugplätzen abgehen, die sich in einem Hoheitsgebiet eines Mit­
gliedstaats befinden, auf das der Vertrag Anwendung findet. 

Tätigkeiten Treibhausgase 

▼M15 

Verbrennung von Brennstoffen in Anlagen mit 
einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 
20 MW (ausgenommen Anlagen für die Ver­
brennung von gefährlichen oder Siedlungsabfäl­
len) 
Ab dem 1. Januar 2024 die Verbrennung von 
Brennstoffen in Anlagen für die Verbrennung 
von Siedlungsabfällen mit einer Gesamtfeue­
rungswärmeleistung von mehr als 20 MW für 
die Zwecke der Artikel 14 und 15. 

Kohlendioxid 

Raffination von Öl bei Betrieb von Verbren­
nungseinheiten mit einer Gesamtfeuerungswär­
meleistung von über 20 MW 

Kohlendioxid 

▼M4 

Herstellung von Koks Kohlendioxid 

▼M4
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Tätigkeiten Treibhausgase 

Röstung oder Sinterung einschließlich Pelletie­
rung von Metallerz (einschließlich Sulfiderz) 

Kohlendioxid 

▼M15 

Herstellung von Eisen oder Stahl (Primär- oder 
Sekundärschmelzbetrieb), einschließlich Strang­
gießen, mit einer Kapazität über 2,5 t pro Stunde 

Kohlendioxid 

▼M4 

Herstellung oder Verarbeitung von Eisenmetal­
len (einschließlich Eisenlegierungen) bei Betrieb 
von Verbrennungseinheiten mit einer Gesamt­
feuerungswärmeleistung von über 20 MW. Die 
Verarbeitung umfasst unter anderem Walzwerke, 
Öfen zum Wiederaufheizen, Glühöfen, Schmie­
dewerke, Gießereien, Beschichtungs- und Beiz­
anlagen. 

Kohlendioxid 

▼M15 

Herstellung von Primäraluminium oder Alumini­
umoxid 

Kohlendioxid und per­
fluorierte Kohlenwasser­
stoffe (PFC) 

▼M4 

Herstellung von Sekundäraluminium bei Betrieb 
von Verbrennungseinheiten mit einer Gesamt­
feuerungswärmeleistung von über 20 MW 

Kohlendioxid 

Herstellung oder Verarbeitung von Nichteisen­
metallen einschließlich der Herstellung von Le­
gierungen, Raffinationsprodukten, Gussproduk­
ten usw. bei Betrieb von Verbrennungseinheiten 
mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung (ein­
schließlich der als Reduktionsmittel verwendeten 
Brennstoffe) von über 20 MW 

Kohlendioxid 

Herstellung von Zementklinker in Drehrohröfen 
mit einer Produktionskapazität von über 500 t 
pro Tag oder in anderen Öfen mit einer Produk­
tionskapazität über 50 t pro Tag 

Kohlendioxid 

Herstellung von Kalk oder Brennen von Dolomit 
oder Magnesit in Drehrohröfen oder in anderen 
Öfen mit einer Produktionskapazität über 50 t 
pro Tag 

Kohlendioxid 

Herstellung von Glas einschließlich Glasfasern 
mit einer Schmelzkapazität von über 20 t pro 
Tag 

Kohlendioxid 

Herstellung von keramischen Erzeugnissen 
durch Brennen, und zwar insbesondere von 
Dachziegeln, Ziegelsteinen, feuerfesten Steinen, 
Fliesen, Steinzeug oder Porzellan mit einer Pro­
duktionskapazität von über 75 t pro Tag 

Kohlendioxid 

▼M4
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Tätigkeiten Treibhausgase 

Herstellung von Dämmmaterial aus Mineral­
wolle unter Verwendung von Glas, Stein oder 
Schlacke mit einer Schmelzkapazität von über 
20 t pro Tag 

Kohlendioxid 

▼M15 

Trocknen oder Brennen von Gips oder Herstel­
lung von Gipskartonplatten und sonstigen Gips­
erzeugnissen mit einer Produktionskapazität für 
gebrannten Gips oder getrockneten Sekundärgips 
von insgesamt über 20 t pro Tag 

Kohlendioxid 

▼M4 

Herstellung von Zellstoff aus Holz oder anderen 
Faserstoffen 

Kohlendioxid 

Herstellung von Papier und Karton mit einer 
Produktionskapazität über 20 t pro Tag 

Kohlendioxid 

▼M15 

Herstellung von Industrieruß durch Karbonisie­
rung organischer Stoffe wie Öle, Teere, Crack- 
und Destillationsrückstände mit einer Produkti­
onskapazität über 50 t pro Tag 

Kohlendioxid 

▼M4 

Herstellung von Salpetersäure Kohlendioxid und Di­
stickstoffoxid 

Herstellung von Adipinsäure Kohlendioxid und Di­
stickstoffoxid 

Herstellung von Glyoxal und Glyoxylsäure Kohlendioxid und Di­
stickstoffoxid 

Herstellung von Ammoniak Kohlendioxid 

Herstellung von organischen Grundchemikalien 
durch Cracken, Reformieren, partielle oder voll­
ständige Oxidation oder ähnliche Verfahren, mit 
einer Produktionskapazität von über 100 t pro 
Tag 

Kohlendioxid 

▼M15 

Herstellung von Wasserstoff (H 2 ) und Synthese­
gas mit einer Produktionskapazität von über 5 t 
pro Tag 

Kohlendioxid 

▼M4 

Herstellung von Soda (Na 2 CO 3 ) und Natrium­
bicarbonat (NaHCO 3 ) 

Kohlendioxid 

Abscheidung von Treibhausgasen aus von unter 
diese Richtlinie fallenden Anlagen zwecks Be­
förderung und geologischer Speicherung in einer 
gemäß der Richtlinie 2009/31/EG genehmigten 
Speicherstätte 

Kohlendioxid 

▼M15 

Beförderung von Treibhausgasen zwecks geo­
logischer Speicherung in einer gemäß der Richt­
linie 2009/31/EG genehmigten Speicherstätte 
mit Ausnahme jener Emissionen, die unter eine 
andere Tätigkeit gemäß dieser Richtlinie fallen 

Kohlendioxid 

▼M4
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Tätigkeiten Treibhausgase 

Geologische Speicherung von Treibhausgasen in 
einer gemäß der Richtlinie 2009/31/EG geneh­
migten Speicherstätte 

Kohlendioxid 

Luftverkehr 

Flüge, die von einem Flugplatz abgehen oder auf 
einem Flugplatz enden, der sich in einem Ho­
heitsgebiet eines Mitgliedstaats befindet, auf das 
der Vertrag Anwendung findet. 

Nicht unter diese Tätigkeit fallen: 

a) Flüge, die ausschließlich zur Beförderung 
von in offizieller Mission befindlichen regie­
renden Monarchen und ihren unmittelbaren 
Familienangehörigen sowie Staatschefs, Re­
gierungschefs und von zur Regierung gehö­
renden Ministern eines Nichtmitgliedstaats 
durchgeführt werden, soweit dies durch ei­
nen entsprechenden Statusindikator im Flug­
plan vermerkt ist; 

b) Militärflüge in Militärluftfahrzeugen sowie 
Zoll- und Polizeiflüge; 

c) c) Flüge im Zusammenhang mit Such- und 
Rettungseinsätzen, Löschflüge, Flüge im hu­
manitären Einsatz sowie Ambulanzflüge in 
medizinischen Notfällen, soweit eine Geneh­
migung der jeweils zuständigen Behörde 
vorliegt; 

d) Flüge, die ausschließlich nach Sichtflug­
regeln im Sinne des Anhangs 2 des Chica­
goer Abkommens durchgeführt werden; 

e) Flüge, bei denen das Luftfahrzeug ohne Zwi­
schenlandung wieder zum Ausgangsflugplatz 
zurückkehrt; 

f) Übungsflüge, die ausschließlich zum Erwerb 
eines Pilotenscheins oder einer Berechtigung 
für die Cockpit-Besatzung durchgeführt wer­
den, sofern dies im Flugplan entsprechend 
vermerkt ist; diese Flüge dürfen nicht zur 
Beförderung von Fluggästen und/oder Fracht 
oder zur Positionierung oder Überführung 
von Luftfahrzeugen dienen; 

g) Flüge, die ausschließlich der wissenschaftli­
chen Forschung oder der Kontrolle, Erpro­
bung oder Zulassung von Luftfahrzeugen 
oder Ausrüstung, unabhängig davon, ob es 
sich um Bord- oder Bodenausrüstung han­
delt, dienen; 

h) Flüge von Luftfahrzeugen mit einer höchst­
zulässigen Startmasse von weniger als 
5 700 kg; 

i) Flüge im Rahmen von gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen nach Maßgabe der Verord­
nung (EWG) Nr. 2408/92 auf Routen inner­
halb von Gebieten in äußerster Randlage im 
Sinne von Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags 
oder auf Routen mit einer angebotenen Kapa­
zität von höchstens ►M14 50 000 ◄ Sitz­
plätzen pro Jahr; 

Kohlendioxid 

▼M4
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Tätigkeiten Treibhausgase 

j) Flüge, die abgesehen von diesem Buchsta­
ben unter diese Tätigkeit fallen würden und 
von einem gewerblichen Luftverkehrsbetrei­
ber durchgeführt werden, sofern dieser Be­
treiber entweder 

— weniger als 243 Flüge in jedem von drei 
aufeinander folgenden Viermonatszeit­
räumen durchführt oder 

— die jährlichen Gesamtemissionen der 
Flüge dieses Betreibers weniger als 
10 000 Tonnen betragen. 

►M11 Flüge, die unter den Buchstaben l 
und m genannt sind oder die ausschließlich 
zur Beförderung in Ausübung ihres Amtes 
von regierenden Monarchen und ihren un­
mittelbaren Familienangehörigen, sowie von 
Staatschefs, Regierungschefs und zur Regie­
rung gehörenden Ministern eines Mitglied­
staats durchgeführt werden, können von den 
Vorschriften unter diesem Buchstaben nicht 
ausgenommen werden. ◄ 

►M11 k) vom 1. Januar 2013 bis zum 31. De­
ezember 2030 Flüge, die abgesehen 
von diesem Buchstaben unter diese 
Tätigkeit fallen würden und von ei­
nem nichtgewerblichen Luftfahr­
zeugbetreiber durchgeführt werden, 
dessen Flüge jährliche Gesamtemis­
sionen von weniger als 1 000 Ton­
nen aufweisen (einschließlich Emis­
sionen aus unter den Buchstaben l 
und m genannten Flügen); ◄ 

►M10 l) Flüge, die von Flugplätzen in der 
Schweiz abgehen und auf Flugplät­
zen im EWR enden; ◄ 

►M11 m) Flüge, die von Flugplätzen im Ver­
einigten Königreich abgehen und 
auf Flugplätzen im EWR enden. ◄ 

►M14 Flüge zwischen Flugplätzen in zwei 
verschiedenen in dem nach Artikel 25a Absatz 3 
erlassenen Durchführungsrechtsakt aufgeführten 
Staaten, Flüge zwischen der Schweiz oder dem 
Vereinigten Königreich und in dem nach Arti­
kel 25a Absatz 3 erlassenen Durchführungs­
rechtsakt aufgeführten Staaten und — für die 
Zwecke von Artikel 12 Absätze 6 und 8 und 
Artikel 28c — alle anderen Flüge zwischen 
Flugplätzen in zwei verschiedenen Drittländern, 
die von Luftfahrzeugbetreibern durchgeführt 
werden, die alle nachstehenden Bedingungen er­
füllen: 

a) Sie verfügen über ein von einem Mitglied­
staat ausgestelltes Luftverkehrsbetreiber­
zeugnis oder sind in einem Mitgliedstaat, 
einschließlich der Gebiete in äußerster Rand­
lage sowie der überseeischen Gebiete und 
Schutzgebiete dieses Mitgliedstaats, regis­
triert und 

▼M4
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Tätigkeiten Treibhausgase 

b) sie erzeugen jährliche CO 2 -Emissionen von 
mehr als 10 000 Tonnen aus dem Einsatz 
von Flugzeugen mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von mehr als 5 700 kg, die seit 
dem 1. Januar 2021 Flüge nach diesem An­
hang durchführen, welche nicht in demsel­
ben Mitgliedstaat, einschließlich der Gebiete 
in äußerster Randlage desselben Mitglied­
staats, starten und landen; für die Zwecke 
dieses Buchstabens werden Emissionen der 
nachstehend genannten Arten von Flügen 
nicht berücksichtigt: 

i) Flüge im staatlichen Auftrag, 

ii) Flüge im humanitären Einsatz, 

iii) medizinische Flüge, 

iv) Militärflüge, 

v) Löschflüge, 

vi) Flüge vor oder nach einem Flug im hu­
manitären Einsatz, einem medizinischen 
Flug oder einem Löschflug, sofern diese 
Flüge mit demselben Luftfahrzeug er­
folgten und für die Durchführung der 
damit verbundenen Tätigkeiten in den 
Bereichen humanitäre Hilfe, medizi­
nische Versorgung oder Brandbekämp­
fung oder die anschließende Verlegung 
des Luftfahrzeugs für seinen nächsten 
Einsatz erforderlich waren. ◄ 

▼M15 

Seeverkehr 

Seeverkehrstätigkeiten, die unter die Verordnung 
(EU) 2015/757 fallen, mit Ausnahme der See­
verkehrstätigkeiten, die unter Artikel 2 Absatz 1a 
und bis zum 31. Dezember 2026 unter Artikel 2 
Absatz 1b der genannten Verordnung fallen. 

Kohlendioxid 

Ab dem 1. Januar 2026 
Methan und Stickstoff­
oxid 

▼M4
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ANHANG II 

TREIBHAUSGASE GEMÄSS DEN ARTIKELN 3 UND 30 

Kohlendioxid (CO 2 ) 

Methan (CH 4 ) 

Distickstoffoxid (N 2 O) 

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) 

Perfluorierte Kohlenwasserstoffe 

Schwefelhexafluorid (SF 6 ) 

▼B
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ANHANG IIa 

Erhöhung des Prozentsatzes der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 
Absatz 2 Buchstabe a zu versteigernden Zertifikate zwecks 
Emissionsminderung und Anpassung an die Folgen des Klimawandels im 

Interesse der Solidarität und des Wachstums in der ►M9 Union ◄ 

Anteil des Mitgliedstaats 

▼M9 

__________ 

▼M4 

Bulgarien 53 % 

Tschechische Republik 31 % 

Estland 42 % 

Griechenland 17 % 

Spanien 13 % 

▼A1 

Kroatien 26 % 

▼M9 

__________ 

▼M4 

Zypern 20 % 

Lettland 56 % 

Litauen 46 % 

▼M9 

__________ 

▼M4 

Ungarn 28 % 

Malta 23 % 

Polen 39 % 

Portugal 16 % 

Rumänien 53 % 

Slowenien 20 % 

Slowakei 41 % 

▼M9 

__________ 

▼M4



 

02003L0087 — DE — 01.03.2024 — 016.001 — 113 

ANHANG IIb 

Teil A 

AUFTEILUNG DER MITTEL AUS DEM MODERNISIERUNGSFONDS 
GEMÄẞ ARTIKEL 10 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 3 

Anteil 

Bulgarien 5,84 % 

Tschechien 15,59 % 

Estland 2,78 % 

Kroatien 3,14 % 

Lettland 1,44 % 

Litauen 2,57 % 

Ungarn 7,12 % 

Polen 43,41 % 

Rumänien 11,98 % 

Slowakei 6,13 % 

Teil B 

AUFTEILUNG DER MITTEL AUS DEM MODERNISIERUNGSFONDS 
GEMÄẞ ARTIKEL 10 ABSATZ 1 UNTERABSATZ 4 

Anteil 

Bulgarien 4,9 % 

Tschechien 12,6 % 

Estland 2,1 % 

Griechenland 10,1 % 

Kroatien 2,3 % 

Lettland 1,0 % 

Litauen 1,9 % 

Ungarn 5,8 % 

Polen 34,2 % 

Portugal 8,6 % 

Rumänien 9,7 % 

Slowakei 4,8 % 

Slovenien 2,0 % 

▼M15
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__________ 

▼M15 
ANHANG III 

TÄTIGKEIT GEMÄẞ KAPITEL IVa 

Tätigkeit Treibhausgase 

Überführung von Brennstoffen in den steuerrechtlich freien Verkehr, die zur Verbrennung 
im Gebäude- und im Straßenverkehrssektor sowie in zusätzlichen Sektoren verwendet 
werden. Nicht unter diese Tätigkeit fallen: 

a) die Überführung von Brennstoffen in den steuerrechtlich freien Verkehr, die bei den 
in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten verwendet werden, es sei denn, sie werden zur 
Verbrennung bei der Beförderung von Treibhausgasen zur geologischen Speicherung 
gemäß der Zeile 27 der Tabelle dieses Anhangs oder für die Verbrennung in Anlagen 
verwendet, die gemäß Artikel 27a ausgeschlossen sind; 

(b) die Überführung von Brennstoffen in den steuerrechtlich freien Verkehr, deren Emis­
sionsfaktor null ist 

(c) die Überführung von als Brennstoff verwendeten gefährlichen Abfällen oder Sied­
lungsabfällen in den steuerrechtlich freien Verkehr. 

Der Gebäude- und der Straßenverkehrssektor entsprechen den folgenden Emissionsquellen 
gemäß den Definitionen in den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 
2006 mit den folgenden erforderlich Änderungen dieser Definitionen: 

(a) Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) (Quellenkategorie-Code 1A1a ii) und Wärmeerzeu­
gungsanlagen (Quellenkategorie-Code 1A1a iii), sofern sie Wärme für die unter den 
Buchstaben c und d dieses Absatzes genannten Kategorien entweder direkt oder über 
Fernwärmenetze erzeugen; 

Kohlendioxid 

(b) Straßenverkehr (Quellenkategorie-Code 1A3b), ausgenommen die Benutzung land­
wirtschaftlicher Fahrzeuge auf befestigten Straßen; 

(c) Gewerblich/Institutionell (Quellenkategorie-Code 1A4a); 

(d) Haushalte (Quellenkategorie-Code 1A4b). 

Die zusätzlichen Sektoren entsprechen den folgenden Emissionsquellen gemäß den De­
finitionen in den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006: 

(a) die Energiewirtschaft (Quellenkategorie-Code 1A1) mit Ausnahme der in Absatz 2 
Buchstabe a dieses Anhangs definierten Kategorien; 

(b) das verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe (Quellenkategorie-Code 1A2). 

▼M4
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ANHANG IIIa 

ANPASSUNG DES LINEAREN KÜRZUNGSFAKTORS IM EINKLANG 
MIT ARTIKEL 30c ABSATZ 2 

1. Liegen die gemäß Kapitel IVa für die Jahre 2024-2026 berichteten durch­
schnittlichen Emissionen um mehr als 2 % über dem Wert der gemäß Ar­
tikel 30c Absatz 1 festgelegten Menge für 2025 und ist dieser Unterschied 
nicht auf die Differenz von weniger als 5 % zwischen den gemäß Kapitel IVa 
berichteten Emissionen und den Inventardaten 2025 der EU-Treibhausgas­
emissionen aus UNFCCC-Quellenkategorien für die Sektoren gemäß Kapi­
tel IVa zurückzuführen, so wird der lineare Kürzungsfaktor durch Anpassung 
des linearen Kürzungsfaktors gemäß Artikel 30c Absatz 1 berechnet. 

2. Der angepasste lineare Kürzungsfaktor gemäß Nummer 1 wird wie folgt 
bestimmt: 

LRF adj = 100% 
* [MRV [2024-2026] – (ESR [2024] - 6 

* LRF[ 2024 ] 
* ESR [2024] )]/(5 

* 
MRV [2024-2026] ), dabei ist 

LRF adj der angepasste lineare Kürzungsfaktor; 

MRV [2024-2026] der Durchschnitt der geprüften Emissionen gemäß Kapitel IVa 
für die Jahre 2024-2026; 

ESR [2024] der Wert der Emissionen im Jahr 2024, der gemäß Artikel 30c 
Absatz 1 für die Sektoren gemäß Kapitel IVa festgelegt wird; 

LRF[ 2024 ] der lineare Kürzungsfaktor gemäß Artikel 30c Absatz 1. 

▼M15
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ANHANG IV 

GRUNDSÄTZE FÜR DIE ÜBERWACHUNG UND 
BERICHTERSTATTUNG GEMÄSS ARTIKEL 14 ABSATZ 1 

▼M2 
TEIL A — Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen aus 

ortsfesten Anlagen 

▼B 
Überwachung der Kohlendioxidemissionen 

Die Überwachung der Emissionen erfolgt entweder durch Berechnung oder auf 
der Grundlage von Messungen. 

Berechnung 

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach folgender Formel: 

Tätigkeitsdaten × Emissionsfaktor × Oxidationsfaktor 

Die Überwachung der Tätigkeitsdaten (Brennstoffverbrauch, Produktionsrate 
usw.) erfolgt auf der Grundlage von Daten über eingesetzte Brenn- oder Roh­
stoffe oder Messungen. 

Es werden etablierte Emissionsfaktoren verwendet. Für alle Brennstoffe können 
tätigkeitsspezifische Emissionsfaktoren verwendet werden. Für alle Brennstoffe 
außer nichtkommerziellen Brennstoffen (Brennstoffe aus Abfall wie Reifen und 
Gase aus industriellen Verfahren) können Standardfaktoren verwendet werden. 
Flözspezifische Standardwerte für Kohle und EU-spezifische oder erzeugerlän­
derspezifische Standardwerte für Erdgas sind noch weiter auszuarbeiten. Für 
Raffinerieerzeugnisse können IPCC-Standardwerte verwendet werden. ►M15 
Der Emissionsfaktor für Biomasse, die den in der Richtlinie (EU) 2018/2001 
festgelegten Nachhaltigkeits- und Treibhausgaseinsparungskriterien für die Nut­
zung von Biomasse entspricht, mit etwaigen erforderlichen Anpassungen für die 
Anwendung im Rahmen dieser Richtlinie entsprechend den in Artikel 14 der 
vorliegenden Richtlinie genannten Durchführungsrechtsakten ist null. ◄ 

Wird beim Emissionsfaktor nicht berücksichtigt, dass ein Teil des Kohlenstoffs 
nicht oxidiert wird, so ist ein zusätzlicher Oxidationsfaktor zu verwenden. Wur­
den tätigkeitsspezifische Emissionsfaktoren berechnet, bei denen die Oxidation 
bereits berücksichtigt ist, so muss ein Oxidationsfaktor nicht verwendet werden. 

▼M15 
Es sind gemäß der Richtlinie 2010/75/EU entwickelte Standardoxidationsfak­
toren zu verwenden, es sei denn, der Betreiber kann nachweisen, dass tätigkeits­
spezifische Faktoren genauer sind. 

▼B 
Für jede Tätigkeit und Anlage sowie für jeden Brennstoff ist eine eigene Be­
rechnung anzustellen. 

Messung 

Bei der Messung der Emissionen sind standardisierte oder etablierte Verfahren 
zu verwenden; die Messung ist durch eine flankierende Emissionsberechnung zu 
bestätigen. 

Überwachung anderer Treibhausgasemissionen 

▼M9 
Zu verwenden sind standardisierte oder etablierte Verfahren, die von der Kom­
mission in Zusammenarbeit mit allen relevanten Interessenträgern entwickelt 
und gemäß Artikel 14 Absatz 1 angenommen worden sind. 

▼B
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Berichterstattung über die Emissionen 

Jeder Betreiber hat im Bericht für eine Anlage folgende Informationen zu lie­
fern: 

A. Anlagedaten, einschließlich: 

— Name der Anlage, 

— Anschrift, einschließlich Postleitzahl und Land, 

— Art und Anzahl der in der Anlage durchgeführten Tätigkeiten gemäß 
Anhang I, 

— Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse eines An­
sprechpartners und 

— Name des Besitzers der Anlage und etwaiger Mutterunternehmen. 

B. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit gemäß Anhang I, für die 
Emissionen berechnet werden: 

— Tätigkeitsdaten, 

— Emissionsfaktoren, 

— Oxidationsfaktoren, 

— Gesamtemissionen und 

— Unsicherheitsfaktoren. 

C. Für jede am Standort durchgeführte Tätigkeit gemäß Anhang I, für die 
Emissionen gemessen werden: 

— Gesamtemissionen, 

— Angaben zur Zuverlässigkeit der Messverfahren und 

— Unsicherheitsfaktoren. 

D. Für Emissionen aus der Verbrennung ist im Bericht außerdem der Oxidati­
onsfaktor anzugeben, es sei denn, die Oxidation wurde bereits bei der Be­
rechnung eines tätigkeitsspezifischen Emissionsfaktors einbezogen. 

Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen zur Koordinierung der Anforderungen 
für die Berichterstattung mit bereits bestehenden Anforderungen für die Bericht­
erstattung, um den Berichterstattungsaufwand der Unternehmen möglichst gering 
zu halten. 

▼M2 
TEIL B — Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen aus 

Luftverkehrstätigkeiten 

Überwachung der Kohlendioxidemissionen 

Die Überwachung der Emissionen erfolgt durch Berechnung. Die Berechnung 
der Emissionen erfolgt nach folgender Formel: 

Treibstoffverbrauch × Emissionsfaktor 

Zum Treibstoffverbrauch zählen auch Treibstoffe, die vom Hilfsmotor ver­
braucht werden. Der tatsächliche Treibstoffverbrauch jedes Flugs wird so weit 
wie möglich herangezogen und nach folgender Formel berechnet: 

Treibstoffmenge in den Luftfahrzeugstanks nach abgeschlossener Betankung für 
den betreffenden Flug – Treibstoffmenge in den Luftfahrzeugstanks nach abge­
schlossener Betankung für den Folgeflug + Treibstoffbetankung für diesen Fol­
geflug. 

▼B
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Liegen keine Daten über den tatsächlichen Treibstoffverbrauch vor, so wird der 
Treibstoffverbrauch auf der Grundlage der besten verfügbaren Informationen 
nach einem standardisierten Mehrstufenkonzept geschätzt. 

Es werden Standardemissionsfaktoren aus den IPCC-Leitlinien von 2006 oder 
späteren Aktualisierungen dieser Leitlinien zugrunde gelegt, es sei denn, tätig­
keitsspezifische Emissionsfaktoren, die von unabhängigen akkreditierten Labo­
ratorien nach anerkannten Analysemethoden identifiziert wurden, erweisen sich 
als genauer. ►M15 Der Emissionsfaktor für Biomasse, die den in der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 festgelegten Nachhaltigkeits- und Treibhausgaseinsparungskri­
terien für die Nutzung von Biomasse entspricht, mit etwaigen erforderlichen 
Anpassungen für die Anwendung im Rahmen dieser Richtlinie entsprechend 
den in Artikel 14 der vorliegenden Richtlinie genannten Durchführungsrechts­
akten ist null. ◄ ►M14 Der Emissionsfaktor für Jetkerosin (JET A1 oder JET 
A) beträgt 3,16 (Tonnen CO 2 pro Tonnen Kraftstoff). ◄ 

▼M14 
Emissionen aus erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs, bei denen 
Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen gemäß Artikel 25 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 verwendet wird, werden für Luftfahrzeugbetreiber, die diese 
Kraftstoffe verwenden, als emissionsfrei eingestuft, bis der in Artikel 14 Ab­
satz 1 der vorliegenden Richtlinie genannte Durchführungsrechtsakt erlassen ist. 

▼M2 
Für jeden Flug und jeden Treibstoff wird eine gesonderte Berechnung vor­
genommen. 

Berichterstattung über die Emissionen 

Jeder Luftfahrzeugbetreiber nimmt in seinen Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 
folgende Informationen auf: 

A. Angaben zum Luftfahrzeugbetreiber, einschließlich 

— Name des Luftfahrzeugbetreibers; 

— zuständiger Verwaltungsmitgliedstaat; 

— Anschrift, einschließlich Postleitzahl und Land und, falls abweichend, 
Kontaktadresse im Verwaltungsmitgliedstaat; 

— Luftfahrzeugzulassungsnummern und die im Berichtszeitraum für die 
Luftverkehrstätigkeiten des Betreibers gemäß Anhang I verwendeten 
Luftfahrzeugtypen; 

— Nummer und Ausstellungsbehörde des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
und der Betriebsgenehmigung, auf deren Grundlage die Luftverkehrs­
tätigkeiten des Betreibers gemäß Anhang I durchgeführt wurden; 

— Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Anschrift eines An­
sprechpartners; 

— Name des Luftfahrzeugeigentümers. 

B. Für jeden Treibstofftyp, für den Emissionen berechnet werden: 

— Treibstoffverbrauch; 

— Emissionsfaktor; 

— Gesamtwert der aggregierten Emissionen aus allen Flügen, die während 
des Berichtszeitraums im Rahmen der Luftverkehrstätigkeiten des Betrei­
bers gemäß Anhang I durchgeführt wurden; 

▼M2
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— aggregierte Emissionen aus 

— allen Flügen, die während des Berichtszeitraums im Rahmen der 
Luftverkehrstätigkeiten des Betreibers gemäß Anhang I durchgeführt 
wurden und die von einem Flugplatz im Hoheitsgebiet eines Mit­
gliedstaats abgingen und an einem Flugplatz im Hoheitsgebiet des­
selben Mitgliedstaats endeten; 

— allen anderen Flügen, die während des Berichtszeitraums im Rahmen 
der Luftverkehrstätigkeiten des Betreibers gemäß Anhang I durch­
geführt wurden; 

— aggregierte Emissionen aus allen Flügen, die während des Berichtszeit­
raums im Rahmen der Luftverkehrstätigkeiten des Betreibers gemäß An­
hang I durchgeführt wurden und die 

— aus jedem Mitgliedstaat abgingen und 

— in jedem Mitgliedstaat aus einem Drittland ankamen; 

— Unsicherheitsfaktor. 

Überwachung von Tonnenkilometerdaten für die Zwecke der Artikel 3e 
und 3f 

Zur Beantragung der Zuteilung von Zertifikaten gemäß Artikel 3e Absatz 1 oder 
Artikel 3f Absatz 2 wird der Umfang der Luftverkehrstätigkeit in Tonnenkilo­
metern nach folgender Formel berechnet: 

Tonnenkilometer = Flugstrecke × Nutzlast, 

wobei 

„Flugstrecke“ die Großkreisentfernung zwischen Abflug- und Ankunftsflugplatz 
zuzüglich eines zusätzlichen unveränderlichen Faktors von 95 km bezeichnet, 
und 

„Nutzlast“ die Gesamtmasse der beförderten Fracht, Post und Fluggäste bezeich­
net. 

Für die Berechnung der Nutzlast gilt Folgendes: 

— Die Zahl der Fluggäste entspricht der Zahl der an Bord befindlichen Per­
sonen mit Ausnahme des Bordpersonals; 

— ein Luftfahrzeugbetreiber kann entweder die in seinen Unterlagen über die 
Massen- und Schwerpunktberechnung eingetragene tatsächliche Masse oder 
die Standardmasse für Fluggäste und aufgegebenes Gepäck oder auf jeden 
Fluggast und sein aufgegebenes Gepäck einen Standardwert von 100 kg 
anwenden. 

Berichterstattung betreffend Tonnenkilometerdaten für die Zwecke der Ar­
tikel 3e und 3f 

Jeder Luftfahrzeugbetreiber nimmt in seinen Antrag gemäß Artikel 3e Absatz 1 
oder Artikel 3f Absatz 2 folgende Informationen auf: 

A. Angaben zum Luftfahrzeugbetreiber, einschließlich 

— Name des Luftfahrzeugbetreibers; 

▼M2
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— zuständiger Verwaltungsmitgliedstaat; 

— Anschrift, einschließlich Postleitzahl und Land und, falls abweichend, 
Kontaktadresse im Verwaltungsmitgliedstaat; 

— Luftfahrzeugzulassungsnummern und die im Antragsjahr für die Luftver­
kehrstätigkeiten des Betreibers gemäß Anhang I verwendeten Luftfahr­
zeugtypen; 

— Nummer und Ausstellungsbehörde des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses 
und der Betriebsgenehmigung, auf deren Grundlage die Luftverkehrs­
tätigkeiten des Betreibers gemäß Anhang I durchgeführt wurden; 

— Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Anschrift eines An­
sprechpartners; 

— Name des Luftfahrzeugeigentümers. 

B. Tonnenkilometerdaten: 

— Zahl der Flüge je Flugplatzpaar; 

— Zahl der Fluggastkilometer je Flugplatzpaar; 

— Zahl der Tonnenkilometer je Flugplatzpaar; 

— für die Berechnung der Masse von Fluggästen und aufgegebenem Ge­
päck verwendete Methode; 

— Gesamtzahl der Tonnenkilometer für alle Flüge, die in dem Berichtsjahr 
durchgeführt wurden und unter die Luftverkehrstätigkeiten des Luftfahr­
zeugbetreibers gemäß Anhang I fallen. 

▼M15 
TEIL C 

Überwachung und Berichterstattung betreffend Emissionen aus der in 
Anhang III genannten Tätigkeit 

Emissionsüberwachung 

Die Überwachung der Emissionen erfolgt durch Berechnung. 

Berechnung 

Die Berechnung der Emissionen erfolgt nach folgender Formel: 

In den steuerrechtlich freien Verkehr überführte Brennstoffe × Emissionsfaktor 

In den steuerrechtlich freien Verkehr überführter Brennstoff schließt die von 
dem beaufsichtigten Unternehmen in den steuerrechtlich freien Verkehr über­
führte Brennstoffmenge ein. 

Es werden Standardemissionsfaktoren aus den IPCC-Leitlinien von 2006 oder 
späteren Aktualisierungen dieser Leitlinien zugrunde gelegt, es sei denn, brenn­
stoffspezifische Emissionsfaktoren, die von unabhängigen akkreditierten Labo­
ratorien nach anerkannten Analysemethoden ermittelt wurden, erweisen sich als 
genauer. 

▼M2
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Für jedes beaufsichtigte Unternehmen und jeden Brennstoff wird eine gesonderte 
Berechnung vorgenommen. 

Berichterstattung über Emissionen 

Jedes beaufsichtigte Unternehmen nimmt in ihren Bericht folgende Informatio­
nen auf: 

A. Angaben zum beaufsichtigten Unternehmen, einschließlich 

— Name des beaufsichtigten Unternehmens; 

— Anschrift, einschließlich Postleitzahl und Land; 

— Art der Brennstoffe, die sie in den steuerrechtlich freien Verkehr über­
führt, und Tätigkeiten, über die sie dies tut, einschließlich der verwen­
deten Technologie; 

— Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Anschrift eines An­
sprechpartners und 

— Name des Eigentümers des beaufsichtigten Unternehmens und etwaiger 
Mutterunternehmen. 

B. Für jede Brennstoffart, die in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt 
wird und für Verbrennungsprozesse in den in Anhang III genannten Sektoren 
verwendet wird und für die Emissionen berechnet werden: 

— Brennstoffmenge, die in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt 
wird; 

— Emissionsfaktor; 

— Gesamtemissionen; 

— Endverwendung(en) der Brennstoffe, die in den steuerrechtlich freien 
Verkehr überführt werden; und 

— Unsicherheitsfaktor. 

Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen zur Koordinierung der Anforderun­
gen an die Berichterstattung mit bereits bestehenden Anforderungen an die 
Berichterstattung, um den Berichterstattungsaufwand der Unternehmen mög­
lichst gering zu halten. 

▼M15
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ANHANG V 

KRITERIEN FÜR DIE PRÜFUNG GEMÄSS ARTIKEL 15 

▼M2 
TEIL A — Prüfung von Emissionen aus ortsfesten Anlagen 

▼B 
Allgemeine Grundsätze 

1. Die Emissionen aus allen in Anhang I aufgeführten Tätigkeiten unterliegen 
einer Prüfung. 

2. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird auf den Bericht gemäß Artikel 14 
Absatz 3 und auf die Überwachung im Vorjahr eingegangen. Geprüft wer­
den ferner die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Über­
wachungssysteme sowie die übermittelten Daten und Angaben zu den Emis­
sionen, insbesondere: 

a) die übermittelten Tätigkeitsdaten und damit verbundenen Messungen und 
Berechnungen; 

b) Wahl und Anwendung der Emissionsfaktoren; 

c) die Berechnungen für die Bestimmung der Gesamtemissionen und 

d) bei Messungen die Angemessenheit der Wahl und Anwendung der Mess­
verfahren. 

3. Die Validierung der Angaben zu den Emissionen ist nur möglich, wenn 
zuverlässige und glaubwürdige Daten und Informationen eine Bestimmung 
der Emissionen mit einem hohen Zuverlässigkeitsgrad gestatten. Ein hoher 
Zuverlässigkeitsgrad verlangt vom Betreiber den Nachweis, dass 

a) die übermittelten Daten schlüssig sind, 

b) die Erhebung der Daten in Einklang mit geltenden wissenschaftlichen 
Standards erfolgt ist und 

c) die einschlägigen Angaben über die Anlage vollständig und schlüssig 
sind. 

4. Die prüfende Instanz erhält Zugang zu allen Standorten und zu allen Infor­
mationen, die mit dem Gegenstand der Prüfung im Zusammenhang stehen. 

5. Die prüfende Instanz berücksichtigt, ob die Anlage im Rahmen des Gemein­
schaftssystems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) registriert ist. 

Methodik 

S t r a t e g i s c h e A n a l y s e 

6. Die Prüfung basiert auf einer strategischen Analyse aller Tätigkeiten, die in 
der Anlage durchgeführt werden. Dazu benötigt die prüfende Instanz einen 
Überblick über alle Tätigkeiten und ihre Bedeutung für die Emissionen. 

P r o z e s s a n a l y s e 

7. Die Prüfung der übermittelten Informationen erfolgt bei Bedarf am Standort 
der Anlage. Die prüfende Instanz führt Stichproben durch, um die Zuver­
lässigkeit der übermittelten Daten und Informationen zu ermitteln. 

R i s i k o a n a l y s e 

8. Die prüfende Instanz unterzieht alle Quellen von Emissionen in der Anlage 
einer Bewertung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Daten über jede 
Quelle, die zu den Gesamtemissionen der Anlage beiträgt. 

▼B
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9. Anhand dieser Analyse ermittelt die prüfende Instanz ausdrücklich die Quel­
len mit hohem Fehlerrisiko und andere Aspekte des Überwachungs- und 
Berichterstattungsverfahrens, die zu Fehlern bei der Bestimmung der Ge­
samtemissionen führen könnten. Hier sind insbesondere die Wahl der Emis­
sionsfaktoren und die Berechnungen zur Bestimmung der Emissionen ein­
zelner Emissionsquellen zu nennen. Besondere Aufmerksamkeit ist Quellen 
mit einem hohen Fehlerrisiko und den genannten anderen Aspekten des 
Überwachungsverfahrens zu widmen. 

10. Die prüfende Instanz berücksichtigt etwaige effektive Verfahren zur Beherr­
schung der Risiken, die der Betreiber anwendet, um Unsicherheiten so 
gering wie möglich zu halten. 

B e r i c h t 

11. Die prüfende Instanz erstellt einen Bericht über die Validierung, in dem 
angegeben wird, ob der Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 zufrieden stel­
lend ist. In diesem Bericht sind alle für die durchgeführten Arbeiten rele­
vanten Aspekte aufzuführen. Die Erklärung, dass der Bericht gemäß Arti­
kel 14 Absatz 3 zufrieden stellend ist, kann abgegeben werden, wenn die 
prüfende Instanz zu der Ansicht gelangt, dass zu den Gesamtemissionen 
keine wesentlich falschen Angaben gemacht wurden. 

M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n a n d i e K o m p e t e n z d e r p r ü f e n d e n 
I n s t a n z 

12. Die prüfende Instanz muss unabhängig von dem Betreiber sein, ihre Auf­
gabe professionell und objektiv ausführen und vertraut sein mit 

a) den Bestimmungen dieser Richtlinie sowie den einschlägigen Normen 
und Leitlinien, die von der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 
verabschiedet werden, 

b) den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für die zu prüfenden Tä­
tigkeiten von Belang sind, und 

c) dem Zustandekommen aller Informationen über die einzelnen Emissions­
quellen in der Anlage, insbesondere im Hinblick auf Sammlung, mess­
technische Erhebung, Berechnung und Übermittlung von Daten. 

▼M2 
TEIL B — Prüfung von Emissionen aus Luftverkehrstätigkeiten 

13. Die in diesem Anhang festgelegten allgemeinen Grundsätze und Methoden 
finden auf die Prüfung von Berichten über Emissionen aus Flügen im Rah­
men einer Luftverkehrstätigkeit gemäß Anhang I Anwendung. 

Zu diesem Zwecke gilt Folgendes: 

a) Der Begriff „Betreiber“ nach Nummer 3 ist im Sinne eines Luftfahr­
zeugbetreibers zu verstehen, und die Bezugnahme auf die Anlage nach 
Buchstabe c dieser Nummer gilt als eine Bezugnahme auf das Luftfahr­
zeug, das zur Durchführung der unter den Bericht fallenden Luftver­
kehrstätigkeiten eingesetzt wurde; 

b) unter Nummer 5 gilt die Bezugnahme auf die Anlage als Bezugnahme 
auf den Luftfahrzeugbetreiber; 

c) unter Nummer 6 gilt die Bezugnahme auf Tätigkeiten, die in der Anlage 
durchgeführt werden, als Bezugnahme auf unter den Bericht fallende 
Luftverkehrstätigkeiten des Luftfahrzeugbetreibers; 

d) unter Nummer 7 gilt die Bezugnahme auf den Standort der Anlage als 
Bezugnahme auf die Standorte, die der Luftfahrzeugbetreiber zur Durch­
führung der unter den Bericht fallenden Luftverkehrstätigkeiten nutzt; 

e) unter den Nummern 8 und 9 gelten die Bezugnahmen auf Quellen von 
Emissionen als Bezugnahme auf das Luftfahrzeug, für das der Luftfahr­
zeugbetreiber verantwortlich ist; und 

f) unter den Nummern 10 und 12 gelten die Bezugnahmen auf den Betrei­
ber als Bezugnahmen auf den Luftfahrzeugbetreiber. 

▼B
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Zusätzliche Bestimmungen für die Prüfung von Berichten über Emissionen 
des Luftverkehrs 

14. Die Prüfstelle stellt insbesondere sicher, dass 

a) alle Flüge berücksichtigt werden, die unter eine der Luftverkehrstätig­
keiten gemäß Anhang I fallen. Die Prüfstelle verwendet hierzu Flugplan­
daten und sonstige Daten über den Flugbetrieb des Luftfahrzeugbetrei­
bers, einschließlich Daten von Eurocontrol, die der Luftfahrzeugbetreiber 
angefordert hat; 

b) insgesamt Übereinstimmung besteht zwischen den Daten über den Ge­
samttreibstoffverbrauch und den Daten über den Treibstoffkauf oder die 
anderweitige Treibstoffversorgung des für die Luftverkehrstätigkeit ein­
gesetzten Luftfahrzeugs. 

Zusätzliche Bestimmungen für die Prüfung von Tonnenkilometerdaten, die 
für die Zwecke der Artikel 3e und 3f übermittelt wurden 

15. Die in diesem Anhang festgelegten allgemeinen Grundsätze und Methoden 
für die Prüfung von Emissionsberichten gemäß Artikel 14 Absatz 3 finden 
gegebenenfalls auch analog auf die Prüfung von Tonnenkilometerdaten An­
wendung. 

16. Die Prüfstelle stellt insbesondere sicher, dass im Antrag des Luftfahrzeug­
betreibers gemäß Artikel 3e Absatz 1 und Artikel 3f Absatz 2 nur Flüge 
berücksichtigt werden, die tatsächlich durchgeführt wurden und die unter 
eine der Luftverkehrstätigkeiten gemäß Anhang I fallen, für die der Luft­
fahrzeugbetreiber verantwortlich ist. Die Prüfstelle verwendet hierzu Daten 
über den Flugbetrieb des Luftfahrzeugbetreibers, einschließlich Daten von 
Eurocontrol, die der Luftfahrzeugbetreiber angefordert hat. Die Prüfstelle 
stellt ferner sicher, dass die vom Luftfahrzeugbetreiber mitgeteilte Nutzlast 
den Nutzlastdaten entspricht, die der Luftfahrzeugbetreiber zu Zwecken der 
Sicherheit angibt. 

▼M15 
TEIL C 

Prüfung der Emissionen aus der in Anhang III genannten Tätigkeit 

Allgemeine Grundsätze 

1. Die Emissionen aus einer in Anhang III genannten Tätigkeit werden geprüft. 

2. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wird auf den Bericht gemäß Artikel 14 
Absatz 3 und auf die Überwachung im Vorjahr eingegangen. Geprüft wer­
den ferner die Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Genauigkeit der Über­
wachungssysteme sowie die übermittelten Daten und Angaben zu den Emis­
sionen, und insbesondere: 

a) die berichteten in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Brenn­
stoffe und die entsprechenden Berechnungen; 

b) Wahl und Anwendung der Emissionsfaktoren; 

c) die Berechnungen zur Bestimmung der Gesamtemissionen. 

3. Die Validierung der Angaben zu den Emissionen ist nur möglich, wenn 
zuverlässige und glaubwürdige Daten und Informationen eine Bestimmung 
der Emissionen mit einem hohen Zuverlässigkeitsgrad gestatten. Ein hoher 
Zuverlässigkeitsgrad verlangt von dem beaufsichtigten Unternehmen den 
Nachweis, dass 

▼M2
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a) die übermittelten Daten schlüssig sind, 

b) die Erhebung der Daten in Einklang mit geltenden wissenschaftlichen 
Standards erfolgt ist und 

c) die einschlägigen Aufzeichnungen des beaufsichtigten Unternehmens 
vollständig und schlüssig sind. 

4. Die Prüfstelle erhält Zugang zu allen Standorten und zu allen Informationen, 
die mit dem Gegenstand der Prüfung im Zusammenhang stehen. 

5. Die Prüfstelle berücksichtigt, ob das beaufsichtigte Unternehmen im Rah­
men des Unionssystems für das Umweltmanagement und die Umwelt­
betriebsprüfung (EMAS) registriert ist. 

Methodik 

Strategische Analyse 

6. Die Prüfung basiert auf einer strategischen Analyse aller Brennstoffmengen, 
die von dem beaufsichtigten Unternehmen in den steuerrechtlich freien Ver­
kehr überführt wurden. Dazu benötigt die Prüfstelle einen Überblick über 
alle Tätigkeiten, über die das beaufsichtigte Unternehmen Brennstoffe in 
den steuerrechtlich freien Verkehr überführt, und ihre Relevanz für die 
Emissionen. 

Prozessanalyse 

7. Die Prüfung der übermittelten Daten und Informationen erfolgt bei Bedarf 
am Standort des beaufsichtigten Unternehmens. Die Prüfstelle führt Stich­
proben durch, um die Zuverlässigkeit der übermittelten Daten und Informa­
tionen zu ermitteln. 

Risikoanalyse 

8. Die Prüfstelle unterzieht alle Mittel, mit denen das beaufsichtigte Unterneh­
men Brennstoffe in den steuerrechtlich freien Verkehr überführt, einer Be­
wertung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Daten über die Gesamtemis­
sionen des beaufsichtigten Unternehmens. 

9. Anhand dieser Analyse ermittelt die Prüfstelle ausdrücklich etwaige Ele­
mente mit hohem Fehlerrisiko und andere Aspekte des Überwachungs- 
und Berichterstattungsverfahrens, die zu Fehlern bei der Bestimmung der 
Gesamtemissionen führen könnten. Dies betrifft insbesondere die Berech­
nungen zur Bestimmung der Emissionen einzelner Emissionsquellen. Be­
sondere Aufmerksamkeit ist Elementen mit einem hohen Fehlerrisiko und 
den genannten anderen Aspekten des Überwachungsverfahrens zu widmen. 

10. Die Prüfstelle berücksichtigt etwaige effektive Verfahren zur Beherrschung 
der Risiken, die das beaufsichtigte Unternehmen anwendet, um Unsicher­
heiten so gering wie möglich zu halten. 

Bericht 

11. Die Prüfstelle erstellt einen Bericht über die Validierung, in dem angegeben 
wird, ob der Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 zufriedenstellend ist. In 
diesem Bericht sind alle für die durchgeführten Arbeiten relevanten Aspekte 
aufzuführen. Die Erklärung, dass der Bericht gemäß Artikel 14 Absatz 3 
zufriedenstellend ist, kann abgegeben werden, wenn die Prüfstelle zu der 
Ansicht gelangt, dass zu den Gesamtemissionen keine wesentlich falschen 
Angaben gemacht wurden. 
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Mindestanforderungen an die Kompetenz der Prüfstelle 

12. Die Prüfstelle muss unabhängig von dem beaufsichtigten Unternehmen sein, 
ihre Aufgabe professionell und objektiv ausführen und vertraut sein mit 

a) den Bestimmungen dieser Richtlinie sowie den einschlägigen Normen 
und Leitlinien, die von der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 
verabschiedet werden, 

b) den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für die zu prüfenden Tä­
tigkeiten von Belang sind, und 

c) dem Zustandekommen aller Informationen über alle Mittel, mit denen 
das beaufsichtigte Unternehmen Brennstoffe in den steuerrechtlich freien 
Verkehr überführt, insbesondere im Hinblick auf Sammlung, Messung, 
Berechnung und Übermittlung von Daten. 

▼M15
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